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Die Gefahrguttransportvorschriften Straße (ADR) ändern sich turnusgemäß zum 01.01.2025.  
 
Die vorliegende Übersicht basiert auf Veröffentlichungen der UNECE-Arbeitsgruppe und der schwei-
zer Behörde ASTRA. Der offizielle Text wird voraussichtlich im September im Bundesgesetzblatt ver-
kündet werden.  
 
Das ADR 2025 tritt am 01.01.2025 in Kraft. Wie immer wird es eine allgemeine 6-monatige Über-
gangsfrist geben, d.h. bis zum 30.06.2025 dürfen die aktuellen Vorschriften des ADR 2023 unein-
geschränkt weiterverwendet werden. Unabhängig davon befinden sich weitere spezielle Übergangs-
fristen im Kapitel 1.6 des ADR. 
 
Basis der neuen Vorschriften ist die 23. Ausgabe der UN-Empfehlungen zum Transport gefährlicher 
Güter. Diese werden parallel auch für die anderen Verkehrsträger umgesetzt, bei Eisenbahn und 
Binnenschifffahrt identisch zum ADR, für den Luftverkehr ohne Übergangsfrist ab 1.1.2025 und für 
den Seetransport mit dem Amendment 42-24 zum IMDG-Code verbindlich erst zum 1.1.2026. Der 
neue IMDG-Code darf aber bereits ab 1.1.2025 angewendet werden, um eine zeitgleiche Umset-
zung für die Firmen zu ermöglichen. 
 
Beim ADR 2025 stehen wieder zahlreiche Änderungen an, die Wesentlichen sind in der folgenden 
Übersicht dargestellt, die Details sind der Tabelle zu entnehmen. 
 
 
- Insgesamt 11 neue UN-Nummern, davon 

 
- Drei neue UN-Nummern für Fahrzeuge – UN 3556, UN 3557, UN 3558 

 
- Natrium-Ionen-Batterien werden neu aufgenommen – 2 neue UN-Nummern UN 3551, UN 3552 

 
- Sechs weitere neue UN-Nummern werden eingeführt 
     UN 0514, UN 3553, UN 3554, UN 3555, UN 3559, UN 3560 
 
- Zahlreiche Neuerungen bei Lithiumbatterien 

 
- Klassifizierung des Affenpocken-Virus angepasst 

 
- Die Schätzung der Abfallmenge nach 5.4.1.1.3.2 für den Eintrag im Beförderungspapier ist nun 

auch für klinischen oder medizinischen Abfall der UN-Nummer 3291 zugelassen 
 

- Viele neue Regelungen für Transporte erwärmter Stoffe (z.B. Flüssigaluminium) 
werden die Anlage 3 zur GGVSEB ersetzen 
 

- Neue Regelungen für Abfalltransporte 
 

- Neuerungen bei Abfällen, die mit Asbest belastet sind 
 

- Abfalltransporte von Privatpersonen geregelt (1.1.3.1 a)) 
 

 
Die Detailänderungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen, die die bisherige Regelung 
der Neuen gegenüberstellt. Anm. d. V.: sind Anmerkungen / Kommentierungen des Verfassers. 
Kursiv geschriebene Texte sind Original-Vorschriftentexte. 
 

Die Textstellen, bei denen sich Änderungen ergeben, sind, sofern das sinnvoll ist, jeweils im Fett-
druck angegeben. 



© Ingenieurbüro Jürgen Werny Seite 3 / 111                      Vergleich ADR 2023 vs. ADR 2025 
Stand: 31. August 2024 

    

 

ADR 2023  ADR 2025 – Wesentliche Neuerungen im Überblick 
 

Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

 

Teil 1 – Allgemeine Vorschriften 
 
1.1.3.1 a) 
Freistellung für Privat-
personen 

Regelung der Freistellung für Pri-
vatpersonen. 
 
Anm. d. V.: Siehe auch Ein-
schränkung in der Anlage 2 der 
GGVSEB 

Es wird ein neuer Absatz mit folgendem Wort-
laut eingefügt für Beförderungen von Privat-
personen zur Entsorgung: 
 
(ii) Beförderungen gefährlicher Güter, die 
von Privatpersonen unter Einhaltung der 
in Absatz a) (i) festgelegten Beschränkun-
gen durchgeführt werden, wobei die ge-
fährlichen Güter ursprünglich für den per-
sönlichen oder häuslichen Gebrauch oder 
für Freizeit oder Sport bestimmt waren 
und als Abfall befördert werden, ein-
schließlich der Fälle, in denen diese ge-
fährlichen Güter nicht mehr in der Origi-
nalverpackung einzelhandelsgerecht ver-
packt sind, vorausgesetzt, es werden 
Maßnahmen getroffen, die unter normalen 
Beförderungsbedingungen ein Frei-
werden des Inhalts verhindern; 

1.1.3.6.3 
1000-Punkte-Regelung 
 
 

Tabelle mit Zuordnung der Ge-
fahrgüter zu den Beförderungska-
tegorien. 

Die 11 neuen Gefahrgüter werden bei den 
zutreffenden Beförderungskategorien inte-
griert. 

 
1.2.1 Begriffsbestimmungen und  

1.4 Sicherheitspflichten der Beteiligten 
 

1.2.1 
Begriffsbestimmungen 
 
Handbuch Prüfungen 
und Kriterien 

Handbuch Prüfungen und Krite-
rien verweist auf 7. Ausgabe, 
Amendment 1 
 
 

Handbuch Prüfungen und Kriterien verweist 
auf 8. Ausgabe 
 
Anm. d. V.: Diese Ausgabe darf daher auch 
erst ab 01.01.2025 angewendet werden und 
nicht vorher in „vorauseilendem Gehorsam“ 

1.2.1 
Begriffsbestimmungen 
 
GHS 

GHS verweist auf 9. Ausgabe GHS verweist auf 10. Ausgabe 

1.2.1 
Begriffsbestimmungen 
 
UN-
Modellvorschriften 
 

Verweis auf 22. Ausgabe der UN-
Modellvorschriften 

Verweis auf 23. Ausgabe der UN-
Modellvorschriften 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

1.2.1 
Begriffsbestimmungen 
 
- Füllungsgrad 
- Füllfaktor 

Definition Füllungsgrad: 
Das Verhältnis zwischen der 
Masse an Gas und der Masse an 
Wasser bei 15 °C, die ein für die 
Verwendung vorbereitetes Druck-
gefäß vollständig ausfüllen würde. 

Der Begriff „Füllungsgrad" wird geändert in  
"Füllfaktor“ 
Druckgefäß wird ersetzt durch Umschlie-
ßungsmittel 
 
Neue Definition Füllfaktor: 
Das Verhältnis zwischen der Masse an Gas 
und der Masse an Wasser bei 15 °C, die das 
für die Verwendung vorbereitete Umschlie-
ßungsmittel vollständig ausfüllen würde. 
 
Neue Definition Füllungsgrad: 
Das Verhältnis zwischen dem Volumen des 
bei 15 °C in das Umschließungsmittel einge-
brachten flüssigen oder festen Stoffes und 
dem Volumen des gebrauchsfertigen Um-
schließungsmittels, ausgedrückt in %. 
 
Anm. d. V.: Die neuen Begriffe werden an 
zahlreichen Stellen eingefügt, diese Fundstel-
len werden nicht einzeln aufgelistet in dieser 
Gegenüberstellung. 

1.2.1 
Begriffsbestimmungen 
 
Recycling-
Kunststoffe 
 

Recycling-Kunststoffe sind wie 
folgt definiert: 
 
Werkstoffe, die aus gebrauchten 
Industrieverpackungen wiederge-
wonnen, gereinigt und für die 
Verarbeitung zu neuen Verpa-
ckungen vorbereitet wurden. Die 
besonderen Eigenschaften der für 
die Herstellung neuer Verpackun-
gen verwendeten Recycling-
Kunststoffe müssen garantiert 
und regelmäßig als Teil eines von 
der zuständigen Behörde aner-
kannten Qualitätssicherungspro-
gramms dokumentiert werden. 
Das Qualitätssicherungspro-
gramm muss eine Aufzeichnung 
über eine zweckmäßige Vor-
sortierung sowie die Feststellung 
umfassen, dass jede Charge Re-
cycling-Kunststoff die geeigneten 
Werte für den Schmelzindex, die 
Dichte und die Zugfestigkeit auf-
weist, die denen einer aus sol-
chem Recycling-Werkstoff herge-
stellten Bauart entsprechen. Zu 
den Qualitätssicherheitsangaben 
gehören notwendigerweise Anga-
ben über den Verpackungswerk-
stoff, aus dem die Recycling-
Kunststoffe gewonnen wurden, 
ebenso wie die Kenntnis der frü-
her in diesen Verpackungen ent-
haltenen Stoffe, sofern diese 
möglicherweise die Eignung neu-

Neue Definition: 
 
Recycling-Kunststoffe:  
Werkstoffe, die aus gebrauchten Industrie-
verpackungen oder aus anderen Kunststoffen 
wiedergewonnen, vorsortiert und für die Ver-
arbeitung zu neuen Verpackungen, ein-
schließlich Großpackmittel (IBC), vorbereitet 
wurden. Die besonderen Eigenschaften der 
für die Herstellung neuer Verpackungen, ein-
schließlich Großpackmittel (IBC), verwende-
ten Recycling-Kunststoffe müssen garantiert 
und regelmäßig als Teil eines von der zu-
ständigen Behörde an-erkannten Qualitätssi-
cherungsprogramms dokumentiert werden. 
Das Qualitätssicherungsprogramm muss Auf-
zeichnungen über eine zweckmäßige Vorsor-
tierung sowie den Nachweis umfassen, dass 
jede Charge Recycling-Kunststoff, die eine 
homogene Zusammensetzung aufweist, den 
Werkstoffspezifikationen (Schmelzindex, 
Dichte und Zug-eigenschaften) der aus einem 
solchen Recycling-Werkstoff hergestellten 
Bauart entspricht. Zu den Qualitätssicher-
heitsangaben gehören notwendigerweise An-
gaben über die Kunststoffe, aus denen die 
Recycling-Kunststoffe gewonnen wurden, 
ebenso wie die Kenntnis der früheren Ver-
wendung, einschließlich der früheren Füllgü-
ter, der Kunststoffe, sofern diese möglicher-
weise die Eignung neuer, unter Verwendung 
dieser Werkstoffe hergestellter Verpackun-
gen, einschließlich Großpackmittel (IBC), be-
einträchtigen könnten. Darüber hinaus muss 
das vom Hersteller der Verpackung oder des 
Großpackmittels (IBC) angewandte Qualitäts-
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er, unter Verwendung dieses 
Werkstoffs hergestellter Verpa-
ckungen beeinträchtigen könnten. 
Darüber hinaus muss das vom 
Hersteller der Verpackung ange-
wandte Qualitätssicherungspro-
gramm nach Unterabschnitt 
6.1.1.4 die Durchführung der me-
chanischen Bauartprüfungen an 
Verpackungen aus jeder Charge 
Recycling-Kunststoff nach Ab-
schnitt 6.1.5 umfassen. Bei die-
sen Prüfungen darf die Stapelfes-
tigkeit durch eine geeignete dy-
namische Druckprüfung anstelle 
einer statischen Lastprüfung 
nachgewiesen wer-den. 
Bem. Die Norm ISO 16103:2005 
«Verpackung – Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter – 
Recycling-Kunststoffe» enthält 
zusätzliche Leitlinien für Verfah-
ren, die bei der Zulassung der 
Verwendung von Recycling-
Kunststoffen einzuhalten sind. 
Diese Leitlinien wurden auf der 
Grundlage der Erfahrungen bei 
der Herstellung von Fässern und 
Kanistern aus Recycling-
Kunststoffen entwickelt und müs-
sen als solche möglicherweise für 
andere Arten von Verpackungen, 
Großpackmitteln (IBC) und Groß-
verpackungen aus Recycling-
Kunststoff angepasst werden. 

sicherungsprogramm nach Unterabschnitt 
6.1.1.4 oder 6.5.4.1 die Durchführung der 
entsprechenden mechanischen Bauartprü-
fungen an Verpackungen oder Großpackmit-
teln (IBC) aus jeder Charge Recycling-
Kunststoff nach Abschnitt 6.1.5 oder 6.5.6 
umfassen. Bei diesen Prüfungen darf die Sta-
pelfestigkeit durch eine geeignete dynami-
sche Druckprüfung anstelle einer statischen 
Lastprüfung nachgewiesen werden" 
 
 
 
 
 
Neue Formulierung: 
 
Bem. Die Norm ISO 16103:2005 «Verpa-
ckung – Verpackungen zur Beförderung ge-
fährlicher Güter – Recycling-Kunststoffe» 
enthält zusätzliche Leitlinien für Verfahren, 
die bei der Zulassung der Verwendung von 
Recycling-Kunststoffen in Betracht kommen 
können. Diese Leitlinien wurden auf der 
Grundlage der Erfahrungen bei der Herstel-
lung von Fässern und Kanistern aus Recyc-
ling-Kunststoffen entwickelt und müssen als 
solche möglicherweise für andere Arten von 
Verpackungen, Großpackmitteln (IBC) und 
Großverpackungen aus Recycling-Kunststoff 
angepasst werden. 

1.4.2.1.1 
Pflichten des Absen-
ders 

In Absatz e) heißt es:  
"Container für Güter in loser 
Schüttung"  
 

Neue Formulierung: 
„Container für die Beförderung in loser Schüt-
tung“ 
 
Anm. d. V.: Die Formulierung wird auch an 
anderen Stellen entsprechend angepasst 
 
Neuer Absatz f) 
bei Tankcontainern und ortsbeweglichen 
Tanks zur Beförderung tiefgekühlt verflüssig-
ter Gase dafür zu sorgen, dass, sofern erfor-
derlich, die tatsächliche Haltezeit bestimmt 
wird, oder bei ungereinigten leeren Tankcon-
tainern und ortsbeweglichenTanks dafür zu 
sorgen, dass der Druck ausreichend abge-
senkt wird 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

 
1.6 Übergangsvorschriften 

 
1.6.1.1 
Allgemeine 6-monatige 
Übergangsfrist 

Vorschriften des ADR 2021 dür-
fen bis 30.06.2023 angewandt 
werden. 

Vorschriften des ADR 2023 dürfen bis 
30.06.2025 angewandt werden. 

1.6.1.8 
Orangefarbene Tafeln 

Alte orangefarbenen Tafeln dür-
fen weiter verwendet werden 

Die Übergangsvorschrift erhält nun ein Ab-
laufdatum, der 31.12.2026 
 
Anm. d. V.: Die Regelung bezieht sich auf 
orangefarbene Tafeln aus dem Jahr 2004 und 
früher. Mit der 17. ADR-Änderungsverord-
nung wurden die Abmessungen neu geregelt 
und u.a. eine Toleranz von ± 10% eingeführt 

1.6.1.38 
Schulungsnachweise 
für Gefahrgutbeauftrag-
te  

Das Muster der Gb-
Schulungsnachweise wurde zum 
01.01.2017 geändert 

Übergangsvorschrift wird gestrichen wegen 
Fristablauf 
 
 

1.6.1.51 
Betrifft Klebstoffe und 
Farben 

Gültig bis 30. Juni 2025 Gültigkeit verlängert bis 30.Jni 2027 
 

1.6.1.53 
Güter der Klasse 1 als 
Gefahrgut mit hohem 
Gefahrenpotenzial 

Mit dem ADR 2023 wurde einge-
führt, dass alle Güter der Klasse 
1, die als Gefahrgut mit hohem 
Gefahrenpotenzial aufgelistet sind 
auch bei nicht kennzeichnungs-
pflichtigen Beförderungen als Ge-
fahrgut mit hohem Gefahrenpo-
tenzial gelten 
 

Übergangsvorschrift wird gestrichen wegen 
Fristablauf 
 
 
 

1.6.1.54 
Tiegel für Flüssigalumi-
nium 

Nicht vorhanden Neue Übergangsvorschrift: 
 
Tiegel für die Beförderung von geschmolze-
nem Aluminium der UN-Nummer 3257, die 
vor dem 1. Juli 2025 gemäß den nationalen 
Vorschriften gebaut und zugelassen wurden, 
jedoch nicht den ab 1. Januar 2025 geltenden 
Vorschriften der AP 11 in Absatz 7.3.3.2.7 für 
den Bau und die Zulassung entsprechen, dür-
fen mit Zulassung der zuständigen Behörden 
der Verwendungsländer weiterverwendet 
werden 
 

1.6.1.55 
Neue Klassifizierung für 
UN 1835 und UN 3560 

Nicht vorhanden Neue Übergangsvorschrift: 
 
Stoffe, die der UN-Nummer 1835 oder 3560 
zugeordnet sind, dürfen bis zum 31. Dezem-
ber 2026 nach den bis zum 31. Dezember 
2024 geltenden Klassifizierungsvorschriften 
und Beförderungsbedingungen des ADR für 
UN 1835 TETRAMETHYLAM-
MONIUMHYDROXID, LÖSUNG befördert 
werden 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

1.6.1.56 
Neue Klassifizierung für 
UN 3423 

Nicht vorhanden Neue Übergangsvorschrift: 
 
Stoffe, die der UN-Nummer 3423 zugeordnet 
sind, dürfen bis zum 31. Dezember 2026 
nach den bis zum 31. Dezember 2024 gel-
tenden Klassifizierungsvorschriften und Be-
förderungsbedingungen des ADR befördert 
werden. 
 

1.6.1.57 
Neue Anforderungen 
an Verpackungscodie-
rung 

Nicht vorhanden Neue Übergangsvorschrift: 
 
Verpackungen, die vor dem 1. Januar 2027 
hergestellt wurden und nicht den ab 1. Januar 
2025 geltenden Vorschriften des Unterab-
schnitts 6.1.3.1 hinsichtlich der Anbringung 
der Kennzeichen auf nicht abnehmbaren Bau-
teilen entsprechen, dürfen weiterverwendet 
werden 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

1.6.2.17 
 
Ultraschalluntersu-
chung von Druckbe-
hältern anstelle von 
Flüssigkeitsdruckprü-
fung 
 

Die bis zum 31. Dezember 2022 
geltenden Vorschriften der Bem. 3 
des Absatzes 6.2.1.6.1 dürfen bis 
zum 31. Dezember 2024 ange-
wendet werden. 
 
Text der Bemerkung 3: 
 
Die Prüfung des Absatzes 6.2.1.6.1 b) 
und die Flüssigkeitsdruckprüfung des 
Absatzes 6.2.1.6.1   d) dürfen durch 
eine Ultraschalluntersuchung ersetzt 
werden, die für nahtlose Flaschen aus 
Aluminiumlegierung in Übereinstim-
mung mit der Norm ISO 10461:2005 
+ A1:2006 und für nahtlose 
Flaschen aus Stahl in Übereinstim-
mung mit der Norm ISO 6406:2005 
durchgeführt wird. 

 

Übergangsvorschrift wird gestrichen wegen 
Fristablauf 

1.6.2.21 
 
Normen für Druckbe-
hälter der Klasse 2 
 

Die Norm EN 14912:2005, die in 
der bis zum 31. Dezember 2022 
geltenden Verpackungsanwei-
sung P 200 (12) 3.4 in Unterab-
schnitt 4.1.4.1 in Bezug genom-
men war, darf für die Wiederauf-
arbeitung und Prüfung von Venti-
len bis zum 31. Dezember 2024 
weiterverwendet werden. 
 

Übergangsvorschrift wird gestrichen wegen 
Fristablauf 

1.6.2.22 
 
Normen für Druckbe-
hälter der Klasse 2 
 

Die Norm EN ISO 22434:2011, 
die in der bis zum 31. Dezember 
2022 geltenden Verpackungsan-
weisung P 200 (13) 3.4 in Unter-
abschnitt 4.1.4.1 in Bezug ge-
nommen war, darf für die Wieder-
aufarbeitung und Prüfung von 
Ventilen bis zum 31. Dezember 
2024 weiterverwendet werden. 
 

Übergangsvorschrift wird gestrichen wegen 
Fristablauf 

1.6.2.23 
 
Verlängerung der Re-
gelung in 1.6.2.17 
(siehe oben) um 2 
Jahre 

War bisher die 1.6.2.17 Neue Übergangsvorschrift: 
 
Die bis zum 31. Dezember 2024 geltenden 
Vorschriften der Bem. 3 des Absatzes 
6.2.1.6.1 dürfen bis zum 31. Dezember 2026 
weiter angewendet werden. 
 

1.6.2.24 
 
Sondervorschrift 653  
 
 

Die Sondervorschrift (SV) 653 
enthält eine Freistellung vom ADR 
für kleine Druckbehälter, z.B. Kar-
tuschen für Wassersprudler 

Neue Übergangsvorschrift: 
 
Für die Beförderung von Gasen der UN-
Nummern 1006, 1013, 1046 und 1066 in Fla-
schen, deren Produkt aus Prüfdruck und Fas-
sungsraum höchstens 15,2 MPa·l (152 bar·l) 
beträgt, dürfen die bis zum 31. Dezember 
2024 geltenden Vorschriften der Sondervor-
schrift 653 bis zum 31. Dezember 2026 weiter 
angewendet werden. 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

1.6.3.61 
 
Bestandsschutz für 
Tankfahrzeuge und 
Aufsetztanks bzgl. 
der Änderung in 
6.8.2.2.11 

Nicht vorhanden Neue Übergangsvorschrift: 
 
Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und 
Aufsetztanks, die vor dem 1. Juli 2025 gemäß 
den bis zum 31. Dezember 2024 geltenden 
Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den 
ab 1. Januar 2025 geltenden Vorschriften des 
Absatzes 6.8.2.2.11 entsprechen, dürfen wei-
terverwendet werden. 
 
Anm. d. V.: 6.8.2.2.11 betrifft Füllstandsan-
zeiger aus Glas bei Tanks 
 

1.6.4.59 
 
Tankcontainer aus 
FVK 
 
 

Bisheriger Text: 
 
Tankcontainer, die vor dem 1. Juli 
2033 gemäß den bis zum 31. De-
zember 2022 geltenden Vorschrif-
ten des Kapitels 6.9 gebaut wur-
den, dürfen weiterverwendet wer-
den 

Neuer Text: 
 
Tankcontainer aus faserverstärkten Kunst-
stoffen, die vor dem 1. Juli 2033 gemäß den 
bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Vor-
schriften des Kapitels 6.9 gebaut wurden, dür-
fen in Übereinstimmung mit den bis zum 31. 
Dezember 2022 geltenden Vorschriften des 
Kapitels 4.4 weiterverwendet werden. 
 

1.6.4.65 
 
Bestandsschutz für 
Tankcontainer bzgl. 
der Änderung in 
6.8.2.2.11 

Nicht vorhanden Neue Übergangsvorschrift: 
 
Tankcontainer, die vor dem 1. Juli 2025 ge-
mäß den bis zum 31. Dezember 2024 gelten-
den Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht 
den ab 1. Januar 2025 geltenden Vorschriften 
des Absatzes 6.8.2.2.11 entsprechen, dürfen 
weiterverwendet werden. 
 
Anm. d. V.: 6.8.2.2.11 betrifft Füllstandsan-
zeiger aus Glas bei Tankcontainern 
 

1.6.4.66 
 
Bestandsschutz für 
ortsbewegliche Tanks 
bzgl. der Änderung in 
6.7.4.15.1 (i) (IV) 

Nicht vorhanden Neue Übergangsvorschrift: 
 
Ortsbewegliche Tanks, die vor dem 1. Januar 
2027 nach den bis zum 31. Dezember 
2024 geltenden Vorschriften gebaut wurden, 
jedoch nicht den ab 1. Januar 2025 geltenden 
Vorschriften des Absatzes 6.7.4.15.1 (i) (iv) 
entsprechen, dürfen weiterverwendet 
werden. 

1.6.5.4 
 
Bau von AT Fahrzeu-
gen 

Nicht vorhanden Neue Übergangsvorschrift: 
 
Hinsichtlich des Baus der Fahrzeuge AT blei-
ben die Vorschriften des Teils 9, die bis 
zum 31. Dezember 2024 in Kraft waren, bis 
zum 31. Dezember 2026 anwendbar 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

1.6.5.26 
 
Bau von AT Fahrzeu-
gen 
- Kraftstoffbehälter 

Nicht vorhanden Neue Übergangsvorschrift: 
 
Fahrzeuge, die erstmalig vor dem 1. Januar 
2027 als Fahrzeuge AT zum Verkehr 
zugelassen wurden (oder in Betrieb genom-
men wurden, sofern eine Zulassung zum 
Verkehr nicht zwingend vorgeschrieben ist) 
und nicht den Vorschriften des Unterab-
schnitts 9.2.4.2 für Kraftstoffbehälter entspre-
chen, dürfen weiterverwendet werden. 

1.6.5.27 
 
Bau von AT Fahrzeu-
gen 
- Wiederaufladbare 
Energiespeicher 

Nicht vorhanden Neue Übergangsvorschrift: 
 
Fahrzeuge, die erstmalig vor dem 1. Januar 
2027 als Fahrzeuge AT zum Verkehr 
zugelassen wurden (oder in Betrieb genom-
men wurden, sofern eine Zulassung zum 
Verkehr nicht zwingend vorgeschrieben ist) 
und nicht den Vorschriften des Absatzes 
9.2.4.4.2 für die Bewertung des wiederauflad-
baren Energiespeichersystems entsprechen, 
dürfen weiterverwendet werden. 

1.6.5.28 
 
Bau von AT Fahrzeu-
gen 
- Motore 

Nicht vorhanden Neue Übergangsvorschrift: 
 
Fahrzeuge, die erstmalig vor dem 1. Januar 
2027 als Fahrzeuge AT zum Verkehr 
zugelassen wurden (oder in Betrieb genom-
men wurden, sofern eine Zulassung zum 
Verkehr nicht zwingend vorgeschrieben war) 
und nicht den Vorschriften des Absatzes 
9.2.4.3.1 für Motoren entsprechen, dürfen 
weiterverwendet werde. 

 
1.8 Maßnahmen zur Kontrolle und zur sonstigen Unterstützung  

der Einhaltung der Sicherheitsvorschrifte 
1.8.3 
 
Sicherheitsberater 

 Nur redaktionelle Anpassungen 
Das „Befördern“ wird u.a. ergänzt um das 
„Versenden“ 
Anm. d. V.: Für den deutschen Rechtsbe-
reich wird dies in der Gefahrgutbeauftragten-
Verordnung geregelt. 

1.8.6.2.1 
 
Zulassung von Druck-
gefäßen 

Letzter Absatz lautet: 
 
Wenn die zuständige Behörde 
keine Prüfstellen zulässt, sondern 
diese Aufgaben selbst durchführt, 
muss sie die Vorschriften des Un-
terabschnitts 1.8.6.3 erfüllen 

Neuer Text lautet: 
 
Wenn die zuständige Behörde die Aufgaben 
der Prüfstelle selbst durchführt, muss 
sie die Vorschriften des Unterabschnitts 
1.8.6.3 erfüllen. Wenn jedoch eine zuständige 
Behörde eine Prüfstelle benennt, um als zu-
ständige Behörde zu handeln, muss 
die benannte Stelle nach der Norm EN 
ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Absatz 
8.1.3) Typ A akkreditiert sein 

1.8.6.3.1 
 
Zulassung von Druck-
gefäßen 

Letzter Satz lautet: 
 
Die Prüfstelle muss darüber hin-
aus gemäß der Norm EN ISO/IEC 
17020:2012 (ausgenommen Ab-
satz 8.1.3) akkreditiert sein. 

Neuer Text lautet: 
 
Die oben genannten Vorschriften gelten bei 
einer Akkreditierung nach der Norm 
EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Ab-
satz 8.1.3) als erfüllt 
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Teil 2 – Klassifizierung 
 
2.1.5.2 
Gegenstände mit Ge-
fahrgut 

Bisheriger Text: 
 
Solche Gegenstände dürfen dar-
über hinaus Batterien enthalten. 
Sofern im ADR nichts anderes 
bestimmt ist (z. B. für Vorproduk-
tionsprototypen von Gegenstän-
den, die Lithiumbatterien enthal-
ten, oder für kleine Produktions-
serien von höchstens 100 solcher 
Gegenstände), müssen Lithium-
batterien, die Bestandteil des Ge-
genstandes sind, einem Typ ent-
sprechen, für den nachgewiesen 
wurde, dass er die Prüfvorschrif-
ten des Handbuchs Prüfungen 
und Kriterien Teil III Unterab-
schnitt 38.3 erfüllt 

Neuer Text: 
 
Solche Gegenstände dürfen darüber hinaus 
Zellen oder Batterien enthalten. Lithium- 
Metall-, Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-
Zellen und -Batterien, die Bestandteil des 
Gegenstandes sind, müssen einem Typ ent-
sprechen, für den nachgewiesen wurde, 
dass er die Prüfvorschriften des Handbuchs 
Prüfungen und Kriterien Teil III Unterab- 
schnitt 38.3 erfüllt. Für Gegenstände, die Li-
thium-Metall-, Lithium-Ionen- oder Nat- 
rium-Ionen-Zellen oder -Batterien eines Vor-
produktionsprototyps enthalten und die 
zur Prüfung befördert werden, oder für Ge-
genstände, die Lithium-Metall-, Lithium-Io- 
nen- oder Natrium-Ionen-Zellen oder -
Batterien enthalten, die in Produktionsserien 
von höchstens 100 Zellen oder Batterien her-
gestellt werden, gelten die Vorschriften 
der Sondervorschrift 310 des Kapitels 3.3. 
 

2.2.1.1.1 a) 
Erläuterungen Explo-
sivstoffe 

Definitionen explosive Stoffe Folgender Text wird hinzugefügt: 
 
Explosiver oder pyrotechnischer Effekt in Zu-
sammenhang mit Absatz c): Eine Wirkung, 
die durch selbstunterhaltende, exotherme 
chemische Reaktionen erzeugt wird, ein-
schließlich Stoß, Luftdruck, Zertrümmerung, 
Splitter, Wärme, Licht, Schall, Gas und 
Rauch. 
 

2.2.1.4 
Glossar der Benennun-
gen der Klasse 1 

 Neuer Begriff: 
"FEUERLÖSCHMITTEL-
DISPERGIERVORRICHTUNGEN:  
UN-Nummer 0514  
Gegenstände, die einen pyrotechnischen 
Satz enthalten und dafür vorgesehen sind, bei 
Auslösung ein Feuerlöschmittel (oder  
-aerosol) zu versprühen, und die keine ande-
ren gefährlichen Güter enthalten. 
 



© Ingenieurbüro Jürgen Werny Seite 12 / 111                      Vergleich ADR 2023 vs. ADR 2025 
Stand: 31. August 2024 

    

 

 
Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

2.2.2.3 
Sammeleinträge für 
Gefahrgüter der Klasse 
2, Gase 

UN 1010 
BUTADIENE, STABILISIERT oder 
BUTADIENE UND KOHLEN-
WASSERSTOFF, GEMISCH, 
STABILISIERT mit mehr als 40 % 
Butadienen 
 

UN 1010 
BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADI-
ENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GE-
MISCH, STABILISIERT mit mehr als 20 % 
Butadienen 
 
40% wird geändert in 20% 
 
Anm. d. V.: Siehe auch Änderung in der Ge-
fahrguttabelle. 
 

2.2.3.1.1 
Kriterien für Güter der 
Klasse 3 

In der Klasse 3 sind auch desen-
sibilisierte flüssige Explosivstoffe 
enthalten. Dies betrifft die UN-
Nummern 1204, 2059, 3064, 
3343, 3357 und 3379 

Die neue UN-Nummer 3555 wird in die Liste 
eingefügt. 
UN 3555 TETRAMETHYLAMMONIUMHYD-
ROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindes-
tens 25 % Tetramethylammoniumhydroxid 
 

2.2.3.3 
Sammeleinträge für 
Güter der Klasse 3 

Unter F3 ist gelistet 
3269 POLYESTERHARZ-
MEHRKOMPONENTENSYSTE-
ME, flüssiges Grundprodukt 
 

Dieser Stoff wird nun unter dem Klassifizie-
rungscode F1 aufgelistet 

2.2.41.1.2 
Klassifizierungscode für 
Güter der Klasse 4.1 

Überschrift zu Klassifizierungs-
code F lautet: 
 
Entzündbare feste Stoffe ohne 
Nebengefahr 

Neue Überschrift: 
 
F Entzündbare feste Stoffe ohne Nebenge-
fahr und Gegenstände, die solche Stoffe ent-
halten 
 

2.2.41.1.3 
Begriffsbestimmungen 
für entzündbare feste 
Stoffe 

Keine Definition von Metallpulvern 
enthalten 

Neue Begriffsbestimmung: 
 
Metallpulver sind Pulver von Metallen oder 
Metalllegierungen. 
 

2.2.41.1.5 Absatz a) 
Begriffsbestimmungen 
für entzündbare feste 
Stoffe 

Eine Formulierung lautet: 
 
 
…mit Ausnahme der Metallpulver 
oder der Pulver von Metalllegie-
rungen… 
 

Neue Formulierung aufgrund von neuer Be-
griffsbestimmung von „Metallpulver“ 
 
…mit Ausnahme von Metallpulvern… 

2.2.41.1.8 Absatz b) 
 

Eine Formulierung lautet: 
 
… Pulver von Metallen oder Me-
talllegierungen… 
 

Neue Formulierung: 

 
…Metallpulver…. 

2.2.41.3 
Verzeichnis der Sam-
meleinträge Klasse 4,1 

Unter F4 steht u,a,: 
 
3527 POLYESTERHARZ-
MEHRKOMPONENTENSYS-
TEME, festes Grundprodukt 

Dieser Eintrag wird nun unter F1 gelistet 
 
Anm. d. V.: Es handelt sich bei dieser UN-
Nummer nicht um einen Gegenstand, daher 
die Umgruppierung. Siehe auch Änderung in 
der Gefahrguttabelle 
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2.2.42.1.2 
Klassifizierungscodes 
für selbstentzündliche 
Stoffe der Klasse 4.2 

Überschrift zu Klassifizierungs-
code F lautet: 
 
S Selbstentzündlichte Stoffe ohne 
Nebengefahr 
 
 
 
Überschrift zu Klassifizierungs-
code SW lautet: 
 
SW Selbstentzündliche Stoffe, die 
in Berührung mit Wasser ent-
zündbare Gase entwickeln 
 
 

Neue Überschrift: 
 
 
S Selbstentzündlichte Stoffe ohne Nebenge-
fahr und Gegenstände, die solche Stoffe ent-
halten 
 
Überschrift zu Klassifizierungscode SW lautet 
nun:  
 
SW Selbstentzündliche Stoffe, die in Berüh-
rung mit Wasser entzündbare Gase entwi-
ckeln, und Gegenstände, die solche Stoffe 
enthalten  
SW1 Stoffe  
SW2 Gegenstände 
 
Anm. d. V.: Siehe auch Änderungen in der 
Gefahrguttabelle 

2.2.42.3 
Sammeleinträge für 
selbstentzündliche 
Stoffe der Klasse 4.2 

Siehe vorherigen Punkt dieser 
Gegenüberstellung 

Folgeänderungen in dem Verzeichnis auf-
grund der Änderungen beim vorherigen Punkt 
dieser Gegenüberstellung. Für SW2 gibt es 
aber noch keinen Sammeleintrag. 

2.2.43.3 
Sammeleinträge für 
Stoffe der Klasse 4.3 

Tabellenüberschrift lautet: 
 
Stoffe, die in Berührung mit Was-
ser entzündbare Gase entwickeln  
 
 
 
Benennung für UN 3292: 
 
UN 3292 NATRIUMBATTERIEN 
oder 
UN 3292 NATRIUMZELLEN 

Neue Überschrift 
 
Stoffe, die in Berührung mit Wasser ent-
zündbare Gase entwickeln, und Gegen-
stände, die solche Stoffe enthalten 
 
 
Neue Benennung für UN 3292: 
 
3292 BATTERIEN, DIE METALLISCHES 
NATRIUM ODER NATRIUMLEGIERUNGEN 
ENTHALTEN oder  
3292 ZELLEN, DIE METALLISCHES NATRI-
UM ODER NATRIUMLEGIERUNGEN ENT-
HALTEN 
 
Anm. d.V.: Siehe auch Gefahrguttabelle 
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2.2.52.4 
Verzeichnis der zuge-
lassenen organischen 
Peroxide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DI-(2,4-DICHLORBENZOYL)-
PEROXID  
 Verpackungsmethode OP7 
 
 
 
DI-(2,4-DICHLORBENZOYL)-
PEROXID", in der Zeile für "(als 
Paste mit Silikonöl)" 
UN 3106 
 
 
 

Neuer Eintrag für  
DIBENZOYLPEROXID 
 
Neuer Eintrag für 
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-
HEXAN 
 
Neuer Eintrag für: 
METHYLETHYLKETONPEROXID(E) 
 
 
DI-(2,4-DICHLORBENZOYL)-PEROXID  
 Verpackungsmethode OP5 
 
Verpackungsmethode von OP7 auf OP5 
geändert 
 
DI-(2,4-DICHLORBENZOYL)-PEROXID", in 
der Zeile für "(als Paste mit Silikonöl)" 
UN 3104 
 
UN 3106 geändert in UN 3104 
 
Neue Bemerkungen nach der Tabelle:  
33) Aktivsauerstoffgehalt ≤ 10 % 
 
34) Summe aus Verdünnungsmittel Typ A 
und Wasser ≥ 55 % und zusätzlich Methyl-
ethylketon 
 

2.2.61.1.2 
Klassifizierungscodes 
für giftige Stoffe 

Einleitungssatz lautet: 
Die Stoffe der Klasse 6.1 sind wie 
folgt unterteilt 
 
Weitere Anpassungen: 
T Giftige Stoffe ohne Nebenge-
fahr 
 
TF Giftige entzündbare Stoffe  
 
 
TF4 nicht vorhanden 
 
TC Giftige ätzende Stoffe 
 
 
TC5 nicht vorhanden 

Neuer Text: 
Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 6.1 
sind wie folgt unterteilt 
 
 
T Giftige Stoffe ohne Nebengefahr und Ge-
genstände, die solche Stoffe enthalten 
 
TF Giftige entzündbare Stoffe und Gegen-
stände, die solche Stoffe enthalten 
 
TF4 Gegenstände neu eingeführt 
 
TC Giftige ätzende Stoffe und Gegenstände, 
die solche Stoffe enthalten 
 
TC5 Gegenstände neu eingeführt 
 

2.2.61.3 
Verzeichnis der Sam-
meleinträge für Gefahr-
güter der Klasse 6.1 

Überschrift lautet: 
 

Giftige Stoffe  
 
 
Tabelle der Sammeleinträge 

Überschrift lautet: 
 
Giftige Stoffe und Gegenstände, die solche 
Stoffe enthalten 
 
Die o.g. neuen Klassifizierungscodes wer-
den in der Tabelle hinzugefügt 
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2.2.62.1.4.1 
Liste der Kategorie A 
Stoffe für Gefahrgüter 
der Klasse 6.2 – anste-
ckungsgefährliche Stof-
fe 

In der Liste ist u.a. aufgeführt: 
 
Affenpocken-Virus 

Geänderter Eintrag 
 
Affenpocken-Virus (nur Kulturen) 
 
Anm. d. V.: Damit sind Patientenproben der 
UN 3373 zuzuordnen und nicht mehr der UN 
2814 
 

2.2.7.1.3 
Besondere Begriffsbe-
stimmungen für Ge-
fahrgüter der Klasse 7 
– Radioaktive Stoffe 

Definition für Spezifische Aktivi-
tät eines Radionuklids 
 
Spezifische Aktivität eines Ra-
dionuklids ist die Aktivität des 
Radionuklids je Masseeinheit die-
ses Nuklids. Die spezifische Akti-
vität eines Stoffes ist die Aktivität 
je Masseeinheit dieses Stoffes, in 
dem die Radionuklide im Wesent-
lichen gleichmäßig verteilt sind 
 

Nach der Definition wird eine Bemerkung hin-
zugefügt: 
 
Bem. Für Zwecke des ADR gelten die Be-
griffe “Aktivitätskonzentration” und “spe-
zifische Aktivität” als Synonyme. 
 
 
 

2.2.9.1.2 
Klassifizierungscode für 
Gefahrgüter der Klasse 
9 
 

M4 Lithumbatterien M4 Lithumbatterien und Natrium-Ionen-
Batterien 

2.2.9.1.7 
Lithiumbatterien 

Absatz 2.2.9.1.7 beschreibt die 
Voraussetzungen und Anforde-
rungen für den Versand von Lithi-
umbatterien und -zellen 

Der bisherige Absatz 2.2.9.1.7 wird aufgeteilt 
in  
   2.2.9.1.7.1        und             2.2.9.1.7.2 
 
Lithiumbatterien                           Natrium- 
        Ionen-Batterien 

2.2.9.1.7 d) 
Technische Anforde-
rungen bei Parallel-
schaltungen 
 

Text lautet: 
jede Batterie mit mehreren Zel-
len oder mit Zellen in Parallel-
schaltung ist mit wirksamen Ein-
richtungen ausgerüstet, die einen 
gefährlichen Rückstrom verhin-
dern (z. B. Dioden, Sicherungen 
usw.); 

Neuer Text: 
jede Batterie mit Zellen oder mit mehreren 
Zellen in Parallelschaltung ist mit wirksa-
men Einrichtungen ausgerüstet, die einen 
gefährlichen Rückstrom verhindern (z. B. Di-
oden, Sicherungen usw.); 

2.2.9.1.7 g) 
Prüfzusammenfassung 

Text Buchstabe g) 
 
Mit Ausnahme von Knopfzellen-
Batterien, die in Ausrüstungen 
(einschließlich Platinen) einge-
baut sind, müssen Hersteller und 
nachfolgende Vertreiber von Zel-
len oder Batterien, die nach dem 
30. Juni 2003 hergestellt wurden, 
die im Handbuch Prüfungen und 
Kriterien Teil III Unterabschnitt 
38.3 Absatz 38.3.5 festgelegte 
Prüfzusammenfassung zur Verfü-
gung stellen. 

Die Regelungen für Lithiumbatterien bleiben 
soweit unverändert gegenüber den aktuell 
(ADR 2023) vorhandenen Anforderungen. 
 
Lediglich die folgende Bemerkung zu 
Buchstabe g) kommt hinzu: 
 
Bem. Der Begriff “zur Verfügung stellen” be-
deutet, dass Hersteller und nachfolgende Ver-
treiber sicherstellen, dass die Prüfzusammen-
fassung zugänglich ist, damit der Absender 
oder andere Personen in der Lieferkette die 
Einhaltung der Vorschriften bestätigen kön-
nen. 
 
Anm. d. V.: Anstelle von “Prüfzusammenfas-
sung” wird teilweise auch der Begriff “Prü-
fungszusammenfassung” verwendet. Beide 
Begriffe sind als synonym zu betrachten. 
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2.2.9.1.7.2 
Natrium-Ionen-
Batterien 

Nicht vorhanden 
 
Anm. d. V.: Die neue Regelung 
für Natrium-Ionen-Batterien sollte 
vorab durch eine multilaterale 
Vereinbarung eingeführt werden. 
Der Vorschlag von Deutschland 
wurde aber von keinem anderen 
ADR-Vertragsstaat gezeichnet. 

Neuer Absatz 2.2.9.1.7.2 für Natrium-Ionen-
Batterien 
 
Text Absatz 2.2.9.1.7.2 
 
2.2.9.1.7.2 Natrium-Ionen-Batterien 
 
Zellen und Batterien, Zellen und Batterien in 
Ausrüstungen oder Zellen und Batterien, mit 
Ausrüstungen verpackt, die Natriumionen 
enthalten und ein wiederaufladbares elektro-
chemisches System darstellen, bei dem so-
wohl die positive als auch die negative Elekt-
rode Interkalations- oder Einlagerungsverbin-
dungen sind, und die so gebaut sind, dass 
keine der beiden Elektroden metallisches Nat-
rium (oder eine Natriumlegierung) enthält und 
als Elektrolyt eine organische, nicht wässeri-
ge Verbindung verwendet wird, müssen der 
UN-Nummer 3551 bzw. 3552 zugeordnet 
werden.  
Bem. Interkaliertes Natrium liegt in ionischer 
oder quasi-atomarer Form im Gitter des  
Elektrodenmaterials vor 
 
Sie dürfen unter diesen Eintragungen beför-
dert werden, wenn sie den folgenden Vor-
schriften entsprechen: 
a) jede Zelle oder Batterie entspricht einem 
Typ, für den nachgewiesen wurde, dass er 
die Anforderungen der anwendbaren Prüfun-
gen des Handbuchs Prüfungen und Kriterien 
Teil III Unterabschnitt 38.3 erfüllt;  
 
Bem. Batterien müssen einem Typ entspre-
chen, für den nachgewiesen wurde, dass er 
die Prüfanforderungen des Handbuchs Prü-
fungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 
38.3 erfüllt, unabhängig davon, ob die Zellen, 
aus denen sie zusammengesetzt sind, einem 
geprüften Typ entsprechen. 
 
b) jede Zelle und Batterie verfügt über eine 
Sicherheitsentlüftungseinrichtung oder ist so 
ausgelegt, dass unter normalen Beförde-
rungsbedingungen ein Gewaltbruch verhin-
dert wird;  
 
c) jede Zelle und Batterie ist mit einer wirk-
samen Vorrichtung zur Verhinderung äußerer 
Kurzschlüsse ausgerüstet; 
 
d) jede Batterie mit Zellen oder mit mehreren 
Zellen in Parallelschaltung ist mit wirksamen 
Einrichtungen ausgerüstet, die einen gefährli-
chen Rückstrom verhindern (z. B. Dioden, 
Sicherungen usw.); 
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Fortsetzung Natrium-
Ionen-Batterien 

Nicht vorhanden e) die Zellen und Batterien sind gemäß einem 
in Absatz 2.2.9.1.7.1 e) (i) bis (ix) beschriebe-
nen Qualitätssicherungsprogramm  
ergestellt; 
  
f) Hersteller und nachfolgende Vertreiber von 
Zellen oder Batterien müssen die im Hand-
buch Prüfungen und Kriterien Teil III Unterab-
schnitt 38.3 Absatz 38.3.5 fest-gelegte Prüf-
zusammenfassung zur Verfügung stellen.  
 
Bem. Der Begriff „zur Verfügung stellen“ be-
deutet, dass Hersteller und nach-folgende 
Vertreiber sicherstellen, dass die Prüfzusam-
menfassung zugänglich ist, damit der Absen-
der oder andere Personen in der Lieferkette 
die Einhaltung der Vorschriften bestätigen 
können.  
 
Natrium-Ionen-Batterien unterliegen den Vor-
schriften des ADR nicht, wenn sie den Anfor-
derungen des Kapitels 3.3 Sondervorschrift 
188 oder 400 entsprechen. 

2.2.9.1.10 
Klassifizierungsvor-
schriften für Gefahrgü-
ter der Klasse 9 

Überschrift lautet: 
Umweltgefährdende Stoffe 
(aquatische Umwelt) 
 

Neue Überschrift: 
Schadstoffe für die aquatische Umwelt: 
umweltgefährdende Stoffe (aquatische 
Umwelt)".  

2.2.9.1.11 
Genetisch veränderte 
Organismen 

4 Bemerkungen vorhanden Neue, fünfte Bemerkung wird hinzugefügt als 
neue Bemerkung 3. Bisherige Bem. 3 und 4 
werden zu 4 und 5: 
 
3. Pharmazeutische Produkte (wie Impf-
stoffe), die in einer zur Verabreichung be-
reiten Form verpackt sind, einschließlich 
solcher, die sich in der klinischen Erpro-
bung befinden, und die GMMO oder GMO 
enthalten, unterliegen nicht dem ADR. 

2.2.9.1.14 
Verschiedene Stoffe 

Einleitungssatz lautet: 
 
Die nachfolgend genannten ver-
schiedenen Stoffe, die nicht unter 
die Begriffsbestimmung einer an-
deren Klasse fallen, sind der 
Klasse 9 zugeordnet: 

Einleitungssatz lautet nun: 
 
Die nachfolgend genannten verschiedenen 
Stoffe und Gegenstände, die nicht unter die 
Begriffsbestimmung einer anderen Klasse 
fallen, sind der Klasse 9 zugeordnet: 

2.2.9.2 
Beförderungsverbote 

Nicht zugelassene Gefahrgüter 
 
Folgende Stoffe und Gegenstän-
de sind zur Beförderung nicht zu-
gelassen:  
– Lithiumbatterien, die den Bedin-
gungen des Kapitels 3.3 Sonder-
vorschrift 188, 230, 310, 636 oder 
670 nicht entsprechen 
-…… 

Geänderter Text: 
 
Folgende Stoffe und Gegenstände sind zur 
Beförderung nicht zugelassen:  
– Lithiumbatterien und Natrium-Ionen-
Batterien, die den Bedingungen des Kapitels 
3.3 Sondervorschrift 188, 230, 310, 636 oder 
670 nicht entsprechen 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

2.2.9.3 
Sammeleinträge für 
Gefahrgüter der Klasse 
9 

Verzeichnis der Sammeleinträge Im Verzeichnis der Sammeleinträge werden 
die neuen UN-Nummern für Fahrzeuge, die 
für die Natrium-Ionen-Batterien sowie die für 
FEUERLÖSCHMITTEL-DISPERGIER-
VORRICHTUNGEN  integriert. 

 

Teil 3 – Gefahrguttabelle (Tabelle A), Sondervorschriften, Freistellungen 
 

 

3.1 und 3.2 Gefahrguttabelle 
 

3.2 
Gefahrguttabelle  
(Tabelle A) 
 
Neue UN-Nummern 

 Es werden 11 neue UN-Nummern einge-
führt. Am Ende dieser Gegenüberstellung 
finden Sie die kompletten Eintragungen 
in der Tabelle A 

3.2 
Gefahrguttabelle  
 

Nicht vorhanden UN 0514: FEUERLÖSCHMITTEL-
DISPERGIERVORRICHTUNGEN 
 
UN 3551: NATRIUM-IONEN-BATTERIEN 
mit einem organischen Elektrolyt 
 
UN 3552: NATRIUM-IONEN-BATTERIEN IN 
AUSRÜSTUNGEN oder NATRIUM-IONEN-
BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VER-
PACKT, mit einem organischen Elektrolyt 
 
UN 3553: DISILAN 
 
UN 3554: GALLIUM IN HERGESTELLTEN 
GEGENSTÄNDEN 
 
UN 3555: TRIFLUORMETHYLTETRAZOL-
NATRIUMSALZ IN ACETON mit mindestens 
68 Masse-% Aceton 
 
UN 3556: FAHRZEUG MIT ANTRIEB 
DURCH LITHIUM-IONEN-BATTERIE 
 
UN 3557: FAHRZEUG MIT ANTRIEB 
DURCH LITHIUM-METALL-BATTERIEN 
 
UN 3558: FAHRZEUG MIT ANTRIEB 
DURCH NATRIUM-IONEN-BATTERIEN 
 
UN 3559: FEUERLÖSCHMITTEL-
DISPERGIERVORRICHTUNGEN 
 
UN 3560: TETRAMETHYLAMMONIUM-
HYDROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit 
mindestens 25 % Tetramethylammonium-
hydroxid 
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3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 0331 
SPRENGSTOFF, TYP B 

Spalte (11):  
TP1 
TP17 
TP32 

Spalte (11):  
TP17 
TP32 
 
TP1 wird gestrichen 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1006 
ARGON, VERDICHTET 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 653 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 406 
 
Sondervorschrift 653 wird durch SV 406 
ersetzt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1010 
BUTADIENE, STABILI-
SIERT oder BUTADIENE 
UND KOHLENWASSER-
STOFF, GEMISCH, STA-
BILISIERT mit mehr als 
40% Butadienen 
 

Spalte (2): 
BUTADIENE, STABILISIERT 
oder BUTADIENE UND KOH-
LENWASSERSTOFF, GEMISCH, 
STABILISIERT mit mehr als 40% 
Butadienen 
 
Spalte (6) 
386 
618 
662 
676 
 
  

Spalte (2): 
BUTADIENE, STABILISIERT oder BU-
TADIENE UND KOHLENWASSER-
STOFF, GEMISCH, STABILISIERT mit 
mehr als 20% Butadienen 
 
 
Spalte (6) 
386 
402 
618 
662 
676 
 
40% geändert in 20% 
Sondervorschrift 402 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1013 KOHLENDIOXID 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 653 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 406 
 
Sondervorschrift 653 wird durch SV 406 
ersetzt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1046 HELIUM, VER-
DICHTET 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 653 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 406 
 
Sondervorschrift 653 wird durch SV 406 
ersetzt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1066 STICKSTOFF, 
VERDICHTET 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 653 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 406 
 
Sondervorschrift 653 wird durch SV 406 
ersetzt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1204 NITROGLYCE-
RIN, LÖSUNG IN ALKO-
HOL mit höchstens 1% 
Nitroglycerol 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 601 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird hinzugefügt 
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3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1310 AMMONIUMPI-
KRAT, ANGEFEUCHTET 
mit mindestens 10 Mas-
se-% Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu eingeführt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1320 DINITRO-
PHENOL, ANGEFEUCH-
TET mit mindestens 15 
Masse-% Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu eingeführt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1321 DINITRO-
PHENOLATE, ANGE-
FEUCHTET mit mindes-
tens 15 Masse-% Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu eingeführt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1322 DINITRORE-
SORCINOL, ANGE-
FEUCHTET mit mindes-
tens 15 Masse-% Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu eingeführt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1336 NITROGUANIDIN 
(PICRIT), ANGEFEUCH-
TET mit mindestens 20 
Masse-% Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu eingeführt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1337 NITROSTÄRKE, 
ANGEFEUCHTET mit 
mindestens 20 Masse-% 
Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu eingeführt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1344 TRINITRO-
PHENOL (PIKRINSÄURE), 
ANGEFEUCHTET mit 
mindestens 30 Masse-% 
Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu eingeführt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1345 TRINITRO-
PHENOL (PIKRINSÄURE), 
ANGEFEUCHTET mit 
mindestens 30 Masse-% 
Wasser 

Spalte (2): 
KAUTSCHUK- (Gummi-) ABFÄL-
LE, gemahlen oder KAUT-
SCHUK- (Gummi-) RESTE, pul-
verförmig oder granuliert, höchs-
tens 840 μm und mehr als 45 % 
Kautschuk-Gehalt 

Spalte (2): 
KAUTSCHUK- (Gummi-) ABFÄLLE oder 
KAUTSCHUK- (Gummi-) RESTE, pulver-
förmig oder granuliert, höchstens 840 μm 
und mehr als 45 % Kautschuk-Gehalt 
 
 
Das Wort „gemahlen“ wird gestrichen 
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3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1347 SILBERPIKRAT, ANGE-
FEUCHTET mit mindestens 30 
Masse-% Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu einge-
führt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1348 NATRIUMDINITROORT-
HOCRESOLAT, ANGEFEUCHTET 
mit mindestens 15 Masse-% Was-
ser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu einge-
führt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1349 NATRIUMPIKRAMAT, 
ANGEFEUCHTET mit mindestens 
20 Masse-% Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu einge-
führt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1354 TRINITROBENZEN, AN-
GEFEUCHTET mit mindestens 30 
Masse-% Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu einge-
führt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1355 TRINITROBENZOESÄU-
RE, ANGEFEUCHTET mit mindes-
tens 30 Masse-% Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu einge-
führt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1356 TRINITROTOLUEN (TNT), 
ANGEFEUCHTET mit mindestens 
30 Masse-% Wasser 

Spalte (6): 
Keine Sondervorschrift 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu einge-
führt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle  
 
UN 1357 HARNSTOFFNITRAT, 
ANGEFEUCHTET mit mindestens 
20 Masse-% Wasser 

Spalte (6): 
Nur Sondervorschrift 227 
vorhanden 

Spalte (6): 
Sondervorschrift 28 wird neu hinzu-
gefügt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1391 ALKALIMETALLDISPER-
SION oder ERDALKALIMETALL-
DISPERSION 

Spalte (10) 
Kein TP-Code enthalten 

Spalte (10) 
T13 wird hinzugefügt 
 
Spalte (11) 
TP2, TP7, TP42 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1517 ZIRKONIUMPIKRAMAT, 
ANGEFEUCHTET mit mindestens 
20 Masse-% Wasser 

Spalte (6) 
Keine SV enthalten 

Spalte (6) 
SV 28 hinzugefügt 
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3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1571 
 
BARIUMAZID, ANGEFEUCHTET 
mit mindestens 50 Masse-% Was-
ser 

Spalte (6) 
SV 568 enthalten 

Spalte (6) 
SV 28 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1700 TRÄNENGAS-KERZEN 

Spalte (3b) 
TF3 

Spalte (3b) 
TF4 
 
TF3 durch TF4 ersetzt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1774 FEUERLÖSCHER-
LADUNGEN, ätzender flüssiger 
Stoff 

Spalte (3b) 
C11 

Spalte (3b) 
C9 
 
C11 ersetzt durch C9 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1835, VG II 
TETRAMETHYLAMMONIUMHYD-
ROXID, LÖSUNG 

Spalte (2) 
TETRAMETHYLAMMONIUM-
HYDROXID, LÖSUNG 
 
 
 
Spalte (3b) 
C7 
 
Spalte (5) 
8 
 
Spalte (6) 
Keine SV enthalten 
 
Spalte (18) 
Keine SV enthalten 
 
Spalte (20) 
80 

Spalte (2) 
TETRAMETHYLAMMONIUMHYD-
ROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit 
mehr als 2,5 %, aber weniger als 25 
% Tetramethylammoniumhydroxid  
 
Spalte (3b) 
CT1 
 

Spalte (5) 
8+6.1 
 
Spalte (6) 
279, 408  
 
Spalte (18) 
CV13, CV 28 
 
Spalte (20) 
86 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 1835, VG III 
TETRAMETHYLAMMONIUMHYD-
ROXID, LÖSUNG 

Spalte (2) 
TETRAMETHYLAMMONIUM-
HYDROXID, LÖSUNG 
 
 
 
Spalte (6) 
Keine SV enthalten 

 

Spalte (2) 
TETRAMETHYLAMMONIUMHYD-
ROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit 
höchstens 2,5 % Tetramethylam-
moniumhydroxid  
 
Spalte (6) 
408  
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2016 
MUNITION, GIFTIG, NICHT EX-
PLOSIV, ohne Zerleger oder Aus-
stoßladung, nicht scharf 

Spalte (3b) 
T2 

 

Spalte (3b) 
T10 



© Ingenieurbüro Jürgen Werny Seite 23 / 111                      Vergleich ADR 2023 vs. ADR 2025 
Stand: 31. August 2024 

    

 

 
Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2017 
MUNITION, TRÄNENERZEUGEND, 
NICHT EXPLOSIV, ohne Zerleger 
oder Ausstoßladung, nicht scharf 

Spalte (3b) 
TC2 

 

Spalte (3b) 
TC5 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2028 
RAUCHBOMBEN, NEBELBOM-
BEN, NICHT EXPLOSIV, ätzenden 
flüssigen Stoff enthaltend, ohne 
Zünder 

Spalte (4) 
II 

 

Spalte (3b) 
kein Eintrag, II wurde gestrichen 
 
Anm. d. V.: Es handelt sich hier um 
einen Gegenstand, daher keine VG-
Zuordnung mehr 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2037 

GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS 
(GASPATRONEN),…. 
 
(9 Einträge) 

Spalte (16) 
Keine Sondervorschrift enthal-
ten 

 

Spalte (16) 
V14 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2059 
NITROCELLULOSE, LÖSUNG, 
ENTZÜNDBAR,… 
 
(4 Einträge) 

Spalte (6) 
198 
531 
640… 

 

Spalte (16) 
28 
198 
531 
64C oder 640D 
 
Spalte (6) SV 28 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2073 
AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, 
relative Dichte kleiner als 0,880 
bei 15 °C, mit mehr als 35 %, aber 
höchstens 50 % Ammoniak 

Spalte (6) 
532 

 

Spalte (6) 
SV 532 gestrichen 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2210 
MANEB oder MANEBZUBEREI-
TUNGEN mit mindestens 60 Mas-
se-% Maneb 

Spalte (3b) 
SW 

 

Spalte (3b) 
SW1 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2212 
ASBEST, AMPHIBOL (Amosit, 
Tremolit, Aktinolith, Anthophyllit, 
Krokydolith) 

Spalte (6) 
168 
274 
542 

 
 
Spalte (17) 
Kein Eintrag 
 
Spalte (18) 
CV1, CV13, CV28 

Spalte (6) 
168 
274 
542 
678 
 
Spalte (17) 
VC1, VC2, AP12 hinzugefügt 
 
Spalte (18) 
CV38 hinzugefügt 
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3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2426 
AMMONIUMNITRAT, FLÜSSIG 
(heiße konzentrierte Lösung) 

Spalte (6) 
252 
644 

Spalte (6) 
252 
 
 
SV 644 wird gestrichen 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2555 
NITROCELLULOSE MIT mindes-
tens 25 Masse-% WASSER 

Spalte (6) 
394 
541 

Spalte (6) 
28 
394 
541 
 
 
SV 28 wird hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2556 
NITROCELLULOSE MIT mindes-
tens 25 Masse-% ALKOHOL und 
höchstens 12,6 % Stickstoff in der 
Trockenmasse 

Spalte (6) 
394 
541 

Spalte (6) 
28 
394 
541 
 
 
SV 28 wird hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2590 
ASBEST, CHRYSOTIL 

Spalte (6) 
168 
 
 
 
 
Spalte (17): 
kein Eintrag 
 
Spalte (18) 
CV13, CV28 

Spalte (6) 
168 
678 
 
SV 678 wird hinzugefügt 
 
Spalte 17 
VC1, VC2, AP12 
 
Spalte (18) 
CV13, CV28, CV 38 
 
CV 38 wird hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2672 
AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, 
relative Dichte zwischen 0,880 
und 0,957 bei 15 °C, mit mehr als 
10 %, aber höchstens 35 % Am-
moniak 

Spalte (6) 
543 

Spalte (6) 
kein Eintrag 
 
SV 543 wird gestrichen 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2795 
BATTERIEN (AKKUMULATOREN), 
NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN, 
elektrische Sammler 

Spalte (6) 
295 
598 

Spalte (6) 
295 
401 
598 
 
SV 401 wird hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2803 
GALLIUM 

Spalte (6) 
 

Spalte (6) 
365 
 
SV 365 wird hinzugefügt 
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3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2852 
DIPIKRYLSULFID, ANGEFEUCH-
TET mit mindestens 10 Masse-% 
Wasser 

Spalte (6) 
545 

Spalte (6) 
28 
545 
 
SV 28 wird hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2870 erster Eintrag 
ALUMINIUMBORHYDRID 

Spalte (3b) 
SW 

Spalte (3b) 
SW1 
 
SW wird durch SW1 ersetzt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2870 zweiter Eintrag 
ALUMINIUMBORHYDRID IN GE-
RÄTEN 

Spalte (3b) 
SW 
 
 
 
Spalte (4) 
I 

Spalte (3b) 
SW2 
 
SW wird durch SW2 ersetzt 
 
Spalte 4 
Kein Eintrag, VG wird gestrichen 
 
Anm. d. V.: Es handelt sich hier um 
einen Gegenstand, daher keine VG-
Zuordnung mehr 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 2907 
ISOSORBIDDINITRAT, MISCHUNG 
mit mindestens 60 % Lactose, 
Mannose, Stärke oder Calcium-
hydrogenphosphat 

Spalte (6) 
127 

Spalte (6) 
28 
127 
 
SV 28 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3064 
ISOSORBIDDINITRAT, MISCHUNG 
mit mindestens 60 % Lactose, 
Mannose, Stärke oder Calcium-
hydrogenphosphat 

Spalte (6) 
359 

Spalte (6) 
28 
359 
 
SV 28 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3082 
UMWELTGEFÄHRDENDER 
STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 

Spalte (6) 
274 
335 
375 
601 

Spalte (6) 
274 
335 
375 
601 
650 
 
SV 650 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3090 
LITHIUM-METALL-BATTERIEN 
(einschließlich Batterien aus Li-
thiumlegierung) 

Spalte (6) 
 
Jede Menge Sondervorschrif-

ten      

Spalte (6) 
 
SV 677 hinzugefügt 
 
Anm. d. V.: Die neue SV 677 betrifft 
einen Eintrag im Beförderungspa-
pier beim Transport von kritischen 
Batterien / Zellen 
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3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3091 
LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN 
AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-
METALL-BATTERIEN, MIT AUS-
RÜSTUNGEN VERPACKT (ein-
schließlich Batterien aus Lithium-
legierung) 

Spalte (6) 
 
Jede Menge Sondervorschrif-

ten      

Spalte (6) 
 
SV 677 hinzugefügt 
 
Anm. d. V.: Die neue SV 677 betrifft 
einen Eintrag im Beförderungspa-
pier beim Transport von kritischen 
Batterien / Zellen 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3101 
ORGANISCHES PEROXID TYP B, 
FLÜSSIG 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV20 
CV22 
CV24 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV20 
CV22 
CV24 
CV29 
 
CV29 hinzugefügt 
 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3102 
ORGANISCHES PEROXID TYP B, 
FEST 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV20 
CV22 
CV24 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV20 
CV22 
CV24 
CV29 
 
CV29 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3103 
ORGANISCHES PEROXID TYP C, 
FLÜSSIG 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV20 
CV22 
CV24 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV20 
CV22 
CV24 
CV29 
 
CV29 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3104 
ORGANISCHES PEROXID TYP C, 
FEST 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV20 
CV22 
CV24 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV20 
CV22 
CV24 
CV29 
 
CV29 hinzugefügt 
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3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3105 
ORGANISCHES PEROXID TYP D, 
FLÜSSIG 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 
CV29 
 
CV29 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3106 
ORGANISCHES PEROXID TYP D, 
FEST 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 
CV29 
 
CV29 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3107 
ORGANISCHES PEROXID TYP E, 
FLÜSSIG 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 
CV29 
 
CV29 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3108 
ORGANISCHES PEROXID TYP E, 
FEST 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 
CV29 
 
CV29 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3109 
ORGANISCHES PEROXID TYP F, 
FLÜSSIG 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 
CV29 
 
CV29 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3110 
ORGANISCHES PEROXID TYP F, 
FEST 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 

Spalte (18) 
 
CV15 
CV22 
CV24 
CV29 
 
CV29 hinzugefügt 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3165 
KRAFTSTOFFTANK FÜR HYD-
RAULISCHES AGGREGAT FÜR 
FLUGZEUGE (mit einer Mischung 
von wasserfreiem Hydrazin und 
Methylhydrazin) (Kraftstoff M86) 

Spalte (4) 
 
I 

Spalte (4) 
 
kein Eintrag 
 
VG I wurde gestrichen 
 
Anm. d. V.: Es handelt sich hier um 
einen Gegenstand, daher keine VG-
Zuordnung mehr 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3257 (erster Eintrag) 
ERWÄRMTER FLÜSSIGER 
STOFF, N.A.G., bei oder über 100 
°C und, bei Stoffen mit einem 
Flammpunkt, unter seinem 
Flammpunkt (einschließlich ge-
schmolzenes Metall, geschmolze-
nes Salz, usw.), Einfülltemperatur 
über 190°C 
 

Spalte (17) 
 
VC3 

Spalte (17) 
 
VC3 
AP11 
 
AP11 wurde hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3269 (beide Einträge) 
POLYESTERHARZ-
MEHRKOMPONENTENSYSTEME, 
flüssiges Grundprodukt 
 

Spalte (3b) 
 
F3 

Spalte (3b) 
 
F1 
 
F3 wurde durch F1 ersetzt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3270 
MEMBRANFILTER AUS NITRO-
CELLULOSE, mit höchstens 12,6 
% Stickstoff in der Trockenmasse 
 

Spalte (6) 
 
237 
286 

Spalte (6) 
 
237 
286 
403 
 
SV 403 wurde hinzugefügt 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3292 
NATRIUMBATTERIEN oder  
NATRIUMZELLEN 

Spalte (2) 
 
NATRIUMBATTERIEN oder 
NATRIUMZELLEN 
 
 
 
 
 
 
 
Spalte (6) 
 
239 
295 

Spalte (2) 
 
BATTERIEN, DIE METALLISCHES 
NATRIUM ODER  
NATRIUMLEGIERUNGEN ENT-
HALTEN oder ZELLEN, DIE ME-
TALLISCHES NATRIUM ODER 
NATRIUMLEGIERUNGEN ENT-
HALTEN 
 
Spalte (6) 
 
239 
295 
401 
 
SV 401 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3317 
2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, 
ANGEFEUCHTET mit mindestens 
20 Masse-% Wasser 
 

Spalte (6) 
 
Kein Eintrag 

Spalte (6) 
 
28 
 
SV 28 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3319 
NITROGLYCERIN, GEMISCH, DE-
SENSIBILISIERT, FEST, N.A.G., 
mit mehr als 2 Masse-%, aber 
höchstens 10 Masse-% Nitrogly-
cerol 
 

Spalte (6) 
 
272 
274 

Spalte (6) 
 
28 
272 
274 
 
SV 28 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3343 
NITROGLYCERIN, GEMISCH, DE-
SENSIBILISIERT, FLÜSSIG, ENT-
ZÜNDBAR, N.A.G., mit höchstens 
30 Masse-% Nitroglycerol 

Spalte (6) 
 
274 
278 

Spalte (6) 
 
28 
274 
278 
 
SV 28 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3344 
PENTAERYTHRITTETRANITRAT 
(PENTAERYTHRITOLTETRA-
NITRAT) (PETN), GEMISCH, DE-
SENSIBILISIERT, FEST, N.A.G., 
mit mehr als 10 Masse-%, aber 
höchstens 20 Masse-% PETN 
 

Spalte (6) 
 
272 
274 

Spalte (6) 
 
28 
 
272 
274 
 
SV 28 hinzugefügt 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3357 
PENTAERYTHRITTETRANITRAT 
(PENTAERYTHRITOLTETRA-
NITRAT) (PETN), GEMISCH, DE-
SENSIBILISIERT, FEST, N.A.G., 
mit mehr als 10 Masse-%, aber 
höchstens 20 Masse-% PETN 
 

Spalte (6) 
 
274 
288 

Spalte (6) 
 
28 
274 
288 
 
SV 28 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3364 
PENTAERYTHRITTETRANITRAT 
(PENTAERYTHRITOLTETRA-
NITRAT) (PETN), GEMISCH, DE-
SENSIBILISIERT, FEST, N.A.G., 
mit mehr als 10 Masse-%, aber 
höchstens 20 Masse-% PETN 
 

Spalte (6) 
 
kein Eintrag 

Spalte (6) 
 
28 
 
SV 28 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3365 
TRINITROCHLORBENZEN (PIK-
RYLCHLORID), ANGEFEUCHTET 
mit mindestens 10 Masse-% Was-
ser 

Spalte (6) 
 
kein Eintrag 

Spalte (6) 
 
28 
 
SV 28 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3366 
TRINITROTOLUEN (TNT), ANGE-
FEUCHTET mit mindestens 10 
Masse-% Wasser 

Spalte (6) 
 
kein Eintrag 

Spalte (6) 
 
28 
 
SV 28 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3367 
TRINITROTOLUEN (TNT), ANGE-
FEUCHTET mit mindestens 10 
Masse-% Wasser 

Spalte (6) 
 
kein Eintrag 

Spalte (6) 
 
28 
 
SV 28 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3368 
TRINITROTOLUEN (TNT), ANGE-
FEUCHTET mit mindestens 10 
Masse-% Wasser 

Spalte (6) 
 
kein Eintrag 

Spalte (6) 
 
28 
 
SV 28 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3369 
TRINITROTOLUEN (TNT), ANGE-
FEUCHTET mit mindestens 10 
Masse-% Wasser 

Spalte (6) 
 
kein Eintrag 

Spalte (6) 
 
28 
 
SV 28 hinzugefügt 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3370 
HARNSTOFFNITRAT, ANGE-
FEUCHTET mit mindestens 10 
Masse-% Wasser 

Spalte (6) 
 
kein Eintrag 

Spalte (6) 
 
28 
 
SV 28 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3376 
4-NITROPHENYLHYDRAZIN, mit 
mindestens 30 Masse-% Wasser 

Spalte (6) 
 
kein Eintrag 

Spalte (6) 
 
28 
 
SV 28 hinzugefügt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3393 
PYROPHORER METALLORGANI-
SCHER FESTER STOFF, MIT 
WASSER REAGIEREND 

Spalte (3b) 
 
SW 

Spalte (3b) 
 
SW1 
 
SW durch SW1 ersetzt 
 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3394 
PYROPHORER METALLORGANI-
SCHER FLÜSSIGER STOFF, MIT 
WASSER REAGIEREND 

Spalte (3b) 
 
SW 

Spalte (3b) 
 
SW1 
 
SW durch SW1 ersetzt 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3423 
TETRAMETHYLAMMONIUMHYD-
ROXID, FEST 

Spalte (2) 
 
TETRAMETHYLAMMONIUM-
HYDROXID, FEST 
 
 
 
 
 
Spalte (3a): 8 
 
Spalte (3b): C8 
 
Spalte (4): II 
 
Spalte (5): 8 
 
Spalte (6): kein Eintrag 
 
Spalte (7a): 1 kg 
 
Spalte (7b): E2 
 
Spalte (8): IBC08 
 
Spalte (9a): B4 
 
Spalte (9b): MP10 
 
Spalte (10): T3 
 
Spalte (12): SGAN, L4BN  
 
Spalte (13): TP33 
 
 
Spalte (15): 2 (E) 
 
Spalte (18): kein Eintrag 
 
Spalte (19): kein Eintrag 
 
Spalte (20): 80 
  
 

Spalte (2) 
 
TETRAMETHYLAMMONIUM-
HYDROXID, FEST  
 
Anm. d. V.: Der Bindestrich ist 
weggefallen, hier aufgrund der 
Trennung noch zu sehen 
 
Spalte (3a): 6.1 
 
Spalte (3b): TC2 
 
Spalte (4): I 
 
Spalte (5): 6.1+8 
 
Spalte (6): 279 
 
Spalte (7a): 0 
 
Spalte (7b): E5 
 
Spalte (8): IBC99  
 
Spalte (9a): kein Eintrag 
 
Spalte (9b): MP18 
 
Spalte (10): T6 
 
Spalte (12): S10AH, L10CH 
 
Spalte (13): TU14, TU15, TE19, 
TE21  
 
Spalte (15): 1 (C/E) 
 
Spalte (18): CV1, CV13, CV 28 
 
Spalte (19): S9, S14 
 
Spalte (20): 668 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3480 
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN (ein-
schließlich Lithium-Ionen-
Polymer-Batterien) 

Spalte (6) 
 
Jede Menge Sondervorschrif-
ten 

Spalte (6) 
 
SV 677 wird hinzugefügt 
 
Anm. d. V.: Die neue SV 677 betrifft 
einen Eintrag im Beförderungspa-
pier beim Transport von kritischen 
Batterien / Zellen 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3481 
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN 
AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN, MIT AUS-
RÜSTUNGEN VERPACKT (ein-
schließlich Lithium-Ionen-
Polymer-Batterien) 

Spalte (6) 
 
Jede Menge Sondervorschrif-
ten 

Spalte (6) 
 
SV 677 wird hinzugefügt 
 
Anm. d. V.: Die neue SV 677 betrifft 
einen Eintrag im Beförderungspa-
pier beim Transport von kritischen 
Batterien / Zellen 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3482 
ALKALIMETALLDISPERSION, 
ENTZÜNDBAR oder ERDALKALI-
METALLDISPERSION, ENTZÜND-
BAR 

Spalte (10) 
 
kein Eintrag 
 
Spalte (11) 
 
kein Eintrag 

Spalte (10) 
 
T13 wird hinzugefügt 
 
Spalte (11) 
 
TP2, TP7, TP42 werden hinzuge-
fügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3527 (beide Einträge) 
POLYESTERHARZ-
MEHRKOMPONENTEN-SYSTEME, 
festes Grundprodukt 

Spalte (3b) 
 
F4 

Spalte (3b) 
 
F1 
 
F4 ersetzt durch F1 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3537 
GEGENSTÄNDE, DIE ENTZÜND-
BARES GAS ENTHALTEN, N.A.G. 

Spalte (6) 
 
274 

Spalte (6) 
 
274 
310 
 
SV 310 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3538 
GEGENSTÄNDE, DIE NICHT ENT-
ZÜNDBARES, NICHT GIFTIGES 
GAS ENTHALTEN, N.A.G. 

Spalte (6) 
 
274 

Spalte (6) 
 
274 
310 
 
SV 310 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3540 
GEGENSTÄNDE, DIE ENTZÜND-
BARE FLÜSSIGE STOFFE ENT-
HALTEN, N.A.G. 

Spalte (6) 
 
274 

Spalte (6) 
 
274 
310 
 
SV 310 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3541 
GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENT-
ZÜNDBAREN FESTEN STOFF 
ENTHALTEN, N.A.G. 

Spalte (6) 
 
274 

Spalte (6) 
 
274 
310 
 
SV 310 hinzugefügt 
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3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3546 
GEGENSTÄNDE, DIE EINEN GIF-
TIGEN STOFF ENTHALTEN, 
N.A.G. 

Spalte (6) 
 
274 

Spalte (6) 
 
274 
310 
 
SV 310 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3547 
GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ÄT-
ZENDEN STOFF ENTHALTEN, 
N.A.G. 

Spalte (6) 
 
274 

Spalte (6) 
 
274 

310 
 
SV 310 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3548 
GEGENSTÄNDE, DIE VERSCHIE-
DENE GEFÄHRLICHE GÜTER 
ENTHALTEN, N.A.G. 

Spalte (6) 
 
274 

Spalte (6) 
 
274 

310 
 
SV 310 hinzugefügt 

3.2 
Gefahrguttabelle 
 
UN 3550 
COBALTDIHYDROXID-PULVER 
mit mindestens 10 % lungengän-
gigen Partikeln 

Spalte (9b) 
 
kein Eintrag 
 
 
 
Spalte (12): 
 S10AH, L10CH 
 
 
 
Spalte (13):  
TU14 
TU15 
TE19 
TE21 

Spalte (9b) 
 

MP18 
 
MP18 hinzugefügt  
 
Spalte (12):  
S10AH 
 
L10CH gestrichen 
 
Spalte (13):  
 
TU15 
TE19 
 
TU14 und TE21 gestrichen 

  

Tabelle B: alphabetisches Verzeichnis 
 

Tabelle B 
Kein offizieller Teil des 
ADR,  
 
jedoch Teil des RID 

Alphabetische Liste der Gefahrgü-
ter 

Die Tabelle B mit der alphabetischen Liste 
wird entsprechend geändert, wenn sich die 
Benennung in der o.a. Gefahrguttabelle (Ta-
belle A) ändert. 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

 

3.3 Sondervorschriften (SV) 
- Änderungen - 

(Streichungen und neue SV siehe weiter unten) 
 

rein redaktionelle Anpassungen in Form von Fundstellenänderungen 
werden hier im Regelfall nicht aufgeführt 

 
3.3 
SV 188 
 
betrifft “kleine”  
Lithiumzellen und -
batterien 
UN 3090 
UN 3091 
UN 3480 
UN 3481 

SV 188 beschreibt die Anforde-
rungen an den Versand „kleiner“ 
Lithiumzellen und -batterien 
 
 

Die SV 188 wird erweitert und gilt nun auch 
für die Natrium-Ionen-Batterien der UN-
Nummern 3551 und UN 3552 
 
Dadurch Änderungen an vielen Stellen der SV 
188, diese werden hier nicht einzeln aufgelis-
tet. 

SV 230 
 
betrifft “große” Lithium-
batterien 

SV 230 beschreibt die Anforde-
rungen an den Versand von Lithi-
umzellen und -batterien, die nicht 
mehr als SV 188 versendet wer-
den dürfen, da die Kenngrößen 
überschritten sind 

Es wird ein neuer Satz hinzugefügt: 
 
Natrium-Ionen-Zellen und -Batterien dürfen 
unter dieser Eintragung befördert werden, 
wenn sie den Vorschriften des Absatzes 
2.2.9.1.7.2 entsprechen. 

SV 252 
 
betrifft UN 2426  
AMMONIUMNITRAT, 
FLÜSSIG (heiße kon-
zentrierte Lösung) 

Bisheriger Text: 
 
Wässerige Lösungen von Ammo-
niumnitrat mit höchstens 0,2 % 
brennbarer Stoffe und mit einer 
Konzentration von höchstens 80 
% unterliegen nicht den Vorschrif-
ten des ADR, wenn das Ammoni-
umnitrat unter allen Beförde-
rungsbedingungen gelöst bleibt  
 

Neuer Text: 
 
(1) Heiße konzentrierte Lösungen von Am-
moniumnitrat dürfen unter dieser Eintragung 
befördert werden, vorausgesetzt:  
a) die Lösung enthält höchstens 93 % Ammo-
niumnitrat,  
b) die Lösung enthält mindestens 7 % Was-
ser,  
c) die Lösung enthält höchstens 0,2 % brenn-
bare Stoffe,  
d) die Lösung enthält keine Chlorverbindun-
gen in Mengen, bei denen der Anteil der Chlo-
rid-Ionen mehr als 0,02 % beträgt,  
e) der bei 25 °C gemessene pH-Wert einer 
zehnprozentigen wässerigen Lösung des 
Stoffes liegt zwischen 5 und 7 und  
f) die höchstzulässige Beförderungstempera-
tur der Lösung beträgt 140 °C.  
(2) Darüber hinaus unterliegen heiße kon-
zentrierte Lösungen von Ammoniumnitrat 
nicht den Vorschriften des ADR, vorausge-
setzt:  
a) die Lösung enthält höchstens 80 % Ammo-
niumnitrat, 
 b) die Lösung enthält höchstens 0,2 % 
brennbare Stoffe,  
c) das Ammoniumnitrat bleibt unter allen Be-
förderungsbedingungen gelöst und  
d) die Lösung erfüllt nicht die Kriterien einer 
anderen Klasse 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

SV 280 
 
betrifft UN 3268 
SICHERHEITSEINRI-
CHTUNGEN, elektri-
sche Auslösung 
 
 

Bisheriger Text: 
 
Diese Eintragung gilt für Sicher-
heitseinrichtungen für Fahrzeuge, 
Schiffe oder Flugzeuge, z. B. Air-
bag-Gasgeneratoren, Airbag-
Module, Gurtstraffer und pyrome-
chanische Einrichtungen, die ge-
fährliche Güter der Klasse 1 oder 
anderer Klassen enthalten, sofern 
diese als Bauteile befördert wer-
den und sofern diese Gegenstän-
de im versandfertigen Zustand in 
Übereinstimmung mit der Prüfrei-
he 6 c) des Handbuchs Prüfungen 
und Kriterien Teil I geprüft worden 
sind, ohne dass eine Explosion 
der Einrichtung, eine Zertrümme-
rung des Einrichtungsgehäuses 
oder des Druckgefäßes und we-
der eine Splittergefahr noch eine 
ther-mische Reaktion festgestellt 
wurde, die Maßnahmen zur Feu-
erbekämpfung oder andere Not-
fallmaßnahmen in unmittelbarer 
Umgebung wesentlich behindern 
könnten. Diese Eintragung gilt 
nicht für die in der Sondervor-
schrift 296 beschriebenen Ret-
tungsmittel (UN-Nummern 2990 
und 3072).  
 

Geänderter Text: 
 
Diese Eintragung gilt für Sicherheitseinrich-
tungen für Fahrzeuge, Schiffe oder Flugzeu-
ge, z. B. Airbag-Gasgeneratoren, Airbag-
Module, Gurtstraffer und pyromechanische 
Einrichtungen, die gefährliche Güter der Klas-
se 1 oder anderer Klassen enthalten, sofern 
diese als Bauteile befördert werden und so-
fern diese Gegenstände im versandfertigen 
Zustand in Übereinstimmung mit der Prüfreihe 
6 c) des Handbuchs Prüfungen und Kriterien 
Teil I geprüft worden sind, ohne dass eine 
Explosion der Einrichtung, eine Zertrüm-
merung des Einrichtungsgehäuses oder des 
Druckgefäßes und weder eine Splittergefahr 
noch eine thermische Reaktion festgestellt 
wurde, die Maßnahmen zur Feuerbekämp-
fung oder andere Notfallmaßnahmen in unmit-
telbarer Umgebung wesentlich behindern 
könnten. Diese Eintragung gilt nicht für die in 
der Sondervorschrift 296 beschriebenen Ret-
tungsmittel (UN-Nummern 2990 und 3072) 
oder für die in der Sondervorschrift 407 
beschriebenen Feuerlöschmittel-
Dispergiervorrichtungen (UN-Nummern 
0514 und 3559 
 

SV 296 
 
betrifft UN 2990 und 
UN 3072 RETTUNGS-
MITTEL 

In der SV 296 wird auch Bezug 
genommen auf Lithiumbatterien 

Nun wird auch auf die neuen Natrium-Ionen-
Batterien verwiesen 
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SV 310 
 
betrifft Lithiumbatterien 
UN 3090 
UN 3091 
UN 3480 
UN 3481 

SV 310 beschreibt die Versand-
vorschriften für Prototypen ohne 
UN 38.3 Test und für Kleinserien 
 
Die Prüfvorschriften des Hand-
buchs Prüfungen und Kriterien 
Teil III Unterabschnitt 38.3 gelten 
nicht für Produktionsserien von 
höchstens 100 Zellen oder Batte-
rien oder für Vorproduktionsproto-
typen von Zellen oder Batterien, 
sofern diese Prototypen für die 
Prüfung befördert werden und 
gemäß Verpackungsanweisung P 
910 des Unterabschnitts 4.1.4.1 
bzw. Verpackungsanweisung LP 
905 des Unterabschnitts 4.1.4.3 
verpackt sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Beförderungspapier muss fol-
gende Angabe enthalten sein:  
«BEFÖRDERUNG NACH SON-
DERVORSCHRIFT 310».  
Beschädigte oder defekte Zellen 
und Batterien oder Ausrüstungen 
mit solchen Zellen und Batterien 
müssen in Übereinstimmung mit 
der Sondervorschrift 376 befördert 
werden.  
Zellen, Batterien oder Ausrüstun-
gen mit Zellen und Batterien, die 
zur Entsorgung oder zum Recyc-
ling befördert werden, dürfen ge-
mäß Sondervorschrift 377 und 
Verpackungsanweisung P 909 
des Unterabschnitts 4.1.4.1 ver-
packt sein.  

Geänderter Text: 
 
 
 
Zellen oder Batterien aus Produktionsserien 
von höchstens 100 Zellen oder Batterien oder 
Vorproduktionsprototypen von Zellen oder 
Batterien, sofern diese Prototypen für die Prü-
fung befördert werden, müssen den Vorschrif-
ten des Absatzes 2.2.9.1.7.1 mit Ausnahme 
der Absätze a), e) (vii), f) (iii), sofern anwend-
bar, f) (iv), sofern anwendbar, und g) entspre-
chen.  
Bem. „Für die Prüfung befördert“ umfasst un-
ter anderem die im Handbuch Prüfungen und 
Kriterien Teil III Unterabschnitt 38.3 beschrie-
benen Prüfungen, Zusammenbauprüfungen 
und Produktleistungsprüfungen.  
Diese Zellen und Batterien müssen gemäß 
Verpackungsanweisung P 910 des Unter-
abschnitts 4.1.4.1 bzw. Verpackungsanwei-
sung LP 905 des Unterabschnitts 4.1.4.3 ver-
packt sein.  
Gegenstände (UN-Nummer 3537, 3538, 
3540, 3541, 3546, 3547 oder 3548) dürfen 
solche Zellen oder Batterien enthalten, vo-
rausgesetzt, die anwendbaren Teile der Ver-
packungsanweisung P 006 des Unterab-
schnitts 4.1.4.1 bzw. der Verpackungsan-
weisung LP 03 des Unterabschnitts 4.1.4.3 
werden erfüllt." 
 
Im Beförderungspapier muss folgende Anga-
be enthalten sein:  
«BEFÖRDERUNG NACH SONDERVOR-
SCHRIFT 310».  
Beschädigte oder defekte Zellen und Batte-
rien oder Ausrüstungen mit solchen Zellen 
und Batterien müssen in Übereinstimmung 
mit der Sondervorschrift 376 befördert wer-
den.  
 
Zellen, Batterien oder Ausrüstungen mit Zel-
len und Batterien, die zur Entsorgung oder 
zum Recycling befördert werden, dürfen ge-
mäß Sondervorschrift 377 und Verpackungs-
anweisung P 909 des Unterabschnitts 4.1.4.1 
verpackt sein. 
 
Anm. d. V.: Siehe auch Änderungen zu den 
o.g.  UN-Nummern für Gegenstände der UN-
Nummern 3537 bis UN 3548 

SV 328 
betrifft UN 3473, 3476, 
3477, 3478 und 3479 
BRENNSTOFFZEL-
LEN.KARTUSCHEN 

SV 328 beschreibt die Vorausset-
zungen für den Versand von 
Brennstoffzellen-Kartuschen 

Zu den Lithiumbatterien werden nun auch die 
neuen Natrium-Ionen-Batterien aufgelistet 
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SV 348 
 
betrifft Lithium-Ionen-
Batterien 
UN 3480, UN 3481 

Bisheriger Text 
 
Batterien, die nach dem 31. De-
zember 2011 hergestellt werden, 
müssen auf dem Außengehäuse 
mit der Nennenergie in Wattstun-
den gekennzeichnet sein.  
 

Geänderter Text: 
 
Nach dem 31. Dezember 2011 hergestellte 
Lithiumbatterien und nach dem 31. De-
zember 2025 hergestellte Natrium-Ionen-
Batterien, müssen auf dem Außengehäuse 
mit der Nennenergie in Wattstunden gekenn-
zeichnet sein.  
 

SV 360 
 
betrifft Lithiumbatterien 
in Ausrüstungen 
UN 3091 
UN 3481 
 

Die SV 360 beschreibt die Unter-
schiede zwischen Fahrzeugen 
und Batterien in Ausrüstungen 

Auch hier werden die neuen Natrium-Ionen-
Batterien hinzugefügt und anstelle des Ver-
weises auf UN 3171 auf die neuen UN-
Nummern für Fahrzeuge (UN 3556, UN 3557, 
UN 3558) verwiesen 

SV 363 
 
betrifft Motoren /  
Maschinen 
UN 3528 
UN 3529 
UN 3530 
 
 

Textauszüge bisherige Fassung: 
 
Absatz f) Zweiter Satz lautet: 
 
Sofern in der Sondervorschrift 667 
nichts anderes vorgesehen ist, 
müssen Lithiumbatterien jedoch 
den Vorschriften des Absatzes 
2.2.9.1.7 entsprechen.  
 
Anm. d.: V.: 2.2.9.1.7 beinhaltet 
u.a. den UN 38.3-Test 
 
 

Geänderte Sondervorschrift: 
 
Absatz f) Zweiter Satz lautet 
 
Lithiumbatterien müssen jedoch den Vor-
schriften des Absatzes 2.2.9.1.7.1 entspre-
chen, mit der Ausnahme, dass die Absätze a), 
e) (vii), f) (iii), sofern anwendbar, f) (iv), sofern 
anwendbar, und g) nicht anwendbar sind, 
wenn Batterien aus Produktionsserien von 
höchstens 100 Zellen oder Batterien oder 
Vorproduktionsprototypen von Zellen oder 
Batterien, sofern diese Prototypen für die Prü-
fung befördert werden, in Maschinen oder 
Motoren eingebaut sind. 
 
Darüber hinaus müssen Natrium-Ionen-
Batterien den Vorschriften des Absatzes 
2.2.9.1.7.2 entsprechen, mit der Ausnahme, 
dass die Absätze a), e) und f) nicht anwend-
bar sind, wenn Batterien aus Produktionsse-
rien von höchstens 100 Zellen oder Batterien 
oder Vorproduktionsprototypen von Zellen 
oder Batterien, sofern diese Prototypen für die 
Prüfung befördert werden, in Maschinen oder 
Motoren eingebaut sind. 
 

SV 365 
 
betrifft 
UN 2803 GALLIUM 
UN 2809 QUECKSIL-
BER 

Bisheriger Text: 
 
Für hergestellte Instrumente und 
Gegenstände, die Quecksilber 
enthalten, siehe UN-Nummer 
3506.  
 

Neuer Text: 
 
Für hergestellte Instrumente und Gegenstän-
de, die Quecksilber oder Gallium enthalten, 
siehe UN-Nummer 3506 bzw. 3554 

SV 366 
 
betrifft 
UN 2803 GALLIUM 
UN 2809 QUECKSIL-
BER 

Bisheriger Text: 
 
Hergestellte Instrumente und Ge-
genstände, die höchstens 1 kg 
Quecksilber enthalten, unterliegen 
nicht den Vorschriften des ADR  

.  

Neuer Text: 
 
Hergestellte Instrumente und Gegenstände, 
die höchstens 1 kg Quecksilber oder Gallium 
enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften 
des ADR  
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SV 371 
 
betrifft UN 3164 
GEGENSTÄNDE UN-
TER PNEUMATI-
SCHEM DRUCK oder 
GEGENSTÄNDE UN-
TER HYDRAULI-
SCHEM DRUCK (mit 
nicht entzündbarem 
Gas) 
 

Die SV 371 bescheibt die so ge-
nannten Konfetti-Shooter 

Nur Änderungen der Fundstellen 

SV 376 
 
betrifft defekte Lithium-
batterien 
 
UN 3090 
UN 3091 
UN 3480 
UN 3481 
UN 3551 
UN 3552 
 

SV 376 beschreibt die Bedingun-
gen und Voraussetzungen für die 
Beförderung defekter Lithiumzel-
len und -batterien. Ferner wird 
unterschieden zwischen kritisch 
defekten Zellen / Batterien und 
sonstigen Defekten 

In die SV 376 werden nun auch die neuen 
Natrium-Ionen-Batterien integriert 

SV 377 
 
betrifft Lithiumbatterien 
zur Entsorgung oder 
zum Recycling 
 
UN 3090 
UN 3091 
UN 3480 
UN 3481 
UN 3551 
UN 3552 
 

SV 377 beschreibt die Bedingun-
gen und Voraussetzungen für die 
Beförderung von Lithiumzellen 
und -batterien zum Recycling oder 
zur Entsorgung. 

In die SV 377 werden nun auch die neuen 
Natrium-Ionen-Batterien integriert 

SV 379 
 
betrifft UN 1005 AM-
MONIAK 
 

Absatz d) verweist auf 
 

d) (i) "ISO 11114-1:2012 + 
A1:2017 

Änderung in Absatz d) 
 

d) (i) ISO 11114-1:2020 

SV 387 
 
betrifft Lithiumbatterien 
 

Im ersten Satz lautet es: 
 
gemäß Absatz 2.2.9.1.7 f) 

Im ersten Satz lautet es nun: 
 
gemäß Absatz 2.2.9.1.7.1 f) 
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SV 388 
 
betrifft Fahrzeuge 

Die SV 388 beschreibt u.a., was 
Fahrzeuge im Sinne des ADR 
sind 
 
Textpassagen, die geändert wer-
den: 
 
5. Unterabsatz 
 
Die Eintragung der UN-Nummer 
3171 gilt nur für Fahrzeuge, die 
durch Nassbatterien, Natriumbat-
terien, Lithium-Metall-Batterien 
oder Lithium-Ionen-Batterien, und 
für Geräte, die durch Nassbatte-
rien oder Natriumbatterien ange-
trieben und mit diesen Batterien 
im eingebauten Zustand befördert 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Unterabsatz, letzten beiden 
Sätze 
 
Dies schließt Fahrzeuge ein, die 
in einer Verpackung befördert 
werden. In diesem Fall dürfen ei-
nige Teile des Fahrzeugs vom 
Rahmen abgebaut werden, damit 
sie in die Verpackung passen.  
 
Letzte beiden Unterabsätze: 
 
Gefährliche Güter, wie Batterien, 
Airbags, Feuerlöscher, Druckgas-
speicher, Sicherheitseinrichtungen 
und andere integrale Bauteile des 
Fahrzeugs, die für den Betrieb 
des Fahrzeugs oder für die Si-
cherheit seines Bedienpersonals 
oder der Fahrgäste erforderlich 
sind, müssen sicher im Fahrzeug 
eingebaut sein und unterliegen 
nicht den übrigen Vorschriften des 
ADR.  

Neue Textpassagen 
 
 
 
 
 
 
5. Unterabsatz 
 
Die Eintragung der UN-Nummer 3171 gilt nur 
für Fahrzeuge und Ausrüstungen, die durch 
Nassbatterien, Batterien mit metallenem Nat-
rium oder Batterien mit Natriumlegierungen 
angetrieben und mit diesen Batterien im ein-
gebauten Zustand befördert werden. 
 
 
 
 
Neuer Unterabsatz nach dem 5. UA: 
 
Die Eintragungen UN 3556 FAHRZEUG MIT 
ANTRIEB DURCH LITHIUM-IONEN-
BATTERIEN, UN 3557 FAHRZEUG MIT AN-
TRIEB DURCH LITHIUM-METALL-BAT-
TERIEN bzw. UN 3558 FAHRZEUG MIT AN-
TRIEB DURCH NATRIUM-IONEN-BAT-
TERIEN gelten für Fahrzeuge, die durch Li-
thium-Ionen-, Lithium-Metall- oder Natrium-
Ionen-Batterien angetrieben und mit diesen 
Batterien im eingebauten Zustand befördert 
werden. 
 
7. Unterabsatz, letzten beiden Sätze 
 
Wenn Fahrzeuge in einer Verpackung beför-
dert werden, dürfen einige Teile des Fahr-
zeugs mit Ausnahme der Batterie vom 
Rahmen abgebaut werden, damit sie in die 
Verpackung passen. 
 
 
 
 
Letzte beiden Unterabsätze 
 
Gefährliche Güter, wie Batterien, Airbags, 
Feuerlöscher, Druckgasspeicher, Sicherheits-
einrichtungen und andere integrale Bauteile 
des Fahrzeugs, die für den Betrieb des Fahr-
zeugs oder für die Sicherheit seines Bedien-
personals oder der Fahrgäste erforderlich 
sind, müssen sicher im Fahrzeug eingebaut 
sein und unterliegen nicht den übrigen Vor-
schriften des ADR. 
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Fortsetzung SV 388 Sofern in der Sondervorschrift 667 
nichts anderes vorgesehen ist, 
müssen Lithiumbatteri 
n jedoch den Vorschriften des Ab-
satzes 2.2.9.1.7 entsprechen.  
Wenn eine in einem Fahrzeug 
oder einem Gerät eingebaute Li-
thiumbatterie beschädigt oder de-
fekt ist, muss das Fahrzeug oder 
Gerät in Übereinstimmung mit den 
in der Sondervorschrift 667 c) 
festgelegten Bedingungen beför-
dert werden.  

Lithiumbatterien müssen jedoch den Vor-
schriften des Absatzes 2.2.9.1.7.1 entspre-
chen, mit der Ausnahme, dass die Absätze a), 
e) (vii), f) (iii), sofern anwendbar, f) (iv), sofern 
anwendbar, und g) nicht anwendbar sind, 
wenn Batterien aus Produktionsserien von 
höchstens 100 Zellen oder Batterien oder 
Vorproduktionsprototypen von Zellen oder 
Batterien, sofern diese Prototypen für die Prü-
fung befördert werden, in Fahrzeugen einge-
baut sind. Darüber hinaus müssen Natrium-
Ionen-Batterien den Vorschriften des Absat-
zes 2.2.9.1.7.2 entsprechen, mit der Ausnah-
me, dass die Absätze a), e) und f) nicht an-
wendbar sind, wenn Batterien aus Produkti-
onsserien von höchstens 100 Zellen oder Bat-
terien oder Vorproduktionsprototypen von Zel-
len oder Batterien, sofern diese Prototypen für 
die Prüfung befördert werden, in Fahrzeugen 
eingebaut sind.  
Wenn eine in einem Fahrzeug eingebaute 
Lithiumbatterie beschädigt oder defekt ist, 
muss das Fahrzeug in Übereinstimmung mit 
den in der Sondervorschrift 667 c) fest-
gelegten Bedingungen befördert werden. 
 

SV 389 
 
betrifft UN 3536  
Lithiumbatterien in 
Güterbeförderungsein-
heiten eingebaut 
 

Querverweis auf Fundstelle 
 

Absatz 2.2.9.1.7 a) bis g) 

Nur Anpassung der Fundstelle 
 

Absatz 2.2.9.1.7.1 a) bis g) 

SV 392 
 
betrifft Gase der Klasse 
2 
 

Absatz f) 
 
…Füllungsgrades.. 

Neuer Terminus: 
 
…Füllfaktors 

SV 636 
 
betrifft Entsorgung von 
“kleinen” Lithiumbatte-
rien 

Die SV 636 beschreibt die Entsor-
gung kleiner Lithiumzellen und -
batterien  
 
Anm. d. V.: Es handelt sich um 
die kleinen Sammelboxen, die in 
vielen Betrieben und auch in Ge-
schäften zu finden sind. 

Die SV 636 gilt nun auch für die neuen Natri-
um-Ionen-Batterien 

SV 650 
 
betrifft 
UN 1263 FARBE 
 

SV 650 enthält Vorgaben für UN 
1263 im Hinblick auf die Entsor-
gung / Beförderung als Abfall.  

SV 650 gilt nun auch für UN 3082 
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SV 666 
 
betrifft Fahrzeuge 
 

SV 666 enthält die Freistellung 
von Fahrzeugen von den Vor-
schriften des ADR 
 
Keine Kennzeichnungspflicht vor-
handen 

Nach Absatz d) wird folgender neue Text hin-
zugefügt: 
 
e) Fahrzeuge, die vollständig von Verpackun-
gen, Verschlägen oder anderen Mitteln um-
schlossen sind, die eine leichte Identifizierung 
verhindern, unterliegen den Vorschriften für 
die Kennzeichnung und Bezettelung des Ka-
pitels 5.2.  
 
Für Fahrzeuge mit Antrieb durch Natrium-
Ionen-Batterien siehe alternativ die Sonder-
vorschrift 404. 
 
Anm. d. V.: Nach ADR ist in solchen Fällen 
die Kennzeichnung mit der UN-Nummer und 
dem Gefahrzettel 9A erforderlich 
 

SV 667 
 
betrifft Fahrzeuge 
 

SV 667 enthält Vorschriften für 
Prototyp-Batterien und Vorschrif-
ten für verunfallte Fahrzeuge 
 

Auch hier werden die neuen Natrium-Ionen-
Batterien hinzugefügt 
 

SV 668 
 
betrifft 
UN 3257 
UN 3258 
ERWÄRMTE STOFFE 

Einleitungssatz lautet: 
 
Erwärmte Stoffe für Zwecke der 
Anbringung von Straßenmarkie-
rungen unterliegen nicht den übri-
gen Vorschriften des ADR, vo-
rausgesetzt, folgende Bedingun-
gen werden erfüllt  
 

Neuer Einleitungssatz: 
 
Stoffe für Zwecke der Anbringung von Stra-
ßenmarkierungen und Bitumen oder ähnliche 
Produkte für Zwecke der Reparatur von Ris-
sen und Spalten in bestehenden Straßen-
oberflächen, die in erwärmtem Zustand beför-
dert werden, unterliegen nicht den übrigen 
Vorschriften des ADR, vorausgesetzt, folgen-
de Bedingungen werden erfüllt:". 

SV 669 
 
Betrifft Anhänger von-
Beförderungseinheiten 
 

Verweis auf UN 3166 und UN 
3171 

Verweis auf UN 3166, UN 3171, UN 3556, UN 
3557 und UN 3558 

SV 670 
 
Betrifft Lithiumbatterien 
in Ausrüstungen zur 
Entsorgung 

SV 670 enthält Erleichterungen für 
die Entsorgung von Geräten mit 
eingebauten Batterien / Zellen 

Auch hier werden die neuen Natrium-Ionen-
Batterien hinzugefügt 
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3.3 Sondervorschriften (SV) 
- Streichungen  - 

(Änderungen siehe oben, neue SV siehe weiter unten) 
 

Sondervorschrift 532 SV 532 für UN-Nummer 2073 
AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, 
relative Dichte kleiner als 0,880 
bei 15 °C, mit mehr als 35 %, aber 
höchstens 50 % Ammoniak 

Sondervorschrift gestrichen 

Sondervorschrift 543 
 
betrifft 
UN 2672 AMMONI-
AKLÖSUNG in Was-
ser, relative Dichte 
zwischen 0,880 und 
0,957 bei 15 °C, mit 
mehr als 10 %, aber 
höchstens 35 % Am-
moniak 

SV 543 für UN 2672 
 
 

Sondervorschrift gestrichen 

Sondervorschrift 644 
 
betrifft UN 2426 AM-
MONIUMNITRAT, 
FLÜSSIG (heiße kon-
zentrierte Lösung) 

SV 644 beschreibt Voraussetzun-
gen für die Beförderung dieses 
Stoffes 

Sondervorschrift gestrichen 

Sondervorschrift 653 
 
betrifft 
UN 1006 
UN 1013 
UN 1046 
UN 1066 
 

SV 653 für kleine Gasflaschen für 
Wassersprudler etc 

Sondervorschrift gestrichen 
 
wird ersetzt durch neue SV 406 
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3.3 Sondervorschriften (SV) 
- Neue Sondervorschriften  - 

(Änderungen und Streichungen siehe oben) 
 

 
Neue Sondervorschriften (SV) in Kapitel 3.3 

 

3.3 
SV 28 
 
betrifft desensibilisierte 
Explosivstoffe der 
Klassen 3 und 4.1 

SV nicht vorhanden Neue Sondervorschrift 28 
 
Dieser Stoff darf nur dann nach den Vorschrif-
ten der Klasse 3 oder 4.1 befördert werden, 
wenn er so verpackt ist, dass der Prozentsatz 
des Verdünnungsmittels zu keiner Zeit wäh-
rend der Beförderung unter den angegebenen 
Wert fällt (siehe Absätze 2.2.3.1.1 und 
2.2.41.1.18). In den Fällen, in denen das Ver-
dünnungsmittel nicht angegeben ist, muss der 
Stoff so verpackt sein, dass die Menge des 
explosiven Stoffes den angegebenen Wert 
nicht überschreitet. 

3.3 
SV 400 
 
betrifft Natrium-Ionen-
Batterien der UN-
Nummern 3551 und 
3552 

SV nicht vorhanden Neue Sondervorschrift 400 
 
Natrium-Ionen-Zellen und -Batterien sowie 
Natrium-Ionen-Zellen und -Batterien in Aus-
rüstungen oder mit Ausrüstungen verpackt, 
die versandfertig vorbereitet und zur Beförde-
rung aufgegeben werden, unterliegen nicht 
den übrigen Vorschriften des ADR, wenn sie 
die folgenden Bedingungen erfüllen: 
a) die Zelle oder Batterie ist in einer Weise 
kurzgeschlossen, dass die Zelle oder Batterie 
keine elektrische Energie enthält. Der Kurz-
schluss der Zelle oder Batterie ist leicht nach-
prüfbar (z. B. Stromschiene zwischen den 
Polen); 
 
b) jede Zelle oder Batterie entspricht den Vor-
schriften des Absatzes 2.2.9.1.7.2 a), b), d), 
e) und f); 
 
c) jedes Versandstück ist in Übereinstimmung 
mit Unterabschnitt 5.2.1.9 gekennzeichnet; 
 
d) mit Ausnahme der Fälle, in denen die Zel-
len oder Batterien in Ausrüstungen eingebaut 
sind, ist jedes Versandstück in der Lage, einer 
Fallprüfung aus 1,2 m Höhe in beliebiger Aus-
richtung standzuhalten, ohne dass die darin 
enthaltenen Zellen oder Batterien beschädigt 
werden, ohne dass sich der Inhalt so ver-
schiebt, dass ein Kontakt von Batterie zu Bat-
terie (oder von Zelle zu Zelle) möglich ist, und 
ohne dass der Inhalt austritt. 



© Ingenieurbüro Jürgen Werny Seite 45 / 111                      Vergleich ADR 2023 vs. ADR 2025 
Stand: 31. August 2024 

    

 

 
Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

Fortsetzung SV 400 SV nicht enthalten e) Zellen und Batterien, die in Ausrüstungen 
eingebaut sind, sind gegen Beschädigung 
geschützt. Wenn Batterien in Ausrüstungen 
eingebaut sind, sind die Ausrüstungen in wi-
derstandsfähigen Außenverpackungen ver-
packt, die aus einem geeigneten Werkstoff 
gefertigt sind, der in Bezug auf den Fassungs-
raum der Verpackung und die beabsichtigte 
Verwendung der Verpackung ausreichend 
stark und dimensioniert ist, es sei denn, die 
Batterie ist durch die Ausrüstung, in der sie 
enthalten ist, selbst entsprechend geschützt; 
f) jede Zelle, auch wenn sie Bestandteil einer 
Batterie ist, enthält nur gefährliche Güter, die 
in Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
Kapitels 3.4 und in einer Menge befördert 
werden, welche die in Kapitel 3.2 Tabelle A 
Spalte (7a) angegebene Menge nicht über-
schreitet. 

Sondervorschrift 401 
Abgrenzung der ver-
schiedenen Natrium-
Batterien 

SV nicht enthalten Neue Sondervorschrift: 
 
Natrium-Ionen-Zellen und -Batterien mit ei-
nem organischen Elektrolyt müssen unter der 
UN-Nummer 3551 bzw. 3552 befördert wer-
den. Natrium-Ionen-Zellen und -Batterien mit 
einem wasserhaltigen Alkali-Elektrolyt müs-
sen unter der UN-Nummer 2795 befördert 
werden. Batterien, die metallisches Natrium 
oder Natriumlegierungen enthalten, müssen 
unter der UN-Nummer 3292 befördert wer-
den. 

Sondervorschrift 402 
 
betrifft UN 1010 BU-
TADIENE 
 

SV nicht enthalten Neue Sondervorschrift 
 
Stoffe, die unter dieser Eintragung befördert 
werden, dürfen bei 70 °C einen Dampfdruck 
von höchstens 1,1 MPa (11 bar) und müssen 
bei 50 °C eine Dichte von mindestens 0,525 
kg/l haben 

Sondervorschrift 403 
 
betrifft UN 3270 
MEMBRANFILTER 
AUS NITROCELLU-
LOSE 
 

SV nicht enthalten Neue Sondervorschrift 
 
Unter diese Eintragung fallende Membranfilter 
aus Nitrocellulose mit einem Nitrocellulose-
Gehalt von höchstens 53 g/m2 und einer Nit-
rocellulose-Nettomasse von höchstens 300 g 
je Innenverpackung unterliegen nicht den 
Vorschriften des ADR, wenn sie die folgenden 
Bedingungen erfüllen:  
 
a) sie sind mit Zwischenlagen aus Papier von 
mindestens 80 g/m2 verpackt, die zwischen 
jeder Schicht von Nitrocellulose-
Membranfiltern angeordnet sind; 
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Sondervorschrift 403 
 
Fortsetzung 
 
 

SV nicht enthalten b) sie sind so verpackt, dass die Ausrich-
tung der Nitrocellulose-Membranfilter und 
der Zwischenlagen aus Papier in einer 
der folgenden Konfigurationen beibehal-
ten wird: 
  
(i) dicht gewickelte Rollen, die in Kunst-
stofffolie von mindestens 80 g/m2 oder 
Aluminiumbeuteln mit einer Sauer-
stoffdurchlässigkeit von höchstens 0,1 % 
gemäß der Norm ISO 15105-1:2007 ver-
packt sind;  
 
(ii) Blätter, die in Pappe von mindestens 
250 g/m2 oder in Aluminiumbeuteln mit 
einer Sauerstoffdurchlässigkeit von 
höchstens 0,1 % gemäß der Norm ISO 
15105-1:2007 verpackt sind;  
 
(iii) Rundfilter, die in Scheibenhaltern oder 
Verpackungen aus Pappe von mindes-
tens 250 g/m2 oder einzeln in Beuteln aus 
Papier und Kunststoff von insgesamt 
mindestens 100 g/m2 verpackt sind. 

Sondervorschrift 404 
 
betrifft UN 3558 
FAHRZEUG MIT AN-
TRIEB DURCH  
NATRIUM-IONEN-
BATTERIEN 

SV nicht enthalten Neue Sondervorschrift 404 
 

Fahrzeuge, die durch Natrium-Ionen-
Batterien angetrieben werden und die 
keine anderen gefährlichen Güter enthal-
ten, unterliegen nicht den übrigen Vor-
schriften des ADR, wenn die Batterie in 
einer Weise kurzgeschlossen ist, dass die 
Batterie keine elektrische Energie enthält. 
Der Kurzschluss der Batterie muss leicht 
nachprüfbar sein (z. B. Stromschiene 
zwischen den Polen). 

Sondervorschrift 406 
 
betrifft 
UN 1006 
UN 1013 
UN 1046 
UN 1066 

Bisher SV 653 Neue Sondervorschrift 406 
 

Unter diese Eintragung fallende Stoffe 
dürfen in Druckgefäßen mit höchstens 
1000 ml Inhalt in Übereinstimmung mit 
den Vorschriften für begrenzte Mengen 
des Kapitels 3.4 befördert werden. Das 
Druckgefäß muss den Vorschriften des 
Unterabschnitts 4.1.4.1 Verpackungsan-
weisung P 200 entsprechen und darf ein 
Produkt aus Prüfdruck und Fassungs-
raum von höchstens 15,2 MPa∙l (152 
bar∙l) nicht überschreiten. Die Druckgefä-
ße dürfen nicht mit anderen gefährlichen 
Gütern zusammen verpackt werden. 
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Sondervorschrift 407 
 
betrifft UN 0514  
FEUERLÖSCHMIT-
TEL-DISPERGIER-
VORRICHTUNGEN  
 

UN 3559  
FEUERLÖSCHMIT-
TEL-DISPERGIER-
VORRICHTUNGEN  
 

 

SV nicht enthalten Neue Sondervorschrift 407 
 

Feuerlöschmittel-Dispergiervorrichtungen 
sind Gegenstände, die einen pyrotechni-
schen Satz enthalten und dafür vorgese-
hen sind, bei Auslösung ein Feuerlösch-
mittel (oder -aerosol) zu versprühen, und 
die keine anderen gefährlichen Güter 
enthalten. Diese Gegenstände müssen 
versandfertig verpackt die Kriterien für die 
Unterklasse 1.4 Verträglichkeitsgruppe S 
erfüllen, wenn sie in Übereinstimmung mit 
der Prüfreihe 6 c) des Handbuchs Prü-
fungen und Kriterien Teil I Abschnitt 16 
geprüft werden. Die Vorrichtung muss 
entweder mit entfernten Auslöseeinrich-
tungen oder mit mindestens zwei unab-
hängigen Mitteln zur Verhinderung einer 
unbeabsichtigten Auslösung befördert 
werden. 
Feuerlöschmittel-Dispergiervorrichtungen dür-
fen nur dann der Klasse 9, UN-Nummer 3559 
zugeordnet werden, wenn die folgenden zu-
sätzlichen Bedingungen erfüllt sind:  
a) die Vorrichtung erfüllt die Ausschlusskrite-
rien des Absatzes 2.2.1.1.8.2 b), c) und d); 
 
b) das Löschmittel gilt in Übereinstimmung mit 
internationalen oder regionalen Normen (z. B. 
der Norm des nationalen Feuerschutzverban-
des der Vereinigten Staaten von Amerika für 
ortsfeste Aerosol-Feuerlöschsysteme NFPA 
2010) als sicher für normal genutzte Räume;  
 
c) der Gegenstand ist so verpackt, dass die 
Temperaturen an der Außenseite des Ver-
sandstücks im Falle einer Auslösung 200 °C 
nicht überschreiten;  
 
d) diese Eintragung wird nur mit Zustimmung 
der zuständigen Behörde des Herstel-
lungslandes4) verwendet.  
 
Diese Eintragung gilt nicht für “SICHER-
HEITSEINRICHTUNGEN, elektrische Auslö-
sung”, die in der Sondervorschrift 280 (UN-
Nummer 3268) beschrieben sind 
 
4) Wenn das Herstellungsland keine Ver-
tragspartei des ADR ist, muss die Zustim-
mung von der zuständigen Behörde einer 
Vertragspartei des ADR anerkannt werden. 
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Sondervorschrift 408 
 
betrifft  
UN 1835 TETRAME-
THYLAMMONIUM-
HYDROXID, LÖSUNG 

SV nicht enthalten Neue Sondervorschrift 408 
 
Diese Eintragung gilt nur für wässerige Lö-
sungen, die aus Wasser, Tetramethylammo-
niumhydroxid (TMAH) und nicht mehr als 1 % 
anderen Bestandteilen bestehen. Andere Zu-
bereitungen, die Tetramethylammoniumhyd-
roxid enthalten, müssen einer entsprechen-
den Gattungseintragung oder n.a.g.-
Eintragung zugeordnet werden (z. B. UN 
2927 GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSI-
GER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.), mit folgen-
den Ausnahmen:  
 
a) andere Zubereitungen, die ein Tensid in 
einer Konzentration von mehr als 1 % und 
mindestens 8,75 % Tetramethylammonium-
hydroxid enthalten, sind der Ein-tragung UN 
2927 GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSI-
GER STOFF, ÄTZEND, N.A.G., Verpa-
ckungsgruppe I zuzuordnen; und  
 
b) andere Zubereitungen, die ein Tensid in 
einer Konzentration von mehr als 1 % und 
mehr als 2,38 %, aber weniger als 8,75 % 
Tetramethylammoniumhydroxid enthalten, 
müssen der Eintragung UN 2927, GIFTIGER 
ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄT-
ZEND, N.A.G., Verpackungsgruppe II zuge-
ordnet werden." 
 

Sondervorschrift 677 
 
betrifft Lithiumbatterien 
und Natrium-Ionen-
Batterien 
UN 3090 
UN 3091 
UN 3480 
UN 3481 
UN 3551 
UN 3552 

SV nicht enthalten Neue Sondervorschrift 677 
 
Zellen und Batterien, bei denen nach Sonder-
vorschrift 376 festgestellt wurde, dass sie be-
schädigt oder defekt sind und unter normalen 
Beförderungsbedingungen zu einer schnellen 
Zerlegung, gefährlichen Reaktion, Flammen-
bildung, gefährlichen Wärme-entwicklung 
oder einem gefährlichen Ausstoß giftiger, ät-
zender oder entzündbarer Gase oder Dämpfe 
neigen, sind der Beförderungskategorie 0 zu-
zuordnen. Im Beförderungspapier ist die An-
gabe «BEFÖRDERUNG NACH SONDER-
VORSCHRIFT 376» durch die Angabe “BE-
FÖRDERUNGSKATEGORIE 0” zu ergänzen. 
 
Anm. d. V.: Nun kann endlich bei einer Kon-
trolle direkt festgestellt werden, ob es sich um 
eine kritisch defekte Batterie handelt oder 
nicht. 
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Sondervorschrift 678 
 
betrifft  
Asbest 
UN 2212 
UN 2590 
 

SV nicht enthalten Neue Sondervorschrift 678 
 
Abfälle von Gegenständen und Materialien, 
die mit freiem Asbest kontaminiert sind (UN-
Nummern 2212 und 2590, die nicht fixiert 
oder so in ein Bindemittel eingetaucht sind, 
dass keine gefährlichen Mengen lungengän-
gigen Asbests freigesetzt werden können), 
dürfen nach den Vorschriften des Kapitels 7.3 
befördert werden, sofern die folgenden Vor-
schriften eingehalten werden:  
a) Die Abfälle werden nur von dem Ort, an 
dem die Abfälle entstanden sind, zu einer An-
lage für die endgültige Beseitigung befördert. 
Zwischen diesen beiden Orten sind nur Zwi-
schenlagerungen ohne Entladung oder Um-
setzen des Containersacks zugelassen  
 
b) Die Abfälle fallen unter eine dieser Katego-
rien:  
(i) feste Abfälle aus Straßenbauarbeiten, ein-
schließlich mit freiem Asbest kontaminierter 
Asphaltfräsabfälle sowie deren Kehrrückstän-
de;  
(ii) mit freiem Asbest kontaminierte Böden;  
(iii) mit freiem Asbest kontaminierte Gegen-
stände (z. B. Möbel) aus beschädigten Bau-
werken oder Gebäuden;  
(iv) Materialien aus beschädigten, mit freiem 
Asbest kontaminierten Bauwerken oder Ge-
bäuden, die aufgrund ihres Volumens oder 
ihrer Masse nicht gemäß der für die verwen-
dete UN-Nummer (UN-Nummer 2212 bzw. 
2590) anwendbaren Verpackungsanweisung 
verpackt werden können, oder  
(v) mit freiem Asbest kontaminierte Baustel-
lenabfälle, die bei abgerissenen oder reno-
vierten Bauwerken oder Gebäuden anfallen 
und die aufgrund ihrer Größe oder Masse 
nicht gemäß der für die verwendete UN-
Nummer (UN-Nummer 2212 bzw. 2590) an-
wendbaren Verpackungsanweisung verpackt 
werden können.  
 
c) Die unter diese Vorschriften fallenden Ab-
fälle dürfen weder mit anderen asbest-
haltigen Abfällen noch mit anderen gefährli-
chen oder nicht gefährlichen Abfällen ver-
mischt oder zusammengeladen werden.  
 
d) Jede Sendung gilt als geschlossene La-
dung im Sinne der Begriffsbestimmung in Ab-
schnitt 1.2.1.  
 
e) Das Beförderungspapier entspricht den 
Vorschriften des Absatzes 5.4.1.1.4 
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3.4 Begrenzte Mengen (Limited Quantities) 
 

3.4.1 
Auflistung der Vor-
schriften, die auch bei 
begrenzten Mengen zu 
beachten sind 

Buchstabe h) 
 
h) Unterabschnitt 8.6.3.3 und Ab-
schnitt 8.6.4 

Buchstabe h) 
 
h) Abschnitt 8.2.3, Unterabschnitt 8.6.3.3 
und Abschnitt 8.6.4 
 
 
Abschnitt 8.2.3 wird hinzugefügt.  
 
Anm. d. V.: D.h. dass die Fahrzeugführer 
eine Unterweisung benötigen, wenn sie be-
grenzte Mengen befördern sollen. 

 

3.5 Freigestellte Mengen (Excepted Quantities) 
 

Keine Änderungen bei freigestellten Mengen 
 

Kapitel 4.1 – Verwendung von Gefahrgutumschließungen 
- Änderungen bei Verpackungsanweisungen - 

 
4.1.1.5.3 
Abfalltransporte 

Nicht vorhanden 
 

Neuer Absatz 4.1.1.5.3 
 
Bei der Beförderung von Abfällen, ausge-
nommen Gegenstände, dürfen Innenverpa-
ckungen unterschiedlicher Größen und For-
men, die flüssige oder feste Stoffe enthalten, 
in einer Außenverpackung zusammengepackt 
werden, vorausgesetzt, die folgenden Vor-
schriften werden erfüllt: 
  
a) die in jeder Innenverpackung beförderten 
Abfällen sind nicht der Klasse 1, 2, 6.2 oder 7 
zugeordnet; 
  
b) abweichend von Unterabschnitt 4.1.1.5, 
den Absätzen 4.1.1.5.1 und 4.1.1.5.2, den 
Unterabschnitten 4.1.1.21, 4.1.3.1 bis 4.1.3.5 
und 4.1.3.7, Abschnitt 4.1.4, den Absätzen 
6.1.5.2.1, 6.5.6.1.2 und 6.6.5.2.1: 
 
(i) die Außenverpackung ist eine der folgen-
den Arten:  
– 1H2, 1A2, 3A2, 3H1, 3H2, 4A oder 4H2;  
– 11A, 11H1 oder 11H2;  
– 50A oder 50H;  
(ii) die Außenverpackung ist für die Verpa-
ckungsgruppe I geprüft;  
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Fortsetzung 4.1.1.5.3  (iii) die Außenverpackung braucht nicht nach 
den Prüfungen für Verpackungen, die für die 
Aufnahme von flüssigen Stoffen bestimmt 
sind, geprüft zu werden, muss aber in der La-
ge sein, flüssige Stoffe unter normalen Beför-
derungsbedingungen zurückzuhalten; 
 
(iv) es wird ausreichend Polstermaterial ver-
wendet, um nennenswerte Bewegungen der 
Innenverpackungen unter normalen Beförde-
rungsbedingungen zu verhindern;  
 
(v) wenn die Außenverpackung Innenverpa-
ckungen, die leicht zerbrechlich sind, wie sol-
che aus Glas, Porzellan oder Steinzeug, oder 
nicht dichte Innenverpackungen enthält, muss 
die Außenverpackung über Mittel zur Auf-
nahme freier Flüssigkeit, die während der Be-
förderung aus den Innenverpackungen aus-
treten können, verfügen, z. B. absorbierendes 
Material oder andere ebenso wirksame Rück-
haltemittel;  
 
(vi) für Außenverpackungen aus Polyethylen 
gilt der Nachweis der ausreichenden chemi-
schen Verträglichkeit als erbracht, wenn die 
chemische Verträglichkeit des Werkstoffs der 
Außenverpackung mit allen in Unterabschnitt 
6.1.6.1 beschriebenen Standardflüssigkeiten 
im Rahmen einer Bauartprüfung und -
zulassung für Verpackungen desselben 
Werkstoffs mit dem Code 1H1 oder 3H1 
nachgewiesen wurde; 
 
c) in Abhängigkeit von den in jeder Innenver-
packung festgestellten Abfällen werden In-
nenverpackungen nur von gemäß Unterab-
schnitt 1.3.2.2 geschultem und sachkundigem 
Personal unter Verwendung von Anweisun-
gen oder Verfahren, die die Einhaltung des 
Unterabschnitts 4.1.1.6 und der Vorschriften 
für die Zusammenpackung des Unterab-
schnitts 4.1.10.4 gewährleisten, in einer ge-
eigneten Außenverpackung zusammenge-
packt; 
 
d) die in einer Außenverpackung enthaltenen 
Abfälle sind der am besten geeigneten Ein-
tragung zugeordnet. Soweit erforderlich, darf 
mehr als eine Eintragung verwendet werden. 
Abweichend von Abschnitt 5.1.4 entspricht die 
einzige Kennzeichnung und Bezettelung auf 
der Außenverpackung der oder den Eintra-
gungen, die der Außenverpackung zugeord-
net wurden 

i
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4.1.1.21.6 
 
Assimilierungsliste für 
Kunststoffverpackun-
gen 

Liste der UN-Nummern mit Zu-
ordnung der Standardflüssigkeiten 
 
UN 1779 AMEISENSÄURE mit 
mehr als 85 Masse-% Säure 
 
Spalte 3b) Eintrag C3 

Für UN 1779 wird der Klassifizierungscode in 
der Tabelle in 4.1.1.21.6 wie folgt geändert 
 
 
 
 
Spalte 3b) Eintrag CF1 

4.1.1.21.7 
 
Verwendung von be-
stimmten Kunst-
stoffverpackungen 
für Abfalltransporte 
 
 

Nicht vorhanden Neuer Absatz 4.1.1.21.7 wird hinzugefügt 
mit folgendem Inhalt: 
 
Abweichend von Absatz 4.1.1.21.1 dürfen 
gemäß Absatz 2.1.3.5.5 klassifizierte flüs-
sige Abfälle in Verpackungen aus Po-
lyethylen gefüllt werden, vorausgesetzt, 
die Verpackungen haben die Prüfungen 
mit allen in Unterabschnitt 6.1.6.1 be-
schriebenen Standardflüssigkeiten be-
standen. Die Verpackungen müssen den 
Prüfanforderungen der gemäß Absatz 
2.1.3.5.5 zugeordneten Verpackungsgrup-
pe entsprechen.  
Auf der Grundlage der Kenntnis der Zu-
sammensetzung der flüssigen Abfälle be-
trägt die zulässige Verwendungsdauer der 
Verpackung bei Vorhandensein von Stof-
fen, welche die Polyethylen-Verpackung 
schwächen könnten (z. B. bestimmte chlo-
rierte Verbindungen), abweichend von Un-
terabschnitt 4.1.1.15 zweieinhalb Jahre ab 
dem Datum ihrer Herstellung 

4.1.4  
 
Verpackungsanwei-
sung P003 
 
Sondervorschrift PP90 

Sondervorschrift PP90 verweist 
auf die UN 3506 QUECKSILBER 
IN HERGESTELLTEN GEGEN-
STÄNDEN 

Die UN-Nummer 3554 GALLIUM wird auch 
von der PP90 erfasst 

4.1.4  
 
Verpackungsanwei-
sung P006 
 
Für Gegenstände mit 
Gefahrgut UN 3537 bis 
UN 3548 
 

4 Absätze enthalten Neuer Absatz (5): 
 
"(5) Gegenstände, die Vorproduktionsprototy-
pen von Lithiumzellen oder -batterien oder 
Natrium-Ionen-Zellen oder Batterien enthal-
ten, sofern diese Prototypen zu Prüfzwecken 
befördert werden, oder Produktionsserien von 
höchstens 100 Lithiumzellen oder -batterien 
oder Natrium-Ionen-Zellen oder -Batterien, die 
einem Typ entsprechen, der nicht die Prüfvor-
schriften des Handbuchs Prüfungen und Kri-
terien Teil III Unterabschnitt 38.3 erfüllt hat, 
müssen darüber hinaus folgenden Vor-
schriften entsprechen:  
a) Die Verpackungen müssen den Vorschrif-
ten des Absatzes (1) dieser Verpackungs-
anweisung entsprechen.  
b) Es müssen geeignete Maßnahmen ergrif-
fen werden, um die Auswirkungen von Vibra-
tionen und Stößen gering zu halten und Be-
wegungen des Gegenstandes im Versand-
stück, die zu Schäden und gefährlichen Be-
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dingungen während der Beförderung führen 
können, zu verhindern. 

Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

Fortsetzung 
 
4.1.4  
 
Verpackungsanwei-
sung P006 
 
Für Gegenstände mit 
Gefahrgut UN 3537 bis 
UN 3548 
 
 

 Wenn für die Erfüllung dieser Vorschrift Pols-
termaterial verwendet wird, so muss dieses 
nicht brennbar und nicht elektrisch leitfähig 
sein.  
c) Die Nichtbrennbarkeit des Polstermaterials 
muss in Übereinstimmung mit einer Norm 
festgestellt werden, die in dem Land, in dem 
die Verpackung ausgelegt oder hergestellt 
wird, anerkannt ist. 
 
d) Der Gegenstand darf unter den von der 
zuständigen Behörde einer Vertragspartei des 
ADR festgelegten Bedingungen unverpackt 
befördert werden, wobei diese zuständige 
Behörde auch eine von der zuständigen Be-
hörde eines Landes, das keine Vertragspartei 
des ADR ist, erteilte Genehmigung anerken-
nen kann, vorausgesetzt, diese wurde in 
Übereinstimmung mit den gemäß dem RID, 
dem ADR, dem ADN, dem IMDG-Code oder 
den Technischen Anweisungen der ICAO an-
wendbaren Verfahren erteilt. Zu den zusätzli-
chen Bedingungen, die im Genehmigungsver-
fahren berücksichtigt werden können, gehö-
ren unter anderem:  
(i) der Gegenstand muss ausreichend wider-
standsfähig sein, dass er den Stößen und 
Belastungen, die unter normalen Beförde-
rungsbedingungen auftreten können, stand-
halten kann, einschließlich des Umschlags 
zwischen Güterbeförderungseinheiten und 
zwischen Güterbeförderungseinheiten und 
Lagerhäusern sowie jeder Entnahme von ei-
ner Palette zur nachfolgenden manuellen 
oder mechanischen Handhabung, und  
(ii) der Gegenstand muss so auf Schlitten, in 
Verschlägen oder in anderen Handhabungs-
vorrichtungen befestigt sein, dass er sich un-
ter normalen Beförderungsbedingungen nicht 
lösen kann. 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P200 
 
betrifft Gase 

Der Begriff „Füllungsgrad“ wird 
verwendet 

„Füllungsgrad“ wird durch „Füllfaktor“ ersetzt 
an zahlreichen Stellen der P200. 

Absatz (7) a) enthält 5 Spiegelstri-
che 

In Absatz (7) a) werden die fünf Spiegelstri-
che durch die Absatzbezeichnungen "(i)", 
"(ii)", "(iii)", "(iv)" und "(v)" ersetzt 
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Fortsetzung 
4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P200 
 
betrifft Gase 

Absatz (10) Sondervorschrift für 
die Verpackung p) 2. Unterabsatz 
lautet: 
 
Für UN 1001 Acetylen, gelöst: Die 
Flaschen müssen eine in der Zu-
lassung festgelegte Menge Ace-
ton oder eines geeigneten Lö-
sungsmittels enthalten (siehe 
Norm ISO 3807-1:2000, ISO 
3807-2:2000 bzw. ISO 
3807:2013); Flaschen, die mit 
Druckentlastungseinrichtungen 
ausgerüstet sind oder die durch 
ein Sammelrohr miteinander ver-
bunden sind, müssen in vertikaler 
Lage befördert werden.  
 
Letzter Unterabschnitt lautet: 
 
Ein Prüfdruck von 52 bar ist nur bei 
den Flaschen anzuwenden, die mit 
einem Schmelzstopfen ausgerüstet 
sind.  

 
 

Geänderter Text: 
 
 
 
Für UN 1001 Acetylen, gelöst: Die Flaschen 
müssen eine in der Zulassung festgelegte 
Menge Aceton oder eines geeigneten Lö-
sungsmittels enthalten (siehe Norm ISO 
3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 bzw. ISO 
3807:2013); Flaschen, die durch ein Sammel-
rohr miteinander verbunden sind, müssen in 
vertikaler Lage befördert werden.  
 
 
 
 
 
 
Letzter Unterabschnitt wird gestrichen. 

Absatz (11) 6. Zeile 
 

EN ISO 13088:2011 
 

Neuer Norm wird in Bezug genommen: 
 
EN ISO 13088:2012 + A1:2020 

Absatz (13) 2.4 
 
Thema: Innere Korrosion 
Verweis auf folgende Normen: 
 
EN ISO 11114-1:2020 
 
EN ISO 11114-2:2013 
 

Neuer Bezug auf aktualisierte Normen 
 
 
 
 
EN ISO 11114-1:2020 + A1:2023 
 
EN ISO 11114-2:2021 

Tabelle 2 verflüssigte und gelöste 
Gase 
 
UN-Nummer 1012 
- BUTEN (But-1-en) 
- BUTEN (cis-But-2-en) 
- BUTEN (trans-But-2-en) 

 
 
 
Bei diesen Einträgen in der letzten Spalte „ra“ 
hinzufügen 
 
Anm. d. V.: „ra“ besagt, dass das Gas auch in 
Kapseln abgefüllt werden darf 

Tabelle 2 verflüssigte und gelöste 
Gase 
 
UN-Nummer 1078  
- Gemisch F 1 
- Gemisch F 2 
- Gemisch F 3 

Bei diesen Einträgen in der letzten Spalte „ra“ 
und „z“ hinzufügen 
 
Anm. d. V.: „ra“ besagt, dass das Gas auch in 
Kapseln abgefüllt werden darf. „z“ betrifft  
Vorschriften für n.a.g.-Eintragungen und Ge-
mische  
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Fortsetzung 
4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P200 
 
betrifft Gase 

Tabelle 2 verflüssigte und gelöste 
Gase 
 
UN-Nummer 1965  
Gemisch A 
Gemisch A 01 
Gemisch A 02 
Gemisch A 0 
Gemisch A 1 
Gemisch B 1 
Gemisch B 2 
Gemisch B 
Gemisch C 
 

Bei diesen Einträgen in der letzten Spalte „ra“ 
„ta“, „v“ und „z“ hinzufügen 
 
Anm. d. V.: „ra“ besagt, dass das Gas auch in 
Kapseln abgefüllt werden darf.  
 
„ta“ betrifft die Befüllung geschweißter Fla-
schen aus Stahl  
 
„v” betrifft Püffristen 15 Jahre 
 
„z“ betrifft Vorschriften für n.a.g.-Eintragungen 
und Gemische  
 

Tabelle 2 verflüssigte und gelöste 
Gase 
 
 

UN 3553 DISILAN wird neu in die Tabelle 
aufgenommen 

Tabelle 2 verflüssigte und gelöste 
Gase 
 
Grafik zu Tabelle 2 
 

Grafik wird neu gestaltet 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P203 
 
Vorschriften für offene 
Kryo-Behälter 

Unterabsatz (1) lautet: 
 
(1) Die Behälter sind so auszule-
gen, herzustellen, zu prüfen und 
auszurüsten, dass sie allen Be-
dingungen, einschließlich Ermü-
dung, standhalten, denen sie wäh-
rend ihres normalen Gebrauchs 
und unter normalen Beförde-
rungsbedingungen ausgesetzt 
sind. 
 
Absatz (9) enthält 5 Spiegelstriche 
 

Am Ende des Unterabsatzes wird folgender 
Text hinzugefügt: 
 
Sofern diese Gase als Kühlmittel verwendet 
werden, gelten für sie die Vorschriften des 
Abschnitts 5.5.3. 
 
 
 
 
 
 
In Absatz (9) werden die fünf Spiegelstriche 
durch die Absatzbezeichnungen "a)", "b)", 
"c)", "d)" und "e)" ersetzt 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P206 
 

Sondervorschrift für die Verpa-
ckung PP89: 
 
Bezug auf ISO 11118:1999 

Neuer Bezug 
 
 
 ISO 11118:2015 + Amd 1:2019 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P301 
 
betrifft UN 3165 
KRAFTSTOFFTANK FÜR 
HYDRAULISCHES AG-
GREGAT FÜR FLUG-
ZEUGE 

 

Einleitungssatz zur P301 lautet: 
 
Folgende Verpackungen sind zu-
gelassen, wenn die allgemeinen 
Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 
und 4.1.3 erfüllt sind  
 

Neue Formulierung des Einleitungssatzes: 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, 
wenn die allgemeinen Vorschriften der Unter-
abschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 
4.1.1.6 und des Abschnitts 4.1.3 erfüllt sind 
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4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P404 
 

Aktueller Text: 
 
Folgende Verpackungen sind zu-
gelassen, wenn die allgemeinen 
Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 
und 4.1.3 erfüllt sind:  
(1) zusammengesetzte Verpa-
ckungen  
Außenverpackungen: (1A1, 1A2, 
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 
1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 
4D, 4F, 4G oder 4H2)  
Innenverpackungen: Gefäße aus 
Metall mit einer Nettomasse von 
jeweils höchstens 15 kg. Die In-
nenverpackungen müssen luft-
dicht verschlossen sein;  
Gefäße aus Glas mit einer Net-
tomasse von jeweils höchstens 1 
kg, die Verschlüsse mit Dichtun-
gen haben, an allen Seiten ge-
polstert sind und in luftdicht ver-
schlossenen Dosen aus Metall 
enthalten sind.  
Die Innenverpackungen müssen 
Schraubverschlüsse haben oder 
Verschlüsse, die durch eine Vor-
richtung physisch fixiert sein müs-
sen, die in der Lage ist, ein Lösen 
oder Lockern des Verschlusses 
durch Schlag oder Vibration wäh-
rend der Beförderung zu verhin-
dern. 
Außenverpackungen dürfen eine 
höchste Nettomasse von 125 kg 
haben. 
 
(2) Verpackungen aus Metall: 
(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 
3A1, 3A2, 3B1 und 3B2)  
höchste Bruttomasse: 150 kg  
 
(3) Kombinationsverpackungen: 
Kunststoffgefäß in einem Fass 
aus Stahl oder Aluminium (6HA1 
oder 6HB1)  
höchste Bruttomasse: 150 kg  
 
Druckgefäße, vorausgesetzt, die 
allgemeinen Vorschriften des Un-
terabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt  
 

Neuer Text: 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, 
wenn die allgemeinen Vorschriften der Ab-
schnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:  
(1) zusammengesetzte Verpackungen  
Außenverpackungen:  
Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 
1H2, 1D, 1G)  
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 
4H2)  
Innenverpackungen:  
Gefäße aus Metall mit einer Nettomasse von 
jeweils höchstens 15 kg. Die Innenverpackun-
gen müssen luftdicht verschlossen sein;  
Gefäße aus Glas mit einer Nettomasse von 
jeweils höchstens 1 kg, die Verschlüsse mit 
Dichtungen haben, an allen Seiten gepolstert 
sind und in luftdicht verschlossenen Dosen 
aus Metall enthalten sind.  
Außenverpackungen dürfen eine höchste Net-
tomasse von 125 kg haben.  
Die Innenverpackungen müssen Schraubver-
schlüsse haben oder Verschlüsse, die durch 
eine Vorrichtung physisch fixiert sein müssen, 
die in der Lage ist, ein Lösen oder Lockern 
des Verschlusses durch Schlag oder Vibration 
während der Beförderung zu verhindern.  
 
(2) Verpackungen aus Metall:  
Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2)  
Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2)  
höchste Bruttomasse: 150 kg  
 
(3) Kombinationsverpackungen:  
Kunststoffgefäß in einem Fass aus Stahl oder 
Aluminium (6HA1 oder 6HB1)  
höchste Bruttomasse: 150 kg  
 
(4) Druckgefäße, vorausgesetzt, die allgemei-
nen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 
werden erfüllt.  
 
Anm. d. V.: Es handelt sich lediglich um 
strukturelle Änderungen und Änderungen der 
Gliederung. Inhaltlich bleibt alles wie bisher. 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P405 
 
Betrifft UN 1381 
PHOSPHOR 

Absatz (1) a) 
 
Außenverpackungen: (4A, 4B, 4N, 
4C1, 4C2, 4D oder 4F) 

Neuer Text: 
 
Außenverpackungen:  
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D oder 4F) 
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4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P501 
 
betrifft UN 2015 WAS-
SERSTOFFPEROXID 

Bei zusammengesetzten Verpa-
ckungen heißt es: 
 
(1) Kiste aus Pappe (4G) oder 
Fass aus Pappe (1G) mit Innen-
verpackungen aus Kunststoff oder 
Metall, jede in einem Sack aus 
Kunststoff  
 
(2) Kiste aus Pappe (4G) oder 
Fass aus Pappe (1G) mit Innen-
verpackungen aus Kunststoff oder 
Metall, jede in einem Sack aus 
Kunststoff  
 

Neue Struktur, inhaltlich aber keine Änderung: 
 
 
Die Absatzbezeichnungen (1) und (2) werden 
gestrichen 
 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P505 
 
betrifft UN 3375 
AMMONIUMNITRAT-
EMULSION oder AM-
MONIUMNITRAT-
SUSPENSION oder 
AMMONIUMNITRAT-
GEL 
 

Kopfzeilen lauten 
 
Diese Anweisung gilt für die UN-
Nummer 3375. 
Folgende Verpackungen sind zu-
gelassen, wenn die allgemeinen 
Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 
und 4.1.3 erfüllt sind  
 

Die beiden Sätze werden gestrichen 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P520 
 

betrifft Organische 

Peroxide 
 

Tabelle unter Absatz (3) Über-
schrift lautet: 
 
höchstzulässige Menge je Verpa-
ckung / Versandstücka) für die 
Verpackungsmethoden OP1 bis 
OP8  
 
Sondervorschrift für die Verpa-
ckung PP 94 hat die Absatzbe-
zeichnungen  
"1.", "2.", "3.", "4." und "5." 
 
Sondervorschrift für die Verpa-
ckung PP95 hat die Absatzbe-
zeichnungen  
"1.", "2.", "3.", "4.", "5." und “ 6.“ 
 

Geänderter Text: 
 
 
Die höchstzulässigen Mengen je Verpa-
ckung/Versandstück für die Verpackungsme-
thoden OP1 bis OP8 sind:  
 
Sondervorschrift für die Verpackung PP 94  
hat die Absatzbezeichnungen  
"a)", "b)", "c)", "d)" und "e)". 
 
 
Sondervorschrift für die Verpackung PP 95  
hat die Absatzbezeichnungen  
"a)", "b)", "c)", "d)“, "e)" und “f” 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P600 
 
betrifft UN 2016,  
UN 2017 und UN 1700 
 

2. Zeile nach der Überschrift lautet 
 
Folgende Verpackungen sind zu-
gelassen, wenn die allgemeinen 
Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 
und 4.1.3 erfüllt sind:  
Außenverpackungen (1A1, 1A2, 
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 
1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 
4D, 4F, 4G, 4H2), welche die 
Prüfanforderungen für die Verpa-
ckungsgruppe II erfüllen.  
 

Geänderter Text: 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, 
wenn die allgemeinen Vorschriften der Ab-
schnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:  
Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 
1H2, 1D, 1G)  
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 
4H2)  
Die Außenverpackungen müssen die Prüfan-
forderungen für die Verpackungsgruppe II 
erfüllen.  
  



© Ingenieurbüro Jürgen Werny Seite 58 / 111                      Vergleich ADR 2023 vs. ADR 2025 
Stand: 31. August 2024 

    

 

 
Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

Fortsetzung P600 Die Gegenstände müssen einzeln 
verpackt und durch Unterteilun-
gen, Trennwände, Innenverpa-
ckungen oder Polstermaterial 
voneinander getrennt sein, um 
unter normalen Beförderungsbe-
dingungen eine unbeabsichtigte 
Auslösung zu verhindern.  
Höchste Nettomasse: 75 kg 

Die Gegenstände müssen einzeln verpackt 
und durch Unterteilungen, Trennwände, In-
nenverpackungen oder Polstermaterial vonei-
nander getrennt sein, um unter normalen Be-
förderungsbedingungen eine unbeabsichtigte 
Auslösung zu verhindern.  
 
 
Höchste Nettomasse: 75 kg 
 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P601 und P602 
 

In Absatz (1) haben die Verpa-
ckungsanweisungen 3 Strichauf-
zählungen (Spiegelstriche) 

die drei Spiegelstriche werden durch die Ab-
satzbezeichnungen "a)", "b)" und "c)" ersetzt. 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P603 
 
betrifft UN 3507 
URANHEXAFLUORID, 
RADIOAKTIVE STOF-
FE, FREIGESTELL-
TES VERSANDSTÜCK 

Textauszug Sondervorschrift für 
die Verpackung 
 
Zusätzliche Vorschriften enthält 3 
Aufzählungspunkte 
 
 
Sondervorschrift für die Verpa-
ckung  
Bei spaltbaren freigestellten Stof-
fen müssen die in Absatz 
2.2.7.2.3.5 festgelegten Grenz-
werte eingehalten werden 

Unter "Zusätzliche Vorschriften" wurde der 
folgende Text hinzugefügt:  
 
4. Bei spaltbaren freigestellten Stoffen müs-
sen die in Absatz 2.2.7.2.3.5 festgelegten 
Grenzwerte eingehalten werden. 
 
Die Zeile "Sondervorschrift für die Verpa-
ckung" wurde gestrichen 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P620 
 
betrifft ansteckungsge-
fährliche Stoffe der 
Klasse 6.2 

Zusätzliche Vorschrift Nr. 1 lautet: 
 
1. Innenverpackungen, die anste-
ckungsgefährliche Stoffe enthal-
ten, dürfen nicht mit Innenverpa-
ckungen, die andere Arten von 
Gütern enthalten, zusammenge-
packt werden. Vollständige Ver-
sandstücke dürfen in einer Um-
verpackung gemäß den Vorschrif-
ten der Abschnitte 1.2.1 und 5.1.2 
enthalten sein; eine solche Um-
verpackung darf Trockeneis ent-
halten 
 

Zusätzliche Vorschrift Nr. 1 lautet nun: 
 
1. Innenverpackungen, die ansteckungsge-
fährliche Stoffe enthalten, dürfen nicht mit 
Innenverpackungen, die andere Arten von 
Gütern enthalten, zusammengepackt werden. 
Vollständige Versandstücke dürfen in einer 
Umverpackung gemäß den Vorschriften der 
Abschnitte 1.2.1 und 5.1.2 enthalten sein; ei-
ne solche Umverpackung darf Trockeneis ent-
halten. 
Sofern Trockeneis oder andere Kältemittel, 
bei denen eine Erstickungsgefahr besteht, 
als Kühlmittel verwendet werden, gelten 
die Vorschriften des Abschnitts 5.5.3 

 
In der zusätzlichen Vorschrift Nr. 2 b) wird 
dieser neue Text ebenfalls integriert. 
 
In der zusätzlichen Vorschrift Nr. 2 c) wird 
folgender Text hinzugefügt: 
 
Sofern flüssiger Stickstoff als Kühlmittel 
verwendet wird, gelten die Vorschriften 
des Abschnitts 5.5.3 
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4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P650 
 
betrifft ansteckungsge-
fährliche Stoffe der 
Klasse 6.2 UN 3373 

Absatz (6) lautet: 
 
(6) Das vollständige Versandstück 
muss in der Lage sein, die Fall-
prüfung des Unterabschnitts 
6.3.5.3 nach den Vorschriften des 
Unterabschnitts 6.3.5.2 bei einer 
Fallhöhe von 1,2 m erfolgreich zu 
bestehen. Nach der jeweiligen 
Fallversuchsreihe darf aus dem 
(den) Primärgefäß(en), das (die), 
sofern vorgeschrieben, durch das 
saugfähige Material geschützt 
bleiben muss (müssen), nichts in 
die Sekundärverpackung gelan-
gen. 
 
Absatz (7) (e) lautet: 
 
Das Primärgefäß oder die Sekun-
därverpackung muss in der Lage 
sein, einem Innendruck von 95 
kPa (0,95 bar) ohne Verlust von 
Füllgut standzuhalten 
 

Geänderter Absatz (6): 
 
(6) Das vollständige Versandstück muss fähig 
sein, einem Fall aus 1,2 m Höhe in beliebiger 
Ausrichtung standzuhalten, ohne dass Füllgut 
aus dem (den) Primärgefäß(en), das (die), 
sofern vorgeschrieben, durch das saugfähige 
Material geschützt bleiben muss (müssen), in 
die Sekundärverpackung gelangt.  
 
Bem. Diese Fähigkeit kann durch Prüfung, 
Bewertung oder Erfahrung nachgewiesen 
werden. 
 
 
 
 
Dem Absatz (7) (e) wird folgende Bemerkung 
hinzugefügt: 
 
Bem. Diese Fähigkeit kann durch Prüfung, 
Bewertung oder Erfahrung nachgewiesen 
werden. 
 
 
Die übrigen Änderungen in der P650 sind rein 
formaler Natur 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P800 
 
betrifft  
UN 2803 GALLIUM 
und UN 2809 QUECK-
SILBER 

Sondervorschrift PP41 lautet: 
 
Wenn es notwendig ist, UN 2803 
Gallium bei niedrigen Temperatu-
ren zu befördern, um es in voll-
ständig festem Zustand zu halten, 
dürfen die oben aufgeführten Ver-
packungen mit einer festen, was-
serbeständigen Außenverpackung 
umverpackt werden, die Trocken-
eis oder ein anderes Kühlmittel 
enthält.  
 
Wenn ein Kühlmittel verwendet 
wird, müssen alle oben aufgeführ-
ten, für die Verpackung von Galli-
um verwendeten Werkstoffe che-
misch und physikalisch gegen das 
Kühlmittel widerstandsfähig und 
bei den niedrigen Temperaturen 
des verwendeten Kühlmittels 
schlagfest sein. Wird Trockeneis 
verwendet, so muss aus der Au-
ßenverpackung gasförmiges Koh-
lendioxid entweichen können. 
 

Sondervorschrift PP41 
 
Nach dem ersten Satz wird folgender Satz 
hinzugefügt 
 
 
 
 
 
 
Sofern Trockeneis oder andere Kältemittel, 
bei denen eine Erstickungsgefahr besteht, als 
Kühlmittel verwendet werden, gelten die Vor-
schriften des Abschnitts 5.5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgender Satz wird am Ende der PP41 hin-
zugefügt: 
 
Es müssen Innenhalterungen vorgesehen 
werden, damit nach der Verflüchtigung des 
Kühlmittels Bewegungen verhindert werden. 
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4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P803 
 
betrifft  
UN 2028 RAUCH-
BOMBEN, NEBEL-
BOMBEN, NICHT EX-
PLOSIV, ätzenden 
flüssigen Stoff enthal-
tend, ohne Zünder 

Text lautet: 
 
Folgende Verpackungen sind zu-
gelassen, wenn die allgemeinen 
Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 
und 4.1.3 erfüllt sind:  
(1) Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 
1D, 1G); 
(2) Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 
4D, 4F, 4G, 4H2). 
Höchste Nettomasse: 75 kg.  
Die Gegenstände müssen einzeln 
verpackt und voneinander durch 
Unterteilungen, Trennwände, In-
nenverpackungen oder Polster-
material getrennt sein, um eine 
unbeabsichtigte Entladung unter 
normalen Beförderungsbedingun-
gen zu verhindern. 

Geänderter Text: 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, 
wenn die allgemeinen Vorschriften der Ab-
schnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:  
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 
4H2).  
Die Verpackungen müssen den Prüfanfor-
derungen für die Verpackungsgruppe II 
entsprechen.  
Die Gegenstände müssen einzeln verpackt 
und voneinander durch Unterteilungen, 
Trennwände, Innenverpackungen oder Pols-
termaterial getrennt sein, um eine unbeab-
sichtigte Entladung unter normalen Beförde-
rungsbedingungen zu verhindern.  
Höchste Nettomasse: 75 kg  

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P804 
 
betrifft  
UN 1744 BROM oder 
BROM, LÖSUNG 

Strichaufzählung in Absatz (1) Strichaufzählung wird ersetzt durch Buchsta-
ben (a) bis (c). 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P901 
 
betrifft  
UN 3316 CHEMIE-
TESTSATZ oder ERS-
TE-HILFE-
AUSRÜSTUNG 

Vor der zusätzlichen Vorschrift 
heißt es: 
 
Höchstmenge gefährlicher Güter 
je Außenverpackung: 10 kg, wo-
bei die Masse für gegebenenfalls 
vorhandenes Kohlendioxid, fest 
(Trockeneis), das als Kühlmittel 
verwendet wird, unberücksichtigt 
bleibt. 
 

Ergänzter Text: 
 
 
Höchstmenge gefährlicher Güter je Au-
ßenverpackung: 10 kg, wobei die Masse für 
gegebenenfalls vorhandenes Kohlendioxid, 
fest (Trockeneis), das als Kühlmittel verwen-
det wird, unberücksichtigt bleibt. 
 
Sofern Trockeneis als Kühlmittel verwen-
det wird, gelten die Vorschriften des Ab-
schnitts 5.5.3 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P902 
 
betrifft  
UN 3268 SICHER-
HEITSEINRICHTUN-
GEN, elektrische Aus-
lösung und  
UN 3559 FEUER-
LÖSCHMITTEL-
DISPERGIERVOR-
RICHTUNGEN 

P902 galt bisher nur für UN 3268 
 
 
 
 
 
Unverpackte Gegenstände:  
 
Die Gegenstände dürfen zum, 
vom oder zwischen dem Herstel-
lungsort und einer Montagefabrik, 
einschließlich Orten der Zwi-
schenbehandlung, auch unver-
packt in besonders ausgerüsteten 
Handhabungseinrichtungen oder 
Güterbeförderungseinheiten be-
fördert werden.  

Die P902 gilt nun auch für die neue UN-
Nummer 3559  
 
Neue Nummerierung in (1) Verpackte Gegen-
stände und (2) Unverpackte Gegenstände 
 
(2) Unverpackte Gegenstände:  
 
Die Gegenstände mit Ausnahme von Ge-
genständen der UN-Nummer 3559 dürfen 
zum, vom oder zwischen dem Herstellungsort 
und einer Montagefabrik, einschließlich Orten 
der Zwischenbehandlung, auch unverpackt in 
besonders ausgerüsteten Handhabungsein-
richtungen oder Güterbeförderungseinheiten 
befördert werden 
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4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P903 
 
betrifft  
UN 3090, UN 3091, 
UN 3480, UN 3481, 
UN 3551, UN 3552 
Lithiumbatterien und 
Natrium-Ionen-
Batterien 

P903 gilt nur für Lithiumbatterien 
 
 
Im zweiten Satz heißt es: 
 
Lithiumzellen oder -batterien 

P903 gilt nun auch für die neuen Natrium-
Ionen-Batterien UN 3551 und UN 3552 
 
Im zweiten Satz heißt es nun: 
 
Zellen oder Batterien 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P904 
 
betrifft  
UN 3245  
GENETISCH VERÄN-
DERTE MIKRO-
ORGANISMEN oder 
GENETISCH VERÄN-
DERTE ORGANIS-
MEN, in tiefgekühlt 
verflüssigtem Stickstoff 

Text für die zusätzliche Vorschrift 
lautet: 
 
Zusätzliche Vorschrift  
 
Eis, Trockeneis und flüssiger 
Stickstoff  
 
Wenn Trockeneis oder flüssiger 
Stickstoff als Kühlmittel verwendet 
wird,…  

Text für die zusätzliche Vorschrift lautet am 
Anfang nun: 
 
Zusätzliche Vorschrift  
 
 
 
 
Wenn Trockeneis oder flüssiger Stickstoff als 
Kühlmittel verwendet wird,… 
 
 
Die Zwischenüberschrift “Eis, Trockeneis und 
flüssiger Stickstoff“ ist weggefallen 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P905 
 
betrifft  
UN 2990  
RETTUNGSMITTEL, 
SELBSTAUFBLA-
SEND 
 
und UN 3072  
RETTUNGSMITTEL, 
NICHT SELBSTAUF-
BLASEND 
 

Zusätzliche Vorschrift 1 c) lautet: 
 
c) Batterien (Akkumulatoren) 
(Klasse 8) und Lithiumbatterien 
(Klasse 9) abgeklemmt oder 
elektrisch isoliert und gegen Flüs-
sigkeitsverlust gesichert sein und  
 

Geänderte zusätzliche Vorschrift 1 c) lautet: 
 
c) Batterien (Akkumulatoren) (Klasse 8) und 
sowie Lithiumbatterien und Natrium-Ionen-
Batterien (Klasse 9) abgeklemmt oder 
elektrisch isoliert und gegen Flüssigkeitsver-
lust gesichert sein und  
 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P908 
 
betrifft  
UN 3090, UN 3091, 
UN 3480, UN 3481, 
UN 3551, UN 3552 
Lithiumbatterien und 
Natrium-Ionen-
Batterien 

P908 gilt nur für Lithiumbatterien 
 
 
Im ersten Satz heißt es: 
 
Diese Anweisung gilt für beschä-
digte oder defekte Lithium-Ionen-
Zellen und -Batterien sowie be-
schädigte oder defekte Lithium-
Metall-Zellen und -Batterien der 
UN-Nummern 3090, 3091, 3480 
und 3481, auch wenn sie in Aus-
rüstungen enthalten sind.  
 
Aufzählungspunkte 1 bis 5 vor-
handen 
 

P908 gilt nun auch für die neuen Natrium-
Ionen-Batterien UN 3551 und UN 3552 
 
Im ersten Satz heißt es nun: 
 
Diese Anweisung gilt für beschädigte oder 
defekte Zellen und Batterien der UN-
Nummern 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 und 
3552, auch wenn sie in Ausrüstungen enthal-
ten sind. 
 
 
 
 
Aufzählungspunkte werden ersetzt durch 
Buchstaben a) bis e) 
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Fortsetzung P908 Unterpunkt 5 lautet: 
 
Die Nichtbrennbarkeit muss in Über-
einstimmung mit einer Norm festge-
stellt werden, die in dem Land, in dem 
die Verpackung ausgelegt oder her-
gestellt wird, anerkannt ist  

 

Unterpunkt 5 lautet nun: 
 

Die Nichtbrennbarkeit des Wärmedämm-
stoffs und des Polstermaterials muss in 
Übereinstimmung mit einer Norm festgestellt 
werden, die in dem Land, in dem die Verpa-
ckung ausgelegt oder hergestellt wird, aner-
kannt ist  
 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P909 
 
betrifft  
UN 3090, UN 3091, 
UN 3480, UN 3481, 
UN 3551, UN 3552 
Lithiumbatterien und 
Natrium-Ionen-
Batterien 
 

P909 gilt nur für Lithiumbatterien 
 
 
Im zweiten Satz heißt es: 
 
Lithium-Ionen-Zellen 
 
Lithium-Ionen-Batterien 
 
In der zusätzlichen Vorschrift 2 
gibt es 4 Aufzählungsstriche 

P909 gilt nun auch für die neuen Natrium-
Ionen-Batterien UN 3551 und UN 3552 
 
Im zweiten Satz heißt es nun: 
 
Lithium-Ionen- oder Natrium-Ionen-Zellen 
 
Lithium-Ionen- oder Natrium-Ionen-Batterien 
 
Die Striche werden ersetzt durch die Buch-
staben a) bis d). 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P910 
 
betrifft  
UN 3090, UN 3091, 
UN 3480, UN 3481, 
UN 3551, UN 3552 
Lithiumbatterien und 
Natrium-Ionen-
Batterien 

P910 gilt nur für Lithiumbatterien 
 
 
Absatz (1) e) und Absatz (2) d) 
Die Nichtbrennbarkeit muss ge-
mäß einer Norm ermittelt werden 
 
 
In der zusätzlichen Vorschrift 2 
gibt es 4 Aufzählungsstriche 

P910 gilt nun auch für die neuen Natrium-
Ionen-Batterien UN 3551 und UN 3552 
 
Absatz (1) e) 
Die Nichtbrennbarkeit des Wärmedämm-
stoffs und des Polstermaterials muss  
gemäß einer Norm festgestellt werden. 
 
Die Striche werden ersetzt durch die Buch-
staben a) bis d). 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P911 
 
betrifft  
UN 3090, UN 3091, 
UN 3480, UN 3481, 
UN 3551, UN 3552 
Lithiumbatterien und 
Natrium-Ionen-
Batterien 

P911 gilt nur für Lithiumbatterien 
 
 
Absatz a) Bezug auf 
2.2.9.1.7 e) 
 
Absatz b),  
Lithiumzellen oder -batterien 
(schnelle Zerlegung… 
 

P911 gilt nun auch für die neuen Natrium-
Ionen-Batterien UN 3551 und UN 3552 
 
Absatz a) Bezug auf 
2.2.9.1.7.1 e) 
 
Absatz b) 
Zellen oder Batterien (z. B. schnelle Zerle-
gung…. 

4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P303 
 
betrifft  
UN 3555 
TETRAMETHYLAM-
MONIUMHYDROXID, 
WÄSSERIGE LÖ-
SUNG mit mindestens 
25 % Tetramethylam-
moniumhydroxid 

Nicht vorhanden Neue Verpackungsanweisung für neue UN-
Nummer 3555 
 
Folgende Verpackungen sind zugelassen, 
wenn die allgemeinen Vorschriften der Ab-
schnitte 4.1.1 und 4.1.3 sowie des Unterab-
schnitts 4.1.5.12 erfüllt sind:  
Fässer aus Kunststoff, mit nicht abnehmba-
rem Deckel (1H1), mit einem höchsten Fas-
sungsraum von 250 l.  

 
Sondervorschrift PP26: 
Für die UN-Nummer 3555 müssen die Verpa-
ckungen bleifrei sein. 
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4.1.4 
Verpackungsanwei-
sung P912 
 
betrifft  
UN 3556, UN 3557 
UN 3558 
Fahrzeuge 

Nicht vorhanden Neue Verpackungsanweisung für neue UN-
Nummern 3556, 3557, 3558 
 
Das Fahrzeug muss in einer widerstandsfähi-
gen, starren Außenverpackung gesichert sein, 
die aus einem geeigneten Werkstoff herge-
stellt ist und hinsichtlich ihres Fassungsraums 
und ihrer beabsichtigten Verwendung eine 
geeignete Festigkeit und Auslegung aufweist. 
Sie muss so gebaut sein, dass eine unbeab-
sichtigte Inbetriebsetzung während der Beför-
derung verhindert wird. Die Verpackungen 
müssen den Vorschriften des Unterabschnitts 
4.1.1.3 nicht entsprechen. Das Fahrzeug 
muss durch Mittel gesichert werden, die ge-
eignet sind, das Fahrzeug in der Außenver-
packung so zu fixieren, dass Bewegungen 
während der Beförderung, die zu einer Ver-
änderung der Ausrichtung oder zu einer Be-
schädigung der Batterie im Fahrzeug führen, 
verhindert werden.  
Bei Fahrzeugen, die in einer Verpackung be-
fördert werden, dürfen einige Teile des Fahr-
zeugs mit Ausnahme der Batterie vom Rah-
men abgebaut sein, damit sie in die Verpa-
ckung passen.  
 
Bem. Die Verpackungen dürfen eine Net-
tomasse von 400 kg überschreiten (siehe 
4.1.3.3).  
Fahrzeuge mit einer Einzel-Nettomasse von 
30 kg oder mehr dürfen  
a) in Verschlägen verladen oder auf Paletten 
befestigt sein,  
b) unverpackt befördert werden, vorausge-
setzt, das Fahrzeug kann während der Beför-
derung ohne zusätzliche Halterungen aufrecht 
stehen bleiben und das Fahrzeug bietet einen 
ausreichenden Schutz für die Batterie, so 
dass die Batterie nicht beschädigt werden 
kann, oder  
c) wenn sie während der Beförderung umkip-
pen können (z. B. Motorräder), unverpackt in 
einer Güterbeförderungseinheit befördert 
werden, die mit Mitteln zur Verhinderung ei-
nes Umkippens während der Beförderung, 
wie Verstrebungen, Rahmen oder Gestellen, 
ausgestattet ist.  
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4.1.4.2 
Verpackungsanwei-
sungen für IBC 

IBC02, IBC03, IBC05, IBC06, 
IBC07, IBC08, IBC100 
 
enthalten alle Absätze, z.B. IBC02 
mit den Absätzen (1), (2) und (3): 
 
Folgende Großpackmittel (IBC) 
sind zugelassen, wenn die allge-
meinen Vorschriften der Abschnit-
te 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 erfüllt 
sind:  
(1) metallene IBC (31A, 31B und 
31N);  
(2) starre Kunststoff-IBC (31H1 
und 31H2);  
(3) Kombinations-IBC (31HZ1).  
 

Die Absatzbezeichnungen werden gelöscht 

4.1.4.2 
Verpackungsanwei-
sungen für IBC 
 
IBC 520 für Organische 
Peroxide 

Eine Zeile lautet: 
 
DI-(3,5,5-TRIMETHYL-
HEXANOYL)-PEROXID, höchs-
tens 52 %, stabile Dispersion in 
Wasser 
 
IBC-Typ: 31A 
 
Höchstmenge (Liter/kg): 1250 
 
Kontrolltemperatur: +10°C 
 
Notfalltemperatur: +15°C 
 

Neuer Wortlaut: 
 
DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL)-
PEROXID, höchstens 52 %, stabile Dispersi-
on in Wasser  
 
 
IBC-Typ: 31A, 31HA1 
 
Höchstmenge (Liter/kg): 1250, 1000 
 
Kontrolltemperatur: +10°C, +10°C 
 
Notfalltemperatur: +15°C, +15°C 
 

4.1.4.3 
Verpackungsanwei-
sungen für Großverpa-
ckungen 
 
LP03 
 
Betrifft  
UN 3537 und UN 3548 
Gegenstände, die Ge-
fahrgut enthalten 
 

LP03 hat 3 Absätze Es wird ein Absatz (4) am Ende hinzugefügt: 
 
(4) Gegenstände, die Vorproduktionsprototy-
pen von Lithiumzellen oder -batterien oder 
Natrium-Ionen-Zellen- oder -Batterien enthal-
ten, sofern diese Prototypen zu Prüfzwecken 
befördert werden, oder Produktionsserien von 
höchstens 100 Lithiumzellen oder-batterien 
oder Natrium-Ionen-Zellen oder -Batterien, die 
einem Typ entsprechen, der nicht die Prüfvor-
schriften des Handbuchs Prüfungen und Kri-
terien Teil III Unterabschnitt 38.3 erfüllt hat, 
müssen darüber hinaus folgenden Vorschrif-
ten entsprechen:  
 
a) Die Verpackungen müssen den Vorschrif-
ten des Absatzes (1) dieser Verpackungs-
anweisung entsprechen.  
 
b) Es müssen geeignete Maßnahmen ergrif-
fen werden, um die Auswirkungen von Vibra-
tionen und Stößen gering zu halten und Be-
wegungen der Gegenstände im Versand-
stück, die zu Schäden und gefährlichen Be-
dingungen während der Beförderung führen 
können, zu verhindern.  
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Fortsetzung LP03  Wenn für die Erfüllung dieser Vorschrift Pols-
termaterial verwendet wird, so muss dieses 
nicht brennbar und nicht elektrisch leitfähig 
sein.  
c) Die Nichtbrennbarkeit des Polstermaterials 
muss in Übereinstimmung mit einer Norm 
festgestellt werden, die in dem Land, in dem 
die Verpackung ausgelegt oder hergestellt 
wird, anerkannt ist 

4.1.4.3 
Verpackungsanwei-
sungen für Großverpa-
ckungen 
 
LP902 
 
betrifft UN 3268  
SICHERHEÌTSEIN-
RICHTUNGEN, elektri-
sche Auslösung 
 

Es gibt 2 Bereiche für 
 

Unverpackte Gegenstände  
 
Verpackte Gegenstände 

Es gibt 2 Absätze für 
 

(1) Unverpackte Gegenstände  
 

(2) Verpackte Gegenstände 

4.1.4.3 
Verpackungsanwei-
sungen für Großverpa-
ckungen 
 
LP903 
 
betrifft  
UN 3090, UN 3091 
UN 3480, UN 3481 
UN 3551, UN 3552 

Erster Absatz lautet: 
 
Diese Anweisung gilt für die UN-
Nummern 3090, 3091, 3480 und 
3481  
 
 
 
 
Zweiter Absatz lautet. 
 
Folgende Großverpackungen sind 
für eine einzelne Batterie und für 
eine einzelne Ausrüstung, die Bat-
terien enthält, zugelassen, wenn 
die allgemeinen Vorschriften der 
Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt 
sind:  
 
Letzter Unterabsatz lautet: 
 
Die Batterie oder Ausrüstung 
muss so verpackt werden, dass 
die Batterie oder Ausrüstung vor 
Beschädigungen geschützt ist, die 
durch Bewegungen der Batterie 
oder Ausrüstung in der Großver-
packung oder durch das Einset-
zen der Batterie oder Ausrüstung 
in die Großverpackung verursacht 
werden können  
 
 

Geänderter erster Absatz: 
 
Diese Anweisung gilt für große Zellen mit ei-
ner Bruttomasse von mehr als 500 g, große 
Batterien mit einer Bruttomasse von mehr als 
12 kg und Ausrüstungen, die große Zellen 
oder große Batterien der UN-Nummern 3090, 
3091, 3480, 3481, 3551 und 3552 enthalten. 
 
Geänderter Text: 
 
Folgende Großverpackungen sind für Zellen, 
Batterien und Ausrüstungen, die Zellen oder 
Batterien enthalten, zugelassen, wenn die 
allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 
und 4.1.3 erfüllt sind:  
 
 
 
Letzter Unterabsatz lautet nun: 
 
Zellen, Batterien oder Ausrüstungen müssen 
in Innenverpackungen eingesetzt oder durch 
andere geeignete Mittel, wie Einsetzen in 
Trays oder durch Unterteilungen, getrennt 
werden, um einen Schutz gegen Beschädi-
gungen zu gewährleisten, die unter normalen 
Beförderungsbedingungen verursacht werden 
können durch:  
 
a) Bewegungen oder Anordnungen innerhalb 
der Großverpackung;  
 
b) Berührungen mit anderen Zellen, Batterien 
oder Ausrüstungen innerhalb der Großverpa-
ckung und  
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Fortsetzung LP903  c) Belastungen der Zellen, Batterien oder 
Ausrüstungen innerhalb der Großverpackung, 
die durch das Gewicht darüber liegender Zel-
len, Batterien, Ausrüstungen und Verpa-
ckungsbestandteile entstehen.  
Wenn in der Großverpackung mehrere Zellen, 
Batterien oder Ausrüstungen verpackt wer-
den, dürfen Säcke (z. B. aus Kunststoff) allein 
nicht für die Erfüllung dieser Vorschriften ver-
wendet werden. 

4.1.4.3 
Verpackungsanwei-
sungen für Großverpa-
ckungen 
 
LP904 
Defekte Zellen und 
Batterien 
 
betrifft  
UN 3090, UN 3091 
UN 3480, UN 3481 
UN 3551, UN 3552 

1. Satz lautet 
 
Diese Anweisung gilt für einzelne 
beschädigte oder defekte Batte-
rien der UN-Nummern 3090, 
3091, 3480 und 3481 und für ein-
zelne Ausrüstungen, die beschä-
digte oder defekte Zellen und Bat-
terien dieser UN-Nummern enthal-
ten  
 
Nicht vorhanden 
 
 
 
 
 
 
 
5. Die Nichtbrennbarkeit muss in 
Übereinstimmung mit einer Norm 
festgestellt werden, die in dem 
Land, in dem die Verpackung 
ausgelegt oder hergestellt wird, 
anerkannt ist.  
 

1. Satz lautet nun 
 
Diese Anweisung gilt für einzelne beschädigte 
oder defekte Batterien der UN-Nummern 
3090, 3091, 3480, 3481, 3551 und 3552 und 
für einzelne Ausrüstungen, die beschädigte 
oder defekte Zellen und Batterien dieser UN-
Nummern enthalten  
 
Neue Zwischenüberschrift vor den Aufzäh-
lungspunkten 1. bis 5., die dann in a) bis e) 
geändert werden 
 
Die Großverpackungen müssen auch den 
folgenden Vorschriften entsprechen   
 
 
Geänderter Text: 
 
e) Die Nichtbrennbarkeit des Wärmedämm-
stoffs und des Polstermaterials muss in 
Übereinstimmung mit einer Norm festgestellt 
werden, die in dem Land, in dem die Verpa-
ckung ausgelegt oder hergestellt wird, aner-
kannt ist.  
 

4.1.4.3 
Verpackungsanwei-
sungen für Großverpa-
ckungen 
 
LP905 
Prototypen und 
Kleinserien 
 
betrifft  
UN 3090, UN 3091 
UN 3480, UN 3481 
UN 3551, UN 3552 

1. Satz lautet: 
 
Diese Anweisung gilt für Produkti-
onsserien von höchstens 100 Zel-
len oder Batterien der UN-
Nummern 3090, 3091, 3480 und 
3481 und für Vorproduktionsproto-
typen von Zellen oder Batterien 
dieser UN-Nummern, sofern diese 
Prototypen für die Prüfung beför-
dert werden  
 
Absatz (1) e) und Absatz (2) d) 
lauten: 
 
Die Nichtbrennbarkeit muss ge-
mäß einer Norm ermittelt werden 

1. Satz lautet nun: 
 
Diese Anweisung gilt für Produktionsserien 
von höchstens 100 Zellen oder Batterien der 
UN-Nummern 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 
und 3552 und für Vorproduktionsprototypen 
von Zellen oder Batterien dieser UN-
Nummern, sofern diese Prototypen für die 
Prüfung befördert werden. 
 
 
 
Geänderter Text: 
 
 
Die Nichtbrennbarkeit des Wärmedämm-
stoffs und des Polstermaterials muss ge-
mäß einer Norm festgestellt werden. 
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4.1.4.3 
Verpackungsanwei-
sungen für Großverpa-
ckungen 
 
LP906 
Kritisch defekte Zel-
len und Batterien 
 
betrifft  
UN 3090, UN 3091 
UN 3480, UN 3481 
UN 3551, UN 3552 

1. Satz lautet 
 
Diese Anweisung gilt für beschä-
digte oder defekte Batterien der 
UN-Nummern 3090, 3091, 3480 
und 3481, die unter normalen Be-
förderungsbedingungen zu einer 
schnellen Zerlegung, gefährlichen 
Reaktion, Flammenbildung, ge-
fährlichen Wärmeentwicklung 
oder einem gefährlichen Ausstoß 
giftiger, ätzender oder entzündba-
rer Gase oder Dämpfe neigen. 
 
Absatz a) Fundstelle 2.2.9.1.7 e) 
 
Absatz b), erster Satz  
"Lithiumbatterien (schnelle Zerle-
gung"  
 

1. Satz lautet nun: 
 
Diese Anweisung gilt für beschädigte oder 
defekte Batterien der UN-Nummern 3090, 
3091, 3480, 3481, 3551 und 3552, die unter 
normalen Beförderungsbedingungen zu einer 
schnellen Zerlegung, gefährlichen Reaktion, 
Flammenbildung, gefährlichen Wärmeent-
wicklung oder einem gefährlichen Ausstoß 
giftiger, ätzender oder entzündbarer Gase 
oder Dämpfe neigen. 
 
 
 
Absatz a) Fundstelle 2.2.9.1.7.1 e) 
 
Geänderter Text: 
„Batterien (z. B. schnelle Zerlegung“ 

 

4.1.6 
Besondere Vorschriften für das Verpacken von Gasen 
 

4.1.6.6 
Satz 1 
 
Betriebsdruck, Füllfak-
toren 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satz 1 lautet: 
 
Die Druckgefäße und offenen 
Kryo-Behälter müssen entspre-
chend den in der für den einzufül-
lenden Stoff zutreffenden Verpa-
ckungsanweisung festgelegten 
Betriebsdrücken, Füllungsgraden 
und Vorschriften und unter Be-
rücksichtigung der niedrigsten 
Druckstufe aller Bauteile befüllt 
werden. 
 

Geänderter Text: 
 
Die Druckgefäße und offenen Kryo-Behälter 
müssen entsprechend den in der für den ein-
zufüllenden Stoff zutreffenden Verpackungs-
anweisung festgelegten Betriebsdrücken, 
Füllfaktoren und Vorschriften und unter Be-
rücksichtigung der niedrigsten Druckstufe al-
ler Bauteile befüllt werden 
 
 

4.1.6.8 c) 
 
Verschlussventile 
 
 
 
 

Text lautet: 
 
c) die Verschlussventile sind 
durch einen Verstärkungsrand 
oder durch dauerhafte Schutzbe-
festigungen geschützt  

Geänderter Text: 
 
c) die Verschlussventile sind durch Schutz-
kragen oder durch dauerhafte Schutzvorrich-
tungen geschützt  
 

4.1.6.15 
 
UN Druckgefäße 
 
 
 
 

Tabelle 4.1.6.15.1 
 
Zeile für 4.1.6.2: Bezug auf  
EN ISO 11114-1:2020 
 
Zeile für 4.1.6.2: Bezug auf  
EN ISO 11114-2:2013 
 
Zeile für 4.1.6.8 c):  
Verstärkungsränder oder dauer-
hafte Schutzbefestigungen   
 

Tabelle 4.1.6.15.1 
 
Zeile für 4.1.6.2: neuer Bezug auf  
EN ISO 11114-1:2020 + A1:2023 
 
Zeile für 4.1.6.2: neuer Bezug auf  
EN ISO 11114-2:2021 
 
Zeile für 4.1.6.8 c): neuer Text 
Schutzkragen oder dauerhafte Schutzvorrich-
tungen  
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Kapitel 4.2 – Ortsbewegliche Tanks 
 
Anmerkung zur Über-
schrift 

Bemerkung 2 lautet: 
 
Ortsbewegliche Tanks und UN-
MEGC, die nach den Vorschriften 
des Kapitels 6.7 gekennzeichnet 
sind, aber in einem Staat zugelas-
sen wurden, der keine Vertrags-
partei des ADR ist, dürfen auch 
für Beförderungen gemäß ADR 
verwendet werden 

Geänderter Text: 
 
Ortsbewegliche Tanks und UN-MEGC, die 
nach den Vorschriften des Kapitels 6.7 ge-
kennzeichnet sind, aber in einem Staat zuge-
lassen wurden, der keine Vertragspartei des 
ADR ist oder in Übereinstimmung mit Kapi-
tel 6.7 des IMDG-Codes zugelassen wur-
den, dürfen auch für Beförderungen gemäß 
ADR verwendet werden. 

4.2.2.8 
 
Beförderungsverbote 

In Absatz a) heißt es 
 
mit einem Füllungsgrad 

Geänderter Text: 
 
in einem Füllungszustand  
 

4.2.3.6.2 
 
Tanks für tiefgekühlt 
verflüssigte Gase 

1. Satz lautet 
 
Bei der Ermittlung des Anfangs-
füllungsgrades muss die für die 
vorgesehene Beförderung not-
wendige Haltezeit einschließlich 
aller eventuell auftretender Verzö-
gerungen in Betracht gezogen 
werden 
 
2. Satz lautet 
 
Abgesehen von den Vorschriften 
der Absätze 4.2.3.6.3 und 
4.2.3.6.4 muss der Anfangsfül-
lungsgrad des Tankkörpers so 
gewählt werden, dass bei einem 
Temperaturanstieg des Inhalts, 
ausgenommen Helium, bis zu ei-
ner Temperatur, bei der der 
Dampfdruck gleich dem höchstzu-
lässigen Betriebsdruck ist, das 
vom flüssigen Stoff eingenomme-
ne Volumen 98 % nicht über-
schreitet. 

Geänderter Text: 
 
Bei der Ermittlung der anfänglich in den 
Tankkörper gefüllten Menge an Gas muss 
die für die vorgesehene Beförderung not-
wendige Haltezeit einschließlich aller even-
tuell auftretender Verzögerungen in Be-
tracht gezogen werden 
 
 
Geänderter Text: 
 
Abgesehen von den Vorschriften der Absät-
ze 4.2.3.6.3 und 4.2.3.6.4 muss die anfäng-
lich in den Tankkörper gefüllte Menge an 
Gas des Tankkörpers so gewählt werden, 
dass bei einem Temperaturanstieg des In-
halts, ausgenommen Helium, bis zu einer 
Temperatur, bei der der Dampfdruck gleich 
dem höchstzulässigen Betriebsdruck ist, 
das vom flüssigen Stoff eingenommene Vo-
lumen 98 % nicht überschreitet. 

4.2.3.6.4 Textstelle lautet 
 
Ein höherer Anfangsfüllungsgrad 
 

Neuer Text 
 
Eine höhere anfänglich in den Tankkör-
per gefüllte Menge an Gas 
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4.2.3.7.1 
Tatsächliche Haltezeit 
bei tiefgekühlt verflüs-
sigen Gasen 

Beschreibung, wie die tatsächli-
che Haltezeit zu ermitteln ist 

Neuer Absatz wird am Ende hinzugefügt: 
 
"Auf die Berechnung der tatsächlichen Halte-
zeit kann verzichtet werden, wenn die 
gesamte Beförderung ohne Umschlag auf ein 
anderes Fahrzeug und ohne zeitweiliges 
Abstellen ausschließlich auf der Straße er-
folgt. Wenn auf die Berechnung der 
tatsächlichen Haltezeit verzichtet wird, gelten 
die Vorschriften der Absätze 4.2.3.7.2 
und 4.2.3.7.3 sowie des Unterabschnitts 
4.2.3.8 e) und f) nicht Beförderung ohne Um-
schlag auf ein anderes Fahrzeug und ohne 
zeitweiliges 
Abstellen ausschließlich auf der Straße er-
folgt. Wenn auf die Berechnung der 
tatsächlichen Haltezeit verzichtet wird, gelten 
die Vorschriften der Absätze 4.2.3.7.2 
und 4.2.3.7.3 sowie des Unterabschnitts 
4.2.3.8 e) und f) nicht 
 

4.2.3.8 In Absatz a) heißt es 
 
mit einem Füllungsgrad 

Neuer Text: 
  
in einem Füllungszustand 
 

4.2.4.5.2 Im ersten Satz heißt es  
 
Füllungsgraden 

Neuer Text lautet: 
 
Füllfaktoren 

4.2.5.2.3 Textstelle lautet: 
 
die höchste Fülldichte 

Neuer Text: 
  
den höchsten Füllfaktor 
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4.2.5.2.6 2. Satz lautet: 
 
Die Anweisungen für ortsbewegli-
che Tanks T 1 bis T 22 legen den 
anwendbaren Mindestprüfdruck, 
die Mindestwanddicke in mm Be-
zugsstahl für Tankkörper aus me-
tallenen Werkstoffen oder die 
Mindestwanddicke von FVK-
Tankkörpern und die Vorschriften 
für die Druckentlastungseinrich-
tungen und Bodenöffnungen fest. 
 
 
Anweisung für ortsbewegliche 
Tanks T 50:  
 
höchster Füllungsgrad 
 
Tabellennote c)  
 
des höchsten Füllungsgrads in 
kg/l der Füllungsgrad in Vol.-% 
 

Geänderter Text: 
 
Die Anweisungen für ortsbewegliche 
Tanks T 1 bis T 22 legen den anwendba-
ren Mindestprüfdruck, die Mindestwand-
dicke (in mm Bezugsstahl) oder die Min-
destwanddicke der Tankkörper von orts-
beweglichen Tanks aus faserverstärkten 
Kunststoffen (FVK) und die Vorschriften 
für die Druckentlastungseinrichtungen 
und Bodenöffnungen fest. 
 
 
 
Neuer Text 
 
 
höchster Füllfaktor 
 
Neuer Text: 
  
des höchsten Füllfaktors der Füllungsgrad 

4.2.5.3  
 
TP5 
 

TP 5 lautet: 
 
Der in Unterabschnitt 4.2.3.6 vor-
geschriebene Füllungsgrad ist 
einzuhalten 

Geänderter Text: 
 
Die in Unterabschnitt 4.2.3.6 vorge-
schriebenen Füllungsbeschränkungen 
sind einzuhalten. 

4.2.5.3  
 
TP42 
 
betrifft UN 1391 
ALKALIMETALLDIS-
PERSION oder 
ERDALKALIMETALL-
DISPERSION  
 
und 
 
UN 3482 
ALKALIMETALLDIS-
PERSION, ENT-
ZÜNDBAR oder 
ERDALKALIMETALL-
DISPERSION, ENT-
ZÜNDBAR 

Nicht vorhanden Neue Sondervorschrift TP42: 
 
Ortsbewegliche Tanks sind für die Be-
förderung von Caesium- oder Rubidium-
dispersionen nicht zugelassen. 
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Kapitel 4.3 – ADR-Tanks 
 
4.3.2.1.7 
 
Tankakte 

Beschreibung, was mit der 
Tankakte passiert, wenn das 
Fahrzeug verkauft wird etc. 

Es wird eine Bemerkung hinzugefügt: 
 
Bem. Die Tankakte darf alternativ in 
elektronischer Form geführt werden 

4.3.2.2.3 
 
Füllungsgrad  
(Füllfaktor) 
 

Bisheriger Text: 
 
Die Bestimmungen des Absatzes 
4.3.2.2.1 a) bis d) gelten nicht für 
Tanks, deren Inhalt während der 
Be-förderung durch eine Heizein-
richtung auf einer Temperatur von 
über 50 °C gehalten wird. In die-
sem Fall muss der Füllungsgrad 
bei Beförderungsbeginn so be-
messen sein und die Temperatur 
so geregelt werden, dass der 
Tank während der Beförderung zu 
höchstens 95 % gefüllt ist und die 
Fülltemperatur nicht überschritten 
wird.  
 

Neuer Text: 
 
Die Vorschriften des Absatzes 4.3.2.2.1 a) bis 
d) gelten nicht für Tanks, in denen flüssige 
Stoffe bei einer Temperatur von mehr als 50 
°C befördert werden.  
 
Der Füllungsgrad von  
 

a) flüssigen Stoffen, die bei einer Temperatur 
von mehr als 50 °C befördert werden,  
 

b) flüssigen Stoffen, die bei einer Temperatur 
unter 50 °C eingefüllt wurden, aber im Laufe 
des Beförderungsvorgangs auf mehr als 50 
°C erhitzt werden sollen, und  
 

c) festen Stoffen, die bei einer Temperatur  
über ihrem Schmelzpunkt befördert werden,  
muss bei Beförderungsbeginn so bemessen 
sein, dass der Tank zu keinem Zeitpunkt 
während der Beförderung zu mehr als 95 % 
gefüllt ist. 
 
Der höchste Füllungsgrad muss durch folgen-
de Formel bestimmt werden:  
 
Füllungsgrad=95 x dr /df % des Fassungs-
raums  
 
wobei df und dr die Dichten des Stoffes bei 
der mittleren Temperatur während des Befül-
lens bzw. der höchsten mittleren Temperatur 
des Füllguts während der Beförderung sind.  
Bei Tanks mit einer Heizeinrichtung muss 
die Temperatur so geregelt werden, dass 
der höchste Füllungsgrad von 95 % des 
Fassungsraums zu keinem Zeitpunkt wäh-
rend der Beförderung überschritten wird. 

4.3.3.2.2 Füllungsgrad Füllfaktor 

4.3.3.2.3 2 Unterabschnitt lautet 
 
Die für den Füllungsgrad vor-
geschriebene höchstzulässige 
Masse der Füllung je Liter Fas-
sungsraum wird wie folgt berech-
net:  
 
Letzter Unterabschnitt: 
 
Füllungsgrad 

Geänderter Text 
 
Die höchstzulässige Masse der Füllung je 
Liter Fassungsraum wird wie folgt berechnet:  
 
 
 
 
Letzter Unterabschnitt: 
 
Füllfaktor 
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4.3.3.2.4 
 
Prüfdruck für Tanks für 
tiefgekühlte verflüssigte 
Gase 

Text lautet: 
 
Für Tanks für tiefgekühlt verflüs-
sigte Gase muss der Prüfdruck 
mindestens das 1,3fache des auf 
dem Tank angegebenen höchst-
zulässigen Betriebsdrucks, min-
destens aber 300 kPa (3 bar) 
(Überdruck) betragen; für Tanks 
mit Vakuumisolierung muss der 
Prüfdruck mindestens das 
1,3fache des um 100 kPa (1 bar) 
erhöhten höchstzulässigen Be-
triebsdrucks betragen.  
 

Geänderter Text: 
 
Für Tanks für tiefgekühlt verflüssigte Gase 
muss der Prüfdruck mindestens das 1,3fache 
des auf dem Tank angegebenen höchsten 
Betriebsdrucks, mindestens aber 300 kPa (3 
bar) (Überdruck) betragen; für Tanks mit Va-
kuumisolierung muss der Prüfdruck mindes-
tens das 1,3fache des um 100 kPa (1 bar) 
erhöhten höchsten Betriebsdrucks betra-
gen.  
 

4.3.3.2.5 
 
Verzeichnis der Gase 
 
Überschrift 

Bisheriger Text: 
 
Verzeichnis der Gase und Gas-
gemische, die in festverbundenen 
Tanks (Tankfahrzeugen), Batterie-
Fahrzeugen, Aufsetztanks, Tank-
containern oder MEGC befördert 
werden dürfen, unter Angabe 
des minimalen Prüfdrucks des 
Tanks sowie gegebenenfalls 
des Füllungsgrads  
 
Füllungsgrad 

Geänderter Text: 
 
Verzeichnis der Gase und Gasgemische, die 
in festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), 
Batterie-Fahrzeugen, Aufsetztanks, Tankcon-
tainern oder MEGC befördert werden dürfen. 
 
 
 
 
 
Neuer Text: 
Füllungszustand 

4.3.3.5 
 
Haltezeit bei Tankcon-
tainern mit tiefgekühlt 
verflüssigten Gasen 

Keine Regelung für ungereinigte 
leere Tanks vorhanden. 

Neuer Text: 
 
Auf die Berechnung der tatsächlichen Halte-
zeit kann verzichtet werden, wenn die 
gesamte Beförderung ohne Umschlag auf ein 
anderes Fahrzeug und ohne zeitweiliges 
Abstellen ausschließlich auf der Straße er-
folgt. Wenn auf die Berechnung der 
tatsächlichen Haltezeit verzichtet wird, gelten 
die Vorschriften des Unterabschnitts 
4.3.3.6 e), f) und g) nicht 
 
Die Vorschriften des Unterabschnitts 4.3.3.5 
brauchen bei ungereinigten leeren Tankcon-
tainern nicht eingehalten zu werden. 
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4.3.3.6 
 
Transportverbote 

Liste der Verbote für Tankcontai-
ner mit tiefgekühlt verflüssigtem 
Gas 
 
 

Füllungsgrad 
 
 
 
 
 
 
e) wenn die tatsächliche Haltezeit 
des zu befördernden tiefgekühlt 
verflüssigten Gases nicht be-
stimmt worden ist;  
 

Liste der Verbote für Tankcontainer mit tief-
gekühlt verflüssigtem Gas 
 
 
 
Füllungszustand 
 
Zwischen d) und e) 
Zwischenüberschrift hinzugefügt 
 
und bei tiefgekühlt verflüssigten Gasen: 
 
e) wenn die tatsächliche Haltezeit des zu be-
fördernden Gases nicht bestimmt worden ist;  
 
neuer Absatz h) wird hinzugefügt: 
 
h) wenn sie ungereinigt und leer sind und 
der Druck nicht auf ein Niveau abgesenkt 
wurde, das sicherstellt, dass die Druckent-
lastungseinrichtungen während der Be-
förderung nicht ansprechen4). 
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4.3.4.1.2 
 
Rationalisierter Ansatz 
für die Zuordnung von 
Tankcodierungen zu 
Stoffgruppen und 
Tankhierarchie  
 

Bei LGBV steht bisher bei Klasse 
5.1: 
 
5.1   O1    III 
 
L1,5BN 
Zweite Zeile lautet 
3 | F1 | III, Flammpunkt < 23 °C, 
viskos, Dampfdruck bei 50 °C > 
1,1 bar, Siedepunkt > 35 °C") 
 
L4BN 
zweite Zeile lautet 
(3) | (F1) | III, Siedepunkt ≤ 35 °C 
 
L4BN  
Zeile 5.1 | O1 |   I  
Zeile 5.1 | O1 |   II 
 
 
L4BN  
Zeile 5.1 | OT1 |   I  
 
 
 
L4BN  
Zeile 8 | CT1 |   II   III  
 
 
 
 
 
L4DH  
Zeile 8 | CT1 |   II   III  
 
 
 
 
 
L10BH  
Zeile 8 | CT1 |   I  
 
 
 
 
L10DH  
Zeile 8 | CT1 |   I  
 
 
 
 
L21DH 
Zeile 4.2   |  SW   |   I  
 
Fußnoten a) und b) 

Es wird eine neue Zeile eingefügt: 
 
 
5.1     OT1    III 
 
 
Zeile wird gestrichen 
 
 
 
 
 
Zeile wird gestrichen 
 
 
 
 
Zeile 5.1 | O1 |   II (VG I gestrichen) 
 
 
L4BN  
Zeile 5.1 | OT1 |   II 
 
VG I in II geändert 
 
 
Fußnote a) wird nach der 8 hinzugefügt 
 
a) Stoffe mit Ausnahme von Fluorwasserstoff-
säure und Difluorwasserstofflösungen sind 
dieser Tankcodierung zuzuordnen 
 
Fußnote b) wird nach der 8 hinzugefügt 
 
b) Fluorwasserstoffsäure und Difluorwasser-
stofflösungen sind dieser Tankcodierung zu-
zuordnen 
 
Fußnote c) wird nach der 8 hinzugefügt 
 
c) Stoffe mit Ausnahme von Stoffen, die Flu-
orwasserstoffsäure enthalten, sind dieser 
Tankcodierung zuzuordnen 
 
Fußnote e) wird nach der 8 hinzugefügt 
 
e) Stoffe, die Fluorwasserstoffsäure enthalten, 
sind dieser Tankcodierung zuzuordnen, aus-
genommen Fluorwasserstoffsäure mit mehr 
als 85 % Fluorwasserstoff 
 
L21DH 
Zeile 4.2   |  SW1  |   I  
 
Werden zu Fußnoten d) und f) 
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4.3.4.2.1 
 
betrifft erwärmte Pro-
dukte. 

Bisheriger Text: 
 
Im Falle der Beladung von war-
men Produkten darf die Tempera-
tur an der Außenseite des Tanks 
oder der Wärmeisolierung wäh-
rend der Beförderung 70 °C nicht 
übersteigen  
 

Geänderter Text: 
U Temperatur an der Außenseite des Tank-
körpers, ausgenommen Öffnungen und ihre 
Verschlüsse, oder der Wärmeisolierung 
während der Beförderung 70 °C nicht über-
steigen. 

4.3.5 
 
Sondervorschriften 

TU23 
TU24 
TU25 
Begriff „Füllgrad“ wird verwendet 

Neuer Begriff: 
TU23, TU24, TU25 
 
Die Füllung 

 

Teil 5 – Vorschriften für den Versand 
 
5.1.5.2 
 
betrifft radioaktive Stof-
fe 

Überschrift lautet: 
 
Zulassung/Genehmigung durch 
die zuständige Behörde 

Geänderter Text: 
 
Von der zuständigen Behörde ausgestellte 
Zulassungs-/Genehmigungszeugnisse 

5.1.5.2.1 
 
betrifft radioaktive Stof-
fe 

Einleitungssatz lautet 
 
Die Zulassung/Genehmigung 
durch die zuständige Behörde ist 
erforderlich für: 

Geänderter Text: 
 
Von der zuständigen Behörde ausgestellte 
Zulassungs-/Genehmigungszeugnisse sind 
erforderlich für: 

5.2.1.9 
 
Kennzeichen für Lithi-
umbatterien gemäß SV 
188 
 

Kennzeichen gilt für 
 
Lithiumbatterien 

 

Kennzeichen gilt für 
 
Lithiumbatterien oder Natrium-Ionen-Batterien 
 
Überschrift lautet nun: 
Kennzeichen für Batterien 

5.2.1.9.1 
 
Kennzeichen für Lithi-
umbatterien gemäß SV 
188 
 

Bisheriger Text: 
 
Versandstücke mit Lithiumzellen 
oder -batterien, die gemäß Kapitel 
3.3 Sondervorschrift 188 vorberei-
tet sind, müssen mit dem in Abbil-
dung 5.2.1.9.2 abgebildeten 
Kennzeichen versehen sein 

Geänderter Text: 
 
Versandstücke mit Lithiumzellen oder  
-batterien oder Natrium-Ionen-Zellen oder  
-Batterien, die gemäß Kapitel 3.3 Sondervor-
schrift 188 oder 400 vorbereitet sind, müssen 
mit dem in Abbildung 5.2.1.9.2 abgebildeten 
Kennzeichen versehen sein. 
Anm. d. V.: Die neue Sondervorschrift 400 
gilt nur für Natrium-Ionen-Zellen und -
Batterien 

 
 

Bisheriger Text: 
 
Auf dem Kennzeichen muss die 
UN-Nummer, der die Buchstaben 
«UN» vorangestellt sind, angege-
ben werden, d. h. “UN 3090” für 
Lithium-Metall-Zellen oder -
Batterien oder “UN 3480” für Lithi-
um-Ionen-Zellen oder -Batterien. 
Wenn die Lithiumzellen oder -
batterien in Ausrüstungen enthal-
ten oder mit diesen verpackt sind,  

Geänderter Text: 
 
Auf dem Kennzeichen muss die UN-Nummer, 
der die Buchstaben «UN» vorangestellt sind, 
angegeben werden, d. h. “UN 3090” für Lithi-
um-Metall-Zellen oder -Batterien, “UN 3480” 
für Lithium-Ionen-Zellen oder -Batterien oder 
“UN 3551” für Natrium-Ionen-Zellen oder  
-Batterien. Wenn die Zellen oder Batterien in 
Ausrüstungen enthalten oder mit diesen ver-
packt sind, 
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Fortsetzung 
 
5.2.1.9.2 
 
Kennzeichen für Lithi-
umbatterien gemäß SV 
188 
 
 

muss die UN-Nummer, der die 
Buchstaben «UN» vorangestellt 
sind, angegeben werden, d. h. 
„UN 3091“ bzw. „UN 3481“. Wenn 
ein Versandstück Lithiumzellen 
oder -batterien enthält, die unter-
schiedlichen UN-Nummern zuge-
ordnet sind, müssen alle zutref-
fenden UN-Nummern auf einem 
oder mehreren Kennzeichen an-
gegeben werden. 
 
 

Bildunterschrift lautet: 
 

Kennzeichen für Lithiumbatterien 
 
 
Textstelle im letzten Unterab-
schnitt lautet: 
 
Das Symbol (Ansammlung von 
Batterien, von denen eine be-
schädigt und entflammt ist, über 
der UN-Nummer für Lithium-
Ionen- oder Lithium-Metall-
Batterien oder -Zellen) muss 
schwarz sein und auf einem wei-
ßen oder ausreichend kontrastie-
renden Hintergrund erscheinen. 
 

muss die UN-Nummer, der die Buchstaben 
“UN” vorangestellt sind, angegeben werden, 
d. h. „UN 3091“, “UN 3481” oder “UN 3552. 
Wenn ein Versandstück Zellen oder Batterien 
enthält, die unterschiedlichen UN-Nummern 
zugeordnet sind, müssen alle zutreffenden 
UN-Nummern auf einem oder mehreren 
Kennzeichen angegeben werden. 
 
 
 
 
 
Geänderte Bildunterschrift: 
 
Kennzeichen für Batterien 
 
Geänderte Textstelle im letzten Unterab-
schnitt lautet: 
 
Das Symbol (Ansammlung von Batterien, von 
denen eine beschädigt und entflammt ist, 
über der (den) UN-Nummer(n) muss 
schwarz sein und auf einem weißen oder aus-
reichend kontrastierenden Hintergrund er-
scheinen. 

5.2.2.1.12.1 
 
Kennzeichen für Lithi-
umbatterien im Zu-
sammenhang mit Ge-
genständen, die Ge-
fahrgut enthalten (UN 
3537 – UN 3548) 
 

Bisheriger Bezug auf 
 
Lithiumbatterien 
 
 
Kennzeichen für Lithiumbatterien 
 
 

Geänderter Bezug auf 
 
Lithiumbatterien oder Natrium-Ionen-Batterien 
 
 
Kennzeichen für Batterien 
 
 

Kapitel 5.3 
 
Anbringen von Groß-
zetteln (Placards) 

Nach der Überschrift gibt es 2 
Bemerkungen 

Es wird eine 3. Bemerkung hinzugefügt: 
 
3. Im Sinne dieses Kapitels gelten abnehmba-
re Mulden, die nicht dem Kapitel 6.11 ent-
sprechen, als Container 
 
Anm. d. V.: Klarstellung für die Praxis, in den 
meisten Fällen wurde dies aber auch bisher 
schon so umgesetzt. 
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5.3.1.4 
 
 

Überschrift lautet: 
 
Anbringen von Großzetteln 
(Placards) an Fahrzeugen für die 
Beförderung in loser Schüttung, 
Tankfahrzeugen, Batterie-
Fahrzeugen, MEMU und Fahr-
zeugen mit Aufsetztanks 
 

Geänderte Überschrift lautet: 
 
Anbringen von Großzetteln (Placards) an 
Fahrzeugen bei Beförderung in loser 
Schüttung, an Tankfahrzeugen, Batterie-
Fahrzeugen, MEMU und Fahrzeugen mit Auf-
setztanks 

5.3.2.1.1 
Orangefarbene Tafeln 
 
Sonderregelung für 
Mineralölprodukte 
 

2. Absatz, letzter Satz lautet: 
 
Wenn Tanks gemäß Absatz 
5.3.2.1.3 gekennzeichnet sind, 
muss diese Tafel dem gefährlichs-
ten im Tank beförderten Stoff ent-
sprechen 

Modifizierter Text: 
 
Wenn Tanks gemäß Absatz 5.3.2.1.3 ge-
kennzeichnet sind, muss diese Tafel dem ge-
fährlichsten im Tank beförderten Stoff ent-
sprechen bzw. der UN 3475 
 
Anm. d. V.: UN 3475 ist 
ETHANOL UND BENZIN, GEMISCH oder 
ETHANOL UND OTTOKAFTSTOFF, GE-
MISCH mit mehr als 10% Ethanol 

5.3.2.1.3 
Orangefarbene Tafeln 
 
Sonderregelung für 
Mineralölprodukte 
 

Sonderregelung, dass nur mit 
dem gefährlichsten Gut gekenn-
zeichnet werden muss, gilt für die 
UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 
1268 und 1863 

Modifizierter Text: 
 
Die Regelung gilt nun auch für die UN-
Nummer 3475 
 
Wenn diese UN-Nummer 3475 dabei ist, 
hat sie Vorrang vor den anderen UN-
Nummern 
 
Anm. d. V.: UN 3475 ist 
ETHANOL UND BENZIN, GEMISCH oder 
ETHANOL UND OTTOKAFTSTOFF, GE-
MISCH mit mehr als 10% Ethanol 

5.3.2.3.2 
 
Orangefarbene Tafeln 
 
Liste der Nummern zur 
Kennzeichnung der 
Gefahr 
 

Ein Eintrag lautet: 
 
78 radioaktiver Stoff, ätzend 

Der Eintrag wird gestrichen 
 
Anm. d. V.: Die Zahl 78 gibt es nicht in der 
Gefahrguttabelle, Spalte 20 

5.4.0.2 
 
Elektronisches Beför-
derungspapier 

Text lautet: 
 
Arbeitsverfahren der elektroni-
schen Datenverarbeitung (EDV) 
oder des elektronischen Daten-
austauschs (EDI) zur Unterstüt-
zung oder anstelle der schriftli-
chen Dokumentation sind zuge-
lassen, sofern die zur Aufzeich-
nung und Verarbeitung der  
elektronischen Daten verwende-
ten Verfahren den juristischen 
Anforderungen hinsichtlich der 
Beweiskraft und der Verfügbarkeit 
während der Beförderung mindes-
tens den Verfahren mit schriftli-
chen Dokumenten entsprechen 

Es wird folgender Satz hinzugefügt: 
 
Die in diesem Kapitel vorgeschriebenen An-
gaben in Bezug auf die beförderten gefährli-
chen Güter müssen während der Beförderung 
so verfügbar sein, dass die Güter je Fahrzeug 
und das Fahrzeug in den Dokumenten identi-
fiziert werden können 
 
Anm. d. V.: Dies gilt nur für elektronische Be-
förderungspapiere, nicht für die „normalen“. 
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5.4.1.1.1 c) 
Angaben im Beförde-
rungspapier 

3. Strichaufzählung lautet: 
 
für Lithiumbatterien der UN-
Nummern 3090, 3091, 3480 und 
3481: die Nummer der Klasse „9” 

Geänderter Text lautet: 
 
für Batterien der UN-Nummern 3090, 3091, 
3480, 3481, 3551 und 3552 sowie für Fahr-
zeuge mit Batterieantrieb der UN-Nummern 
3556, 3557 und 3558: die Nummer der Klasse 
*9” 

5.4.1.1.3.1 
 
Eintrag im Beförde-
rungspapier bei Abfäl-
len bei Schätzung der 
Menge 

Letzter Absatz lautet: 
 
Die gemäß Kapitel 3.3 Sondervor-
schrift 274 vorgeschriebene tech-
nische Benennung muss nicht 
hinzugefügt werden 

Neuer Text lautet nun: 
 
:Bei Anwendung der Vorschrift für Abfälle des 
Absatzes 2.1.3.5.5 muss die gemäß 
Kapitel 3.3 Sondervorschrift 274 vorgeschrie-
bene technische Benennung nicht hinzuge-
fügt werden. 
 

5.4.1.1.3.2 
 
Eintrag im Beförde-
rungspapier bei Abfäl-
len bei Schätzung der 
Menge 

2. Spiegelstrich lautet: 
 
– Abfälle, welche die in Absatz 
2.1.3.5.3 genannten Stoffe oder 
Stoffe der Klasse 4.3 enthalten 

2. Spiegelstrich lautet nun: 
 
- Abfälle, welche die in Absatz 2.1.3.5.3 ge-
nannten Stoffe (ausgenommen UN 3291 Kli-
nischer Abfall, unspezifiziert, n.a.g. oder 
(bio)medizinischer Abfall, n.a.g. oder unter die 
Vorschriften fallender medizinischer Abfall, 
n.a.g. in Verpackungen in Übereinstimmung 
mit der Verpackungsanweisung P 621) oder 
Stoffe der Klasse 4.3 enthalten; 
 
Anm. d. V.: Damit dürfen die medizinischen 
Abfälle auch geschätzt werden. 

5.4.1.1.3 
 
Vorschriften für Abfälle 
im Hinblick auf Abfall-
transporte 

5.4.1.1.3 ist unterteilt in 2 Absätze 
- 5.4.1.1.3.1 
- 5.4.1.1.3.2 

Es wird ein dritter Absatz 5.4.1.1.3.3 hinzuge-
fügt: 
 
Sondervorschriften für die Beförderung von 
Abfällen in Innenverpackungen, die in einer 
Außenverpackung zusammengepackt sind  
Bei Beförderungen gemäß Absatz 4.1.1.5.3 
ist im Beförderungspapier zu vermerken:  
„BEFÖRDERUNG NACH ABSATZ 4.1.1.5.3“.  
Die in Absatz 5.4.1.1.3.2 vorgeschriebene 
zusätzliche Angabe ist nicht erforderlich.  
Zum Beispiel:  
“UN 1993 ABFALL ENTZÜNDBARER FLÜS-
SIGER STOFF, N.A.G., 3, III, (E); BE-
FÖRDERUNG NACH ABSATZ 4.1.1.5.3” 
 
Die Angaben im Beförderungspapier gemäß 
Unterabschnitt 5.4.1.1 müssen auf der Grund-
lage der Eintragung oder Eintragungen erfol-
gen, die der Außenverpackung gemäß Absatz 
4.1.1.5.3 d) zugeordnet ist. Die in Kapitel 3.3 
Sondervorschrift 274 vorgeschriebene techni-
sche Benennung braucht nicht hinzugefügt zu 
werden. 
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5.4.1.1.4 
 
Asbestabfälle 

Bisher kein Text, nur die Angabe 
„(gestrichen)“ 

Neuer Text in 5.4.1.1.4: 
 
Sondervorschriften für Abfälle, die mit 
freiem Asbest kontaminiert sind (UN-
Nummern 2212 und 2590)  
Sofern die Sondervorschrift 678 des Kapitels 
3.3 angewendet wird, ist im Beförderungspa-
pier anzugeben:  
„BEFÖRDERUNG NACH SONDERVOR-
SCHRIFT 678“.  
Die Beschreibung der gemäß den Sondervor-
schrift 678 b) des Kapitels 3.3 beförderten 
Abfälle ist der in Absatz 5.4.1.1.1 a) bis d) und 
k) vorgeschriebenen Beschreibung der ge-
fährlichen Güter hinzuzufügen. Dem Beförde-
rungspapier sind außerdem folgende Unterla-
gen beizufügen:  
a) eine Kopie des Datenblattes für den ver-
wendeten Typ des Containersacks mit dem 
Briefkopf des Herstellers oder Vertreibers, in 
dem die Abmessungen dieser Verpackung 
und ihre maximale Masse angegeben sind;  
b) gegebenenfalls eine Kopie des Entladever-
fahrens gemäß der Sondervorschrift CV 38 
des Abschnitts 7.5.11. 

5.4.1.1.21 
 
Eintrag bei Sondervor-
schriften 

Bisheriger Text: 
 
Zusätzliche Angaben bei der 
Anwendung von Sondervor-
schriften  
Wenn gemäß einer Sondervor-
schrift in Kapitel 3.3 zusätzliche 
Angaben erforderlich sind, müs-
sen diese zusätzlichen Angaben 
in das Beförderungspapier aufge-
nommen werden 
 

Geänderter Text: 
 
In besonderen Fällen geforderte Angaben, 
die in anderen Teilen des ADR festgelegt 
sind  
Wenn nach Vorschriften in Kapitel 3.3, 3.5, 
4.1, 4.2, 4.3 und 5.5 Angaben erforderlich 
sind, so sind diese in die Informationen für die 
Beförderung aufzunehmen 

5.4.1.2.2 
 
Eintrag der Haltezeit 
bei tiefgekühlt verflüs-
sigten Gasen 

Bisheriger Text bei Buchstabe d) 
lautet: 
 
Für Tankcontainer oder ortsbe-
wegliche Tanks mit tiefgekühlt 
verflüssigten Gasen muss der Ab-
sender das Datum, an dem die 
tatsächliche Haltezeit endet, wie 
folgt im Beförderungspapier ein-
tragen:  
«ENDE DER HALTEZEIT: 
............... (TT/MM/JJJJ)».: 
 

Am Ende von d) wird folgender Satz hinzuge-
fügt 
 
Diese Vorschrift gilt nicht, wenn auf die Be-
rechnung der aktuellen Haltezeit in Überein-
stimmung mit Absatz 4.2.3.7.1 oder Unterab-
schnitt 4.3.3.5 verzichtet wird. 

5.4.2 
 
Container-
Packzertifikat 

Anforderungen an das Container-
Packzertifikat bei multimodalen 
Beförderungen im Seeverkehr 
werden beschrieben 

Die deutsche Fassung wird geringfügig geän-
dert und an den englischen Text angepasst. 
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5.5.3.3.1 
 
Verwendung von  
Trockeneis 

Bisheriger Text: 
 
Verpackte gefährliche Güter, für 
die eine Kühlung oder Konditionie-
rung erforderlich ist und denen die 
Verpackungsanweisung P 203, P 
620, P 650, P 800, P901 oder 
P904 des Unterabschnitts 4.1.4.1 
zugeordnet ist, müssen den ent-
sprechenden Vorschriften der je-
weiligen Verpackungsanweisung 
entsprechen. 

Geänderter Text: 
 
Verpackte gefährliche Güter, für die eine Küh-
lung oder Konditionierung erforderlich ist und 
denen die Verpackungsanweisung P 203, P 
620, P 650 oder P 800 des Unterabschnitts 
4.1.4.1 zugeordnet ist, müssen den entspre-
chenden Vorschriften der jeweiligen Verpa-
ckungsanweisung entsprechen 
 
 
P901 und P904 wurden gestrichen 

 

Teil 6 – Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen,  
Großpackmittel (IBC), Großverpackungen, Tanks und  

Schüttgut-Container 
 
 

Kapitel 6.1 – Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen 
 

6.1.3.1 
 

Verpackungscodierung 

1. Satz lautet: 
 

Jede Verpackung, die für eine 
Verwendung gemäß ADR vorge-
sehen ist, muss mit Kennzeichen 
versehen sein, die dauerhaft und 
lesbar und an einer Stelle in ei-
nem zur Verpackung verhältnis-
mäßigen Format so angebracht 
sind, dass sie gut sichtbar sind. 

Geänderter Text: 
 

Jede Verpackung, die für eine Verwendung 
gemäß ADR vorgesehen ist, muss auf einem 
nicht abnehmbaren Bauteil mit Kennzei-
chen versehen sein, die dauerhaft und lesbar 
und an einer Stelle in einem zur Verpackung 
verhältnismäßigen Format so angebracht 
sind, dass sie gut sichtbar sind. 

6.1.4.1.4 
 

Bauvorschriften für 
Stahlfässer 

Bisheriger Text: 
 

Der Mantel von Fässern mit einem 
Fassungsraum von mehr als 60 
Litern muss im Allgemeinen mit 
mindestens zwei Rollsicken oder 
mindestens zwei aufgepressten 
Rollreifen versehen sein. Sind 
aufgepresste Rollreifen vorhan-
den, so müssen sie dicht am Man-
tel anliegen und so befestigt wer-
den, dass sie sich nicht verschie-
ben können. Die Rollreifen dürfen 
nicht durch Punktschweißungen 
befestigt werden: 

Geänderter Text: 
 

Fässer dürfen mit Rollsicken oder aufgepress-
ten Rollreifen versehen sein. Sind aufge-
presste Rollreifen vorhanden, so müssen sie 
dicht am Mantel anliegen und so befestigt 
werden, dass sie sich nicht verschieben kön-
nen. Die Rollreifen dürfen nicht durch Punkt-
schweißungen befestigt werden. 
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6.1.4.2.3 
 
Bauvorschriften für 
Fässer aus Aluminium 
 
 
 

Bisheriger Text: 
 
Der Mantel von Fässern mit einem 
Fassungsraum von mehr als 60 
Litern muss im Allgemeinen mit 
mindestens zwei Rollsicken oder 
mindestens zwei aufgepressten 
Rollreifen versehen sein. Sind 
aufgepresste Rollreifen vorhan-
den, so müssen sie dicht am Man-
tel anliegen und so befestigt sein, 
dass sie sich nicht verschieben 
können. Die Rollreifen dürfen 
nicht durch Punktschweißungen 
befestigt sein. 
 

Geänderter Text: 
 
Fässer dürfen mit Rollsicken oder aufge-
pressten Rollreifen versehen sein. 
 
Sind aufgepresste Rollreifen vorhanden, so 
müssen sie dicht am Mantel anliegen und so 
befestigt sein, dass sie sich nicht verschieben 
können. Die Rollreifen dürfen nicht durch 
Punktschweißungen befestigt sein. 

6.1.4.3.3 
 
Bauvorschriften für 
 
Fässer aus einem an-
deren Metall als Stahl 
oder Aluminium 

Bisheriger Text: 
 
Der Mantel von Fässern mit einem 
Fassungsraum von mehr als 60 
Litern muss im Allgemeinen mit 
mindestens zwei Rollsicken oder 
mindestens zwei aufgepressten 
Rollreifen versehen sein. Sind 
aufgepresste Rollreifen vorhan-
den, so müssen sie dicht am Man-
tel anliegen und so befestigt sein, 
dass sie sich nicht verschieben 
können. Die Rollreifen dürfen 
nicht durch Punktschweißungen 
befestigt sein. 
 

Geänderter Text: 
 
Fässer dürfen mit Rollsicken oder aufge-
pressten Rollreifen versehen sein. 
 
Sind aufgepresste Rollreifen vorhanden, so 
müssen sie dicht am Mantel anliegen und so 
befestigt sein, dass sie sich nicht verschieben 
können. Die Rollreifen dürfen nicht durch 
Punktschweißungen befestigt sein. 

6.1.4.12 
 
Kisten aus Pappe 

Bisherige Überschrift: 
 
Kisten aus Pappe  

Geänderte Überschrift: 
 
Kisten aus Pappe (einschließlich Kisten aus 
Wellpappe) 

6.1.4.12.1 
 
Kisten aus Pappe 

Bezug auf eine Norm: 
 
ISO-Norm 535:1991 
 

Neue Norm: 
 
Norm ISO 535:2014 
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Kapitel 6.2 
Bau- und Prüfvorschriften für Druckgefäße, Druckgaspackungen, Gefäße, klein, mit 

Gas (Gaspatronen) und Brennstoffzellen-Kartuschen mit verflüssigtem  
entzündbarem Gas 

 

6.2.1.6.1 
 
Wiederkehrende Prü-
fung 

Bemerkung 2: 
 
Bezug auf 
Norm ISO 16148:2016 
 
Bemerkung 3 
 
Bezug auf 
Norm ISO 18119:2018 
 

Bemerkung 2  
 
neuer Bezug auf 
Norm ISO 16148:2016 + Amd.1:2020 
 
Bemerkung 3 
 
neuer Bezug auf 
Norm ISO 18119:2018 + Amd 1:2021 

6.2.2.1.1 
 
Auslegung, Bau und 
erstmalige Prüfung 
 
wiederbefüllbare UN-
Flaschenkörpern 
Tabelle mit Normen 

Zeile für ISO 9809-4:2014 
 
Spalte "für die Herstellung an-
wendbar"  
 bis auf Weiteres 
 
nicht vorhanden 
 

Zeile für ISO 9809-4:2014 
 
Spalte "für die Herstellung anwendbar"  
  
bis zum 31. Dezember 2028 
 
Neue Zeile nach der o.a. ISO 9809-4:2014 
 

 
 

6.2.2.1.1 
 
Auslegung, Bau und 
erstmalige Prüfung 
 
wiederbefüllbare UN-
Flaschenkörper 
 
Tabelle mit Normen 

Zeile für ISO 11119-1:2012 
 
Spalte "für die Herstellung an-
wendbaL"  
 bis auf Weiteres 
 
nicht vorhanden 
 

Zeile für ISO 11119-1:2012 
 
Spalte "für die Herstellung anwendbar"  
  
bis zum 31. Dezember 2028 
 
Neue Zeile nach der o.a. ISO 11119-1:2012 
 

 

 
6.2.2.1.1 
 
Auslegung, Bau und 
erstmalige Prüfung 
 
wiederbefüllbare UN-
Flaschenkörper 
 
Tabelle mit Normen 

Zeile für ISO 11119-2:2012 + Amd 
1:2014 
 
Spalte "für die Herstellung an-
wendbar"  
 bis auf Weiteres 
 
nicht vorhanden 
 

Zeile für ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014 
 
 
Spalte "für die Herstellung anwendbar"  
  
bis zum 31. Dezember 2028 
 
Neue Zeile nach der o.a. ISO 11119-2:2012 + 
Amd 1:2014 
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6.2.2.1.1 
 
Auslegung, Bau und 
erstmalige Prüfung 
 
wiederbefüllbare UN-
Flaschenkörper 
 
Tabelle mit Normen 

Zeile für ISO 11119-3:2013 
 
Spalte "für die Herstellung an-
wendbar"  
 bis auf Weiteres 
 
nicht vorhanden 
 

Zeile für ISO 11119-3:2013 
 
Spalte "für die Herstellung anwendbar"  
  
bis zum 31. Dezember 2028 
 
Neue Zeile nach der o.a. ISO 11119-3:2013 
 

 
 

6.2.2.1.2 
 
Auslegung, Bau und 
erstmalige Prüfung 
 
UN-Großflaschenkörpern  
 
Tabelle mit Normen 

Zeile für ISO 11119-1:2012 
 
Spalte "für die Herstellung an-
wendbar"  
 bis auf Weiteres 
 
nicht vorhanden 
 

Zeile für ISO 11119-1:2012 
 
Spalte "für die Herstellung anwendbar"  
  
bis zum 31. Dezember 2028 
 
Neue Zeile nach der o.a. ISO 11119-1:2012 
 

 
 

6.2.2.1.2 
 
Auslegung, Bau und 
erstmalige Prüfung 
 
wiederbefüllbare UN-
Flaschenkörper 
 
Tabelle mit Normen 

Zeile für ISO 11119-2:2012 + Amd 
1:2014 
 
Spalte "für die Herstellung an-
wendbar"  
 bis auf Weiteres 
 
nicht vorhanden 
 

Zeile für ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014 
 
 
Spalte "für die Herstellung anwendbar"  
  
bis zum 31. Dezember 2028 
 
Neue Zeile nach der o.a. ISO 11119-2:2012 + 
Amd 1:2014 

 
 

6.2.2.1.2 
 
Auslegung, Bau und 
erstmalige Prüfung 
 
wiederbefüllbare UN-
Flaschenkörper 
 
Tabelle mit Normen 

Zeile für ISO 11119-3:2013 
 
Spalte "für die Herstellung an-
wendbar"  
 bis auf Weiteres 
 
nicht vorhanden 
 

Zeile für ISO 11119-3:2013 
 
Spalte "für die Herstellung anwendbar"  
  
bis zum 31. Dezember 2028 
 
Neue Zeile nach der o.a. ISO 11119-3:2013 
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6.2.2.2 
 
Werkstoffe 

Erste Zeile nach der Überschrif-
tenzeile 
 
Bezug auf: 
ISO 11114-1:2012 + A1:2017 
 
Metallene Werkstoffe  
 

Erste Zeile nach der Überschriftenzeile 
 
 
Bezug nun auf: 
ISO 11114-1:2020 
 
Metallische Werkstoffe  
 

6.2.2.2 
 
Werkstoffe 

Zweite Zeile nach der Überschrif-
tenzeile 
 
Bezug auf: 
ISO 11114-2:2013 
 
Verträglichkeit von Flaschen- und 
Ventilwerkstoffen 
 

Zweite Zeile nach der Überschriftenzeile 
 
 
Bezug nun auf: 
ISO 11114-2:2021 
 
Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasfla-
schen und Ventile 

6.2.2.3 
 
Verschlüsse und ihr 
Schutz 

Erste Tabelle 
 
ISO 10297:2014 + A1:2017  
  
ISO 14246:2014 + A1:2017 
 
Nicht vorhanden 

Erste Tabelle 
 
ISO 10297:2014 + Amd 1:2017 
 
ISO 14246:2014 + Amd 1:2017 
 
Neue Zeile am Ende der Tabelle: 
 

 
 

6.2.2.4 
 
Wiederkehrende Prüfung 

Zeile für die Norm  
ISO 18119:2018 
 
Spalte „anwendbar“ 
bis auf Weiteres 

Zeile für die Norm  
ISO 18119:2018 
 
Spalte „anwendbar“ 
bis zum 31. Dezember 2026 

6.2.2.4 
 
Wiederkehrende Prüfung 

Nicht vorhanden Nach der Zeile für die Norm "ISO 
18119:2018" wird folgende neue Zeile hinzu-
gefügt: 
 

 
 

6.2.2.4 
 
Wiederkehrende Prüfung 

 

ISO 10461:2005 + A1:2006 ISO 10461:2005 + Amd 1:2006 

6.2.2.7.4 
 
Kennzeichnung von wie-
derbefüllbaren UN-
Druckgefässen 
 
Herstellungskennzeichen 

 

Absatz p)  
 
(siehe Norm ISO 11114-1:2012 + 
A1:2017) 

Absatz p)  
 
(siehe Norm ISO 11114-1:2020) 
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6.2.2.9.2 
 
Kennzeichnung von UN-
Metallhydrid-
Speichersystemen 

 

Absatz j)  
 
(siehe Norm ISO 11114-1:2012 + 
A1:2017) 

Absatz j)  
 
(siehe Norm ISO 11114-1:2020) 

6.2.4.1 
 
Vorschriften für in 
Übereinstimmung mit 
in Bezug genommenen 
Normen ausgelegte, 
gebaute und geprüfte 
Druckgefäße, die keine 
UN-Druckgefäße sind 

 
Auslegung, Bau und 
erstmalige Prüfung 

Tabelle unter  
"für die Auslegung und den Bau 
von Druckgefäßen und Druckge-
fäßkörpern"  
 
Nicht vorhanden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zeile für die Norm  
EN 13110:2012  
Spalte (4)  
bis auf Weiteres 
 
 
 
Nicht vorhanden 
 

 
 
 
 
 
Nach der Zeile für die Norm "EN ISO 9809-
3:2019 wird folgende neue Zeile hinzugefügt: 
 

 
 
Zeile für die Norm  
EN 13110:2012  
Spalte (4)  
zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 31. 
Dezember 2026 
 
 
Nach der Zeile für die Norm  
EN 13110:2012 wird folgende neue Zeile hin-
zugefügt: 
 

 
6.2.4.1 
 
Vorschriften für in 
Übereinstimmung mit 
in Bezug genommenen 
Normen ausgelegte, 
gebaute und geprüfte 
Druckgefässe, die kei-
ne UN-Druckgefäße 
sind 

 
Auslegung, Bau und 
erstmalige Prüfung 
 

Tabelle unter  
"für die Auslegung und den Bau 
von Verschlüssen"  
 
Nicht vorhanden 
 

Tabelle unter  
"für die Auslegung und den Bau von Ver-
schlüssen"  
  
Am Ende wird folgende Zeile hinzugefügt: 
 

 
 

6.2.4.2 
 
Wiederkehrende 
Prüfung 

Zeile für die Norm  
EN ISO 11623:2015 
Spalte (3)  
bis auf Weiteres 

Zeile für die Norm  
EN ISO 11623:2015 
Spalte (3)   
bis zum 31. Dezember 2026 
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6.2.4.2 
 
Wiederkehrende 
Prüfung 

Nicht vorhanden Nach der Zeile für die Norm  
EN ISO 11623:2015  
folgende neue Zeile einfügen: 
 

 
 

 

Kapitel 6.3 
Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen für ansteckungsgefährliche Stoffe der 

Kategorie A der Klasse 6.2 (UN-Nummern 2814 und 2900) 
 

6.3.5.4.2 
 
Durchstoßprüfung 

Bisherige Grafik: 
 

 

Neue Grafik: 
 

 
 

Kapitel 6.4 
Vorschriften für den Bau, die Prüfung und die Zulassung von Versandstücken für 

radioaktive Stoffe sowie für die Zulassung solcher Stoffe 
 

6.4.15.5 
 
Prüfungen zum Nach-
weis der Wider-
standsfähigkeit unter 
normalen Beförde-
rungsbedingungen 
 
- Stapeldruckprüfung 

Absatz a) lautet: 
 
a) dem Äquivalent des Fünffachen 
der Höchstmasse des Versand-
stücks und 

Geänderter Absatz a): 
 
a) dem Äquivalent des Fünffachen der 
Höchstmasse des Versandstücks; 
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Kapitel 6.5 
Bau- und Prüfvorschriften für Großpackmittel (IBC) 

 

6.5.5.4.16 
 
Besondere Vorschriften 
für Kombinations-IBC 
mit Kunststoff-
Innenbehälter 
 
Äußere Umhüllung aus 
Pappe 
 
 

Satz 2 lautet: 
 
Die Wasserbeständigkeit der Au-
ßenfläche muss so sein, dass die 
Erhöhung der Masse während der 
30 Minuten dauernden Prüfung 
auf Wasseraufnahme nach der 
Cobb-Methode nicht mehr als 155 
g/m2 ergibt (siehe ISO-Norm 
535:1991). 

Geänderter Satz 2 lautet: 
 
Die Wasserbeständigkeit der Außenfläche 
muss so sein, dass die Erhöhung der Masse 
während der 30 Minuten dauernden Prüfung 
auf Wasseraufnahme nach der Cobb-
Methode nicht mehr als 155 g/m2 ergibt (sie-
he ISO-Norm 535:2014). 
 
Bezug auf Norm geändert 

6.5.5.5.3 
 
Besondere Vorschriften 
für IBC aus Pappe  
 

Satz 2 lautet: 
 
Die Wasserbeständigkeit der Au-
ßenfläche muss so sein, dass die 
Erhöhung der Masse während der 
30 Minuten dauernden Prüfung 
auf Wasseraufnahme nach der 
Cobb-Methode nicht mehr als 155 
g/m2 ergibt (siehe ISO-Norm 
535:1991). 

Geänderter Satz 2 lautet: 
 
Die Wasserbeständigkeit der Außenfläche 
muss so sein, dass die Erhöhung der Masse 
während der 30 Minuten dauernden Prüfung 
auf Wasseraufnahme nach der Cobb-
Methode nicht mehr als 155 g/m2 ergibt (sie-
he ISO-Norm 535:2014). 
 
Bezug auf Norm geändert 

 

Kapitel 6.6 
Bau- und Prüfvorschriften für Großverpackungen 

 

6.6.4.4.1 
 
Besondere Vorschriften 
für Großverpackungen 
aus Pappe 

Satz 2 lautet: 
 
Die Wasserbeständigkeit der Au-
ßenfläche muss so sein, dass die 
Erhöhung der Masse während der 
30 Minuten dauernden Prüfung 
auf Wasseraufnahme nach der 
Cobb-Methode nicht mehr als 155 
g/m2 ergibt (siehe ISO-Norm 
535:1991). 

Geänderter Satz 2 lautet: 
 
Die Wasserbeständigkeit der Außenfläche 
muss so sein, dass die Erhöhung der Masse 
während der 30 Minuten dauernden Prüfung 
auf Wasseraufnahme nach der Cobb-
Methode nicht mehr als 155 g/m2 ergibt (sie-
he ISO-Norm 535:2014). 
 
Bezug auf Norm geändert 

6.6.5.3.2.4 
 
Hebeprüfung von oben 
 
Kriterien für das Beste-
hen der Prüfung 
 

Absatz a) lautet: 
 
a) Großverpackungen aus Metall, 
Großverpackungen aus starrem 
Kunststoff: keine dauerhafte Ver-
formung der Großverpackung ein-
schließlich eines gegebenenfalls 
vorhandenen Palettensockels, die 
die Sicherheit der Beförderung 
beeinträchtigt, und kein Verlust 
von Füllgut 

Geänderter Absatz a) lautet: 
 
a) Alle Arten von Großverpackungen mit 
Ausnahme von flexiblen Großverpack-
ungen: keine dauerhafte Verformung der 
Großverpackung einschließlich eines gege-
benenfalls vorhandenen Palettensockels, die 
die Sicherheit der Beförderung beeinträchtigt, 
und kein Verlust von Füllgut 
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Kapitel 6.7 
Vorschriften für die Auslegung, den Bau und die Prüfung von ortsbeweglichen 

Tanks und von UN-Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) 
 

6.7.2.1 
 
Begriffsbestimmungen 

 
 

Begriffsbestimmung für „Ortsbe-
weglicher Tank“ lautet: 
 
Ortsbeweglicher Tank: Ein multi-
modaler Tank für die Beförderung 
von Stoffen der Klassen 1 und 3 
bis 9. Der ortsbewegliche Tank 
umfasst einen Tankkörper, der mit 
der für die Beförderung der ge-
fährlichen Stoffe notwendigen Be-
dienungsausrüstung und bauli-
chen Ausrüstung ausgestattet ist. 
Der ortsbewegliche Tank muss 
befüllt und entleert werden kön-
nen, ohne dass dazu die bauliche 
Ausrüstung entfernt werden muss. 
Er muss außen am Tankkörper 
angebrachte Elemente zur Stabili-
sierung besitzen und muss in vol-
lem Zustand angehoben werden 
können. Er muss haupt-sächlich 
dafür ausgelegt sein, um auf ei-
nen Wagen, ein Fahrzeug, ein 
See- oder Binnenschiff verladen 
werden zu können, und mit Kufen, 
Tragelementen oder Zubehörtei-
len ausgerüstet sein, um die me-
chanische Handhabung zu er-
leichtern. Straßentankfahrzeuge, 
Kesselwagen, nicht metallene 
Tanks und Großpackmittel (IBC) 
gelten nicht als ortsbewegliche 
Tanks. 

Geänderte Begriffsbestimmung für „Ortsbe-
weglicher Tank“ lautet: 
 
Ortsbeweglicher Tank: Ein multimodaler Tank 
für die Beförderung von Stoffen der Klassen 1 
und 3 bis 9. Der ortsbewegliche Tank umfasst 
einen Tankkörper, der mit der für die Beförde-
rung der gefährlichen Stoffe notwendigen Be-
dienungsausrüstung und baulichen Ausrüs-
tung ausgestattet ist. Der ortsbewegliche 
Tank muss befüllt und entleert werden kön-
nen, ohne dass dazu die bauliche Ausrüstung 
entfernt werden muss. Er muss außen am 
Tankkörper angebrachte Elemente zur Stabi-
lisierung besitzen und muss in vollem Zustand 
angehoben werden können. Er muss haupt-
sächlich dafür ausgelegt sein, um auf einen 
Wagen, ein Fahrzeug, ein See- oder Binnen-
schiff verladen werden zu können, und mit 
Kufen, Tragelementen oder Zubehörteilen 
ausgerüstet sein, um die mechanische Hand-
habung zu erleichtern. Straßentankfahrzeuge, 
Kesselwagen, nicht metallene Tanks (ausge-
nommen ortsbewegliche FVK-Tanks, siehe 
Kapitel 6.9).  und Großpackmittel (IBC) gel-
ten nicht als ortsbewegliche Tanks. 

6.7.4.15.1 

 
Vorschriften für die 
Auslegung, den Bau 
und die Prüfung von 
ortsbeweglichen Tanks 
zur Beförderung von 
tiefgekühlt verflüssigten 
Gasen 
 
- Kennzeichnung 
 

Absatz i) (iv) lautet 

 
Füllungsgrad (in kg)  

Geänderter Absatz i) (iv) lautet 

 
höchstzulässige Masse des eingefüllten Ga-
ses (in kg) 

6.7.4.15.1 
 
- Abbildung Beispiel 
eines Kennzeichen-
schildes 

unter "HALTEZEITEN", in der 
letzten Spalte heißt es: 
 
Füllungsgrad 

Geänderter Text: 
 
 
höchstzulässige Masse des eingefüllten Ga-
ses 
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6.7.5.2.4 
 
Vorschriften für die 
Auslegung, den Bau 
und die Prüfung von 
UN-Gascontainern mit 
mehreren Elementen 
(MEGC), die für die 
Beförderung nicht tief-
gekühlter Gase vorge-
sehen sind 

 
Allgemeine Vorschrif-
ten für die Auslegung 
und den Bau 

Absatz a) verweist auf die Nor-
men: 
 
ISO 11114-1:2012 + A1:2017 
 
ISO 11114-2:2013 

Geänderte Normen: 
 
 
Norm ISO 11114-1:2020 
 
ISO 11114-2:2021 

 

Kapitel 6.8 
Vorschriften für den Bau, die Ausrüstung, die Zulassung des Baumusters, die Prü-
fung und die Kennzeichnung von festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Auf-

setztanks, Tankcontainern und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehältern), de-
ren Tankkörper aus metallenen Werkstoffen hergestellt sind, sowie von Batterie-

Fahrzeugen und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) 
 

6.8.2.1.17 
 
Vorschriften für alle Klas-
sen  

 
Bau 
 
Mindestwanddicke des 
Tankkörpers  

 

Berechnungsformeln für Wanddi-
cke: 

 
Erläuterung für PC lautet: 
 
PC= Berechnungsdruck in MPa 
nach Absatz 6.8.2.1.14  
 

Geänderter Text: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC = Berechnungsdruck in MPa nach Absatz 
6.8.2.1.14 oder der Tabelle in Absatz 
4.3.3.1.1 
 

6.8.2.1.20 
 
Vorschriften für alle Klas-
sen  

 
Bau 
 
Schutzmaßnahmen für 
Tanks gebaut nach 
dem 1.1.1990 
 

Absatz b) 1., letzter Unterabsatz 
lautet 
 
Die Dicke der Trennwände und 
der Schwallwände darf in keinem 
Fall geringer sein als die des 
Tankkörpers.  
 

Geänderter Absatz b) 1., letzter Unterabsatz 
lautet 
 
Die Dicke der Trennwände und der Schwall-
wände, die als Verstärkungsteile verwen-
det werden, darf in keinem Fall geringer sein 
als die des Tankkörpers.  
 

6.8.2.1.23 
 
Vorschriften für alle Klas-
sen  

 
Bau 
 
Ausführung und Prüfung 
der Schweißarbeiten  

Keine Bemerkung vorhanden Neue Bemerkung wird nach dem ersten Un-
terabschnitt 
 
Bem. Wenn der Abschnitt 6.8.5 anwendbar 
ist, müssen die Prüfungen für die Kerb-
schlagzähigkeit, die für die Qualifizierung der 
Schweißverfahren durchgeführt werden, den 
Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.5.3 ent-
sprechen 
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6.8.2.1.27 
 
Vorschriften für alle Klas-
sen  

 
Bau 
 
Erdung  
 

Symbol für Erdung  
 

 

Neues Symbol 
 

 

6.8.2.2.11 
 
Vorschriften für alle 
Klassen 
 
Ausrüstung 
 
Füllstandsanzeiger 

Bisheriger Text: 
 
Füllstandsanzeiger aus Glas und 
aus anderen zerbrechlichen 
Werkstoffen, die direkt mit dem 
Inhalt des Tankkörpers in Verbin-
dung stehen, dürfen nicht ver-
wendet werden  
 

Geänderter Text: 
 
Füllstandanzeiger dürfen weder Teil von 
Tankkörpern sein noch an Tankkörpern an-
gebracht sein, wenn sie einen durchsichtigen 
Werkstoff enthalten, der jederzeit mit dem im 
Tankkörper beförderten Stoff in Berührung 
kommen kann 

6.8.2.3.2 
 
 

Bisheriger Text in der Bemerkung: 
 
In der Bem. Anlage B der Norm 
EN 12972:2018 

Neuer Text in der Bemerkung: 
 
Anlage B der Norm EN 12972:2018 + 
A1:2024 

6.8.2.5.1 
 
Vorschriften für alle 
Klassen 
 
Kennzeichnung 
 
Tankschild 
 

Letzter Satz lautet: 
 
An Tanks, die mit Druck gefüllt 
oder entleert werden, ist außer-
dem der höchstzulässige Be-
triebsdruck15) anzugeben  
 
 
Nicht vorhanden 
 

Geänderter letzter Satz lautet: 
 
An Tanks, die mit Druck gefüllt oder entleert 
werden, ist außerdem der höchste Betriebs-
druck15) anzugeben  
 
 
Neuer Hinweis am Ende: 
 
(für Klasse 2 siehe Unterabschnitt 6.8.3.5) 

6.8.2.6.1 
 
Vorschriften für alle 
Klassen 
 
Vorschriften für Tanks, 
die nach in Bezug ge-
nommenen Normen 
ausgelegt, gebaut und 
geprüft sind  
 
Auslegung und Bau  
 
 
 

Tabelle unter "für die Auslegung 
und den Bau von Tanks" 

 
Zeile für die Norm  
EN 14025:2018 + AC:2020  
Spalte (4) 
bis auf Weiteres 

 

Tabelle unter "für die Auslegung und den 
Bau von Tanks" 
 

Zeile für die Norm  
EN 14025:2018 + AC:2020  
Spalte (4)  
zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. 
Dezember 2026 
 

Nicht vorhanden Neue Zeile wird hinzugefügt 

nach der Zeile für die Norm  
EN 14025:2018 + AC:2020 
 

 
 

Zeile für die Norm  
EN 12972:2018 

Zeile wird gestrichen 
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Fortsetzung 
6.8.2.6.1 
 
Vorschriften für alle 
Klassen 
 
Vorschriften für Tanks, 
die nach in Bezug ge-
nommenen Normen 
ausgelegt, gebaut und 
geprüft sind 

 
Auslegung und Bau  
 

Tabelle unter "für die Ausrüs-
tung" 
 
Zeile für die Norm  
EN 14432:2014  
Spalte (4)  
bis auf Weiteres  
 

Tabelle unter "für die Ausrüstung" 
 
 
Zeile für die Norm  
EN 14432:2014  
Spalte (4)  
zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. 
Dezember 2026 

Nicht vorhanden Neue Zeile wird hinzugefügt 
nach der Zeile für die Norm  
EN 14432:2014  
 

 
 

Zeile für die Norm  
EN 14433:2014 
Spalte (4)  
bis auf Weiteres 

Zeile für die Norm  
EN 14433:2014 
Spalte (4)  
zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. 
Dezember 2026 
 

Nicht vorhanden Neue Zeile wird hinzugefügt 
nach der Zeile für die Norm  
EN 14433:2014  
 

 
 

Zeile für die Norm  
EN 12252:2005 + A1:2008 Spalte 
(3)  
6.8.3.2 

Zeile für die Norm  
EN 12252:2005 + A1:2008  
Spalte (3)  
6.8.2.2, 6.8.3.2 

Nicht vorhanden Neue Zeile wird am Ende hinzugefügt: 
 

 
6.8.2.6.2 
 
Vorschriften für Tanks, 
die nach in Bezug ge-
nommenen Normen 
ausgelegt, gebaut und 
geprüft sind 
 
Baumusterprüfung und 
Prüfung 

Zeile für die Norm  
EN 12972:2018 
Spalte (3)  
6.8.2.1.23 
 

Zeile für die Norm  
EN 12972:2018 
Spalte (3)  
6.8.2.1.23, 6.8.2.3 
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Fortsetzung 
 
6.8.2.6.2 
 
Vorschriften für Tanks, 
die nach in Bezug ge-
nommenen Normen 
ausgelegt, gebaut und 
geprüft sind 
 
Baumusterprüfung und 
Prüfung  
 
 

Zeile für die Norm  
EN 14334:2014 
Spalte (4)  
bis auf Weiteres 

Zeile für die Norm  
EN 14334:2014 
Spalte (4)  
bis zum 31. Dezember 2026 

Nicht vorhanden Nach der Zeile für die Norm  
EN 14334:2014 
wird folgende neue Zeile eingefügt 
 

 

 
6.8.3.5.4 
 
Sondervorschriften für 
die Klasse 2  
 
Kennzeichnung 
 

An Tanks für tiefgekühlt verflüs-
sigte Gase:  
 
– der höchstzulässige Betriebs-
druck 

An Tanks für tiefgekühlt verflüssigte Gase:  
 
 
– der höchste Betriebsdruck 

6.8.4 d) 
 
Sondervorschriften 
 

Prüfungen (TT)  
 

TT8 
Letzter Unterabsatz lautet: 
 
Solche Magnetpulverprüfungen müs-
sen von einer sachkundigen Person 
durchgeführt werden, die für diese 
Methode gemäß der Norm EN ISO 
9712:2012 (Zerstörungsfreie Prüfung 
– Qualifizierung und Zertifizierung von 
Personal der zerstörungsfreien Prü-
fung) qualifiziert ist  

 

Neuer Text 
  
 
Solche Magnetpulverprüfungen müssen in 
Übereinstimmung mit der Norm 
EN 12972:2018 + A1:2024 durchgeführt wer-
den 

6.8.4 d) 
 
Sondervorschriften 
 

Prüfungen (TT)  
 

TT11 
erster Unterabsatz nach der Ta-
belle  
EN 14025:2018 
 
Unterabsatz nach der 4. Strichaufzäh-
lung lautet: 
 
Das an zerstörungsfreien Prüfungen 
beteiligte Personal muss gemäß fol-
gender Norm qualifiziert und zertifi-
ziert sein und muss über geeignete 
theoretische und praktische Kenntnis-
se der zerstörungs-freien Prüfungen, 
die sie durchführen, festlegen, über-
wachen, beaufsichtigen oder auswer-
ten, verfügen:  
– Norm EN ISO 9712:2012 – Zerstö-
rungsfreie Prüfung – Qualifizierung 
und Zertifizierung von Personal der 
zerstörungsfreien Prüfung  

TT11 
erster Unterabsatz nach der Tabelle  
  
EN 14025:2023 
 
Modifizierter Text: 
 
 
Zerstörungsfreie Prüfungen müssen durch 
Personal in Übereinstimmung mit der 
Norm EN 12972:2018 + A1:2024 oder EN 
14334:2014 durchgeführt werden 
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Teil 7 – Vorschriften für die Beförderung,  
die Be- und Entladung und die Handhabung 

 
7.1.3 
 
Fußnote 2) 

Bisheriger Text: 
 
Zweite Fassung der ab 1. Dezem-
ber 2020 geltenden IRS (Interna-
tional Railway Solution) 

Geänderter Text: 
 
Dritte Fassung der ab 1. Dezember 2023 gel-
tenden IRS (International Railway Solution) 

7.1.7.2 
 
Besondere Vorschriften 
für die Beförderung 
selbstzersetzlicher 
Stoffe der Klasse 4.1, 
organischer Peroxide 
der Klasse 5.2 und an-
derer Stoffe (als 
selbstzersetzliche Stof-
fe und organische Per-
oxide), die durch Tem-
peraturkontrolle stabili-
siert werden. 

Bisheriger Text: 
 
Wenn in einen Container oder ein 
geschlossenes Fahrzeug mehre-
re Versandstücke zusammen ver-
laden werden, darf die Gesamt-
menge des Stoffes, die Art und 
die Anzahl der Versandstücke und 
die Anordnung in Stapeln keine 
Explosionsgefahr verursachen 

Geänderter Text: 
 
Wenn in einen Container oder ein gedecktes 
Fahrzeug mehrere Versandstücke zusammen 
verladen werden, darf die Gesamtmenge des 
Stoffes, die Art und die Anzahl der Versand-
stücke und die Anordnung in Stapeln keine 
Explosionsgefahr verursachen 

7.2.4 
 
Sondervorschriften 
 
Betrifft UN 2037 
GASPATRONEN 

V 14 lautet: 
 
Druckgaspackungen, die gemäß 
Kapitel 3.3 Sondervorschrift 327 
für Wiederaufarbeitungs- oder 
Entsorgungszwecke befördert 
werden, dürfen nur in belüfteten 
oder offenen Fahrzeugen oder 
Containern befördert werden 

Geänderter Text der V 14 lautet nun: 
 
Druckgaspackungen und Gaspatronen, die 
gemäß Kapitel 3.3 Sondervorschrift 327 für 
Wiederaufarbeitungs- oder Entsorgungszwe-
cke befördert werden, dürfen nur in belüfteten 
oder offenen Fahrzeugen oder Containern 
befördert werden 

7.3.1.1 
 
Vorschriften für die 
Beförderung in loser 
Schüttung 
 
Allgemeine  
Vorschriften 

Text vor der Bemerkung lautet: 
 
Abgesehen hiervon dürfen unge-
reinigte leere Verpackungen in 
loser Schüttung befördert werden, 
sofern diese Beförderungsart 
durch andere Vorschriften des 
ADR nicht ausdrücklich verboten 
ist. 

Geänderter Text lautet nun: 
 
Abgesehen hiervon dürfen ungereinigte leere 
Verpackungen in loser Schüttung befördert 
werden, sofern die gefährlichen Güter, die in 
ihnen enthalten waren, für diese Beförde-
rungsart zugelassen sind. Die in Kapitel 3.2 
Tabelle A Spalte (10) oder (17) für diese Gü-
ter aufgeführten Anweisungen für die Beför-
derung in loser Schüttung sind anzuwenden. 
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7.3.3.2.7 
 
Ergänzende Vorschrif-
ten für Güter der Klas-
se 9 
 
Beförderung von  
Flüssigaluminium 
 
UN 3257 

AP2, AP9, AP10 sind zugeordnet Neue ergänzende Vorschriften AP11 und 
AP12 werden hinzugefügt 
 
AP11 betrifft UN 3257 ERWÄRMTER FLÜS-
SIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100 °C 
und, bei Stoffen mit einem Flammpunkt, unter 
seinem Flammpunkt (einschließlich ge-
schmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, 
usw.), Einfülltemperatur höchstens 190°C 
 
Text der AP11: 
 
In Übereinstimmung mit Unterabschnitt 
7.3.3.1 Code VC 3 bedeutet „von der zustän-
digen Behörde des Ursprungslandes festge-
legte Normen“ für Zwecke der Beförderung 
von geschmolzenem Aluminium in loser 
Schüttung, dass die folgenden Anforderungen 
erfüllt werden müssen:  
 
1. Allgemeine Anforderungen  
 
1.1 Tiegel: Ein Behältnis, das für die Beförde-
rung von geschmolzenem Aluminium der UN-
Nummer 3257 bestimmt ist, einschließlich des 
Mantels, der feuerfesten Ausmauerung, der 
Bedienungsausrüstung und der baulichen 
Ausrüstung.  
 
1.2 Die Tiegel müssen so isoliert sein, dass 
eine Oberflächentemperatur von 130 °C wäh-
rend der Beförderung nicht überschritten wird, 
und so aufgestellt sein, dass ein Berühren der 
Umschließungsmittel durch andere Verkehrs-
teil-nehmer unter normalen Beförderungsbe-
dingungen nicht möglich ist. In keinem Fall 
darf durch die Oberflächentemperatur die 
Funktion des Fahrzeugs, insbesondere die 
der Bremsleitungen und elektrischen Leitun-
gen, beeinträchtigt werden.  
 
1.3 Die Tiegel müssen gemäß den Grundsät-
zen der Ladungssicherung nach Unterab-
schnitt 7.5.7.1 auf dem Fahrzeug befestigt 
sein.  
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Fortsetzung 
 
7.3.3.2.7 
 
Ergänzende Vorschrif-
ten für Güter der Klas-
se 9 
 
Beförderung von  
Flüssigaluminium 
 
UN 3257 
 

 1.4 An den Tiegeln müssen keine Großzettel 
(Placards) und Kennzeichen gemäß Kapitel 
5.3 angebracht sein, sofern diese Großzettel 
(Placards) und Kennzeichen am Fahrzeug 
angebracht wurden.  
 
2. Brand- und Explosionsschutz  
Jede Brandgefahr durch thermische Einwir-
kung des geschmolzenen Aluminiums auf den 
Tiegel, das Fahrzeug oder die Ladungssiche-
rungshilfsmittel sowie jede Explosionsgefahr 
durch entweichende Dämpfe oder chemische 
Reaktion entstandener Gase muss verhindert 
werden (z. B. durch Verwendung von Schutz-
gasen).  
 
3. Bau der Tiegel  
Die Tiegel müssen aus Stahl hergestellt sein. 
Die Tiegel müssen gemäß der Norm EN 
13445-3:2014 für einen Prüfdruck von 4 bar 
ausgelegt und hergestellt sein. Der Hersteller 
muss im Rahmen des Baus die am stärksten 
beanspruchten Schweißnähte benennen. Bei 
der Dimensionierung und der Befestigung der 
Tiegel auf dem Fahrzeug müssen der hydro-
statische Druck und die Schwallwirkung des 
geschmolzenen Aluminiums berücksichtigt 
werden. Die Kräfte in Absatz 6.8.2.1.2 sind zu 
berücksichtigen.  
Die Verschlüsse der Tiegel müssen gemäß 
der Norm EN 13445-3:2014 ausgelegt sein 
und beim Umkippen eines Tiegels mit Inhalt 
(Seitenlage und Tiegeloberseite) dicht blei-
ben.  
Die Öffnungen für das Befüllen und Entleeren 
müssen durch die Konstruktion des Tiegels 
geschützt werden, z. B. durch Kragen, Abwei-
ser, Käfige oder gleichwertige Konstruktionen.  
Die Schutzeinrichtung an der Tiegeloberseite 
muss so ausgelegt sein, dass sie einer verti-
kalen statischen Beanspruchung des Füllde-
ckels ohne bleibende Verformung standhält, 
die der doppelten zulässigen Gesamtmasse 
des Tiegels entspricht (2g). 
Die feuerfeste Ausmauerung muss gegenüber 
dem Füllgut widerstandsfähig und als Isolati-
onswerkstoff geeignet sein.  
Die feuerfeste Ausmauerung muss so ausge-
legt sein, dass ihre Dichtheit gewahrt bleibt, 
wie auch immer die Verformungen sein mö-
gen, die unter normalen Beförderungsbedin-
gungen (siehe Absatz 6.8.2.1.2) eintreten 
können.  
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Fortsetzung 
 
7.3.3.2.7 
 
Ergänzende Vorschrif-
ten für Güter der Klas-
se 9 
 
Beförderung von  
Flüssigaluminium 
 
UN 3257 

Nicht vorhanden Die Prüfstelle, die Prüfungen in Übereinstim-
mung mit Absatz 6.8.2.4.1 oder 6.8.2.4.4 
durchführt, muss die Befähigung des Herstel-
lers oder der Wartungs- oder Reparaturwerk-
statt für die Ausführung von Schweißarbeiten 
und den Betrieb eines Qualitätssicherungs-
systems für Schweißarbeiten überprüfen und 
bestätigen. Schweißarbeiten an der 
Blechummantelung, insbesondere an tragen-
den Bauteilen, dürfen nur von zugelassenen 
Schweißbetrieben durchgeführt werden.  
Dichtungen an den Deckeln und Verschlüs-
sen von Tiegeln müssen so ausgewählt und 
eingebaut werden, dass ein Auslaufen von 
geschmolzenem Aluminium beim Umkippen 
eines befüllten Tiegels verhindert wird.  
4. Prüfungen der Tiegel  
Die in den Abschnitten 4.1 bis 4.5 beschrie-
benen Prüfungen müssen durch eine von der 
zuständigen Behörde zugelassene Prüfstelle 
durchgeführt werden. Die Prüfungen müssen 
entsprechend den anwendbaren Anforderun-
gen der Norm EN 12972:2018 + A1:2024 
durchgeführt werden. Über die Ergebnisse 
der durchgeführten Prüfungen müssen Prüf-
berichte ausgestellt werden. 
 
4.1  
aumusterprüfung der Tiegel  
Die konstruktive Auslegung und Ausführung 
muss im Rahmen eines Baumuster-
prüfverfahrens überprüft werden, um sicher-
zustellen, dass die Tiegel den konstruktiven 
Anforderungen der Norm EN 13445-3:2014 
entsprechen. Die am stärksten beanspruchten 
Schweißnähte müssen im Baumusterprüfbe-
richt benannt sein.  
 
4.2 Erstmalige Prüfung  
Die Tiegel müssen vor der Inbetriebnahme 
geprüft werden.  
Die Prüfung muss mindestens Folgendes um-
fassen:  
a) eine Prüfung der Übereinstimmung mit den 
Baumusterprüfungsunterlagen;  
b) eine Prüfung auf Übereinstimmung mit dem 
Baumuster;  
c) eine Prüfung des äußeren Zustands;  
d) eine Wasserdruckprüfung mit einem Prüf-
druck von 4 bar; die Tiegel dürfen zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht feuerfest ausgemauert 
sein;  
e) eine Prüfung des inneren Zustands (Sicht-
prüfung der metallenen inneren Oberfläche 
des Tiegels vor der Einbringung der feuerfes-
ten Ausmauerung und Sichtprüfung der feuer-
festen Ausmauerung);  
f) eine Funktionsprüfung der Ausrüstungsteile 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

Fortsetzung 
 
7.3.3.2.7 
 
Ergänzende Vorschrif-
ten für Güter der Klas-
se 9 
 
Beförderung von  
Flüssigaluminium 
 
UN 3257 
 
 

Nicht vorhanden Die Wasserdruckprüfung kann auch mit einer 
alternativen Dichtung durchgeführt werden.  
 
4.3 Zwischenprüfung  
Die Tiegel müssen spätestens sechs Jahre 
nach der erstmaligen Prüfung und jeder wie-
derkehrenden Prüfung Zwischenprüfungen 
unterzogen werden.  
Die Zwischenprüfung muss mindestens Fol-
gendes umfassen:  
a) eine Prüfung der Dokumente;  
b) eine Prüfung des äußeren Zustands, die 
auch die Unversehrtheit der Flansch- und De-
ckelverbindungen einschließt;  
c) eine Wanddickenmessung zur Überprüfung 
der Einhaltung der vorgeschriebenen Min-
destwanddicke;  
d) eine zerstörungsfreie Prüfung der am 
stärksten beanspruchten Schweißnähte mit-
tels einer Magnetpulverprüfung, Farbein-
dringprüfung, Ultraschallprüfung oder Durch-
strahlungsprüfung;  
e) eine Prüfung des inneren Zustandes 
(Sichtprüfung der feuerfesten Ausmauerung) 
durch eine fachkundige Person unter der Ver-
antwortung des Betreibers;  
f) eine Prüfung der zufriedenstellenden Funk-
tion der Ausrüstung.  
Diese Zwischenprüfungen dürfen innerhalb 
von drei Monaten vor dem festgelegten Da-
tum durchgeführt werden, ohne dass dies ei-
nen Einfluss auf den Zeitrahmen der anderen 
Prüfungen nach den Abschnitten 4.3 und 4.4 
hat. 
 
4.4 Wiederkehrende Prüfung  
Bei jeder Erneuerung der feuerfesten Aus-
mauerung, spätestens jedoch zwölf Jahre 
nach der erstmaligen oder letzten wiederkeh-
renden Prüfung, muss eine wiederkehrende 
Prüfung durchgeführt werden.  
Die wiederkehrende Prüfung muss mindes-
tens Folgendes umfassen:  
a) eine Prüfung der Dokumente;  
b) eine Prüfung des äußeren Zustands, die 
auch die Unversehrtheit der Flansch- und De-
ckelverbindungen einschließt 
c) eine Prüfung des inneren Zustands (Sicht-
prüfung der metallenen inneren Oberfläche 
des Tiegels vor der Einbringung der feuerfes-
ten Ausmauerung und Sichtprüfung der feuer-
festen Ausmauerung);  
d) eine zerstörungsfreie Prüfung der am 
stärksten beanspruchten Schweißnähte mit-
tels einer Magnetpulverprüfung, Farbein-
dringprüfung, Ultraschallprüfung oder Durch-
strahlungsprüfung; 
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se 9 
 
Beförderung von  
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UN 3257 

Nicht vorhanden e) eine Wanddickenmessung zur Überprüfung 
der Einhaltung der vorgeschriebenen Min-
destwanddicke;  
f) eine Wasserdruckprüfung mit einem Prüf-
druck von 4 bar; die Tiegel dürfen dabei noch 
nicht feuerfest ausgemauert sein; 
g) eine Prüfung der zufriedenstellenden Funk-
tion der Ausrüstung.  
Die Wasserdruckprüfung kann auch mit einer 
alternativen Dichtung durchgeführt werden.  
4.5 Außerordentliche Prüfung der Tiegel  
Wenn die Sicherheit des Tiegels oder seiner 
Ausrüstung durch Ausbesserung, Umbau 
oder Unfall beeinträchtigt sein könnte, so 
muss eine außerordentliche Prüfung der aus-
gebesserten oder umgebauten Teile durchge-
führt werden. Wenn eine außerordentliche 
Prüfung, welche die Vorschriften des Ab-
schnitts 4.4 erfüllt, durchgeführt wurde, darf 
die außerordentliche Prüfung als wieder-
kehrende Prüfung angesehen werden. Wenn 
eine außerordentliche Prüfung, welche die 
Vorschriften des Abschnitts 4.3 erfüllt, durch-
geführt wurde, darf die außerordentliche Prü-
fung als Zwischenprüfung angesehen werden. 
Über den genauen Umfang der außerordentli-
chen Prüfung entscheidet die Prüfstelle unter 
Berücksichtigung der Norm EN 12972:2018 + 
A1:2024 Tabelle A1. 
 
5. Kennzeichnung der Tiegel  
Die Tiegel müssen in Analogie zu Absatz 
6.8.2.5.1 mit einem Schild gekennzeichnet 
werden, wobei die Zulassungsnummer und 
der äußere Auslegungsdruck entfallen. Bei 
Prüfungen nach den Abschnitten 4.2 und 4.4 
muss auf die Kennzeichnung ein „P“ folgen. 
Bei Prüfungen nach Abschnitt 4.3 muss auf 
die Kennzeichnung ein „L“ folgen.  
 
6. Anforderungen an den Betrieb  
Der Eigentümer oder der Betreiber muss eine 
Kopie des Baumusterprüfberichts, die Ergeb-
nisse der erstmaligen Prüfung und aller fol-
genden Prüfungen in der Tiegelakte aufbe-
wahren.  
Jede Erneuerung oder Ausbesserung der 
feuerfesten Ausmauerung muss vom Betrei-
ber oder Hersteller aufgezeichnet werden.  
Dichtungen müssen bei jeder Befüllung ge-
prüft und gegebenenfalls erneuert werden. 
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 7. Fahrzeuge  
Die folgenden zusätzlichen Vorschriften gel-
ten für Fahrzeuge zur Beförderung im Stra-
ßenverkehr:  
a) Die für die Beförderung verwendeten Fahr-
zeuge müssen mit einer gemäß der UN-
Regelung Nr. 13*) zugelassenen Fahrzeug-
stabilisierungsfunktion ausgerüstet sein.  
b) Die Tiegel müssen auf den Fahrzeugen so 
ausgerichtet sein, dass die Öffnung für das 
Entleeren in oder gegen die Fahrtrichtung 
angeordnet sind.  
 
8. Schulung der Fahrzeugführer  
Ergänzend zum Basiskurs nach Unterab-
schnitt 8.2.1.2 müssen die Fahrzeugführer 
eine ergänzende Schulung durch eine fach-
kundige Person über alle Risiken der Beförde-
rung von geschmolzenem Aluminium in Tie-
geln erhalten. 
Diese Schulung muss die folgenden Schwer-
punkte beinhalten:  
a) besonderes Fahrverhalten der Trägerfahr-
zeuge mit Tiegeln,  
b) allgemeine Grundlagen der Fahrphysik 
(Fahrstabilität/Kippverhalten, insbesondere 
Schwerpunkthöhe, Schwallwirkung),  
c) Grenzen der Fahrdynamikregelung (ESC) 
und  
d) besondere Maßnahmen, die bei einem Un-
fall einzuleiten sind.  
Diese Schulung muss mit Datum, Dauer und 
wesentlichem Inhalt schriftlich oder elektro-
nisch durch den Beförderer dokumentiert 
werden.  
___  
*) UN-Regelung Nr. 13 (Einheitliche Bedin-
gungen für die Genehmigung von Fahrzeugen 
der Klassen M, N und O hinsichtlich der 
Bremsen). 
 

7.3.3.2.7 
 
Ergänzende Vorschrif-
ten für Güter der Klas-
se 9 
 
Beförderung von  
Asbest 
 
UN 2212 und UN 2590 

Nicht vorhanden Neue AP12 wird hinzugefügt 
 
AP 12 betrifft  
UN 2212 ASBEST, AMPHIBOL (Amosit, Tre-
molit, Aktinolith, Anthophyllit, Krokydolith)  
und 
UN 2590 ASBEST, CHRYSOTIL 
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Fortsetzung 
 
Ergänzende Vorschrif-
ten für Güter der Klas-
se 9 
 
Beförderung von  
Asbest 
 
UN 2212 und UN 2590 

Nicht vorhanden Text der neuen AP12 
 
Abfälle dürfen in loser Schüttung befördert 
werden, vorausgesetzt, sie sind in einem 
Sack von der Größe des Ladeabteils enthal-
ten, der als „Containersack“ bezeichnet wird.  
Der Containersack ist nur zur Beladung in-
nerhalb eines Schüttgut-Ladeabteils mit star-
ren Wänden bestimmt. Er ist nicht zur Hand-
habung oder zur alleinigen Verwendung au-
ßerhalb dieses Ladeabteils bestimmt.  
Für Zwecke dieser Vorschrift müssen Contai-
nersäcke aus mindestens zwei Bestandteilen 
bestehen.  
Der innere Bestandteil muss staubdicht sein, 
um die Freisetzung gefährlicher Mengen von 
Asbestfasern während der Beförderung zu 
verhindern. Die Innenauskleidung muss aus 
einer Folie aus Polyethylen oder Polypropylen 
bestehen.  
Der äußere Bestandteil muss aus Polypropy-
len und ist mit einem Reißverschlusssystem 
ausgerüstet. Er gewährleistet die mechani-
sche Widerstandsfähigkeit des mit Abfällen 
beladenen Containersacks gegenüber den 
unter normalen Beförderungsbedingungen 
auftretenden Stößen und Belastunge 
, insbesondere beim Umladen des mit Con-
tainersäcken beladenen Ladeabteils zwischen 
Fahrzeugen und Lagerhäusern.  
Die Containersäcke müssen  
a) so ausgelegt sein, dass sie einem Durch-
stechen oder Zerreißen durch die Kanten 
oder die Rauheit der kontaminierten Abfälle 
oder Gegenstände standhalten.  
b) ein Reißverschlusssystem haben, das aus-
reichend dicht ist, um die Freisetzung gefähr-
licher Mengen von Asbestfasern während der 
Beförderung zu verhindern. Schnür- oder 
Klappenverschlüsse sind nicht zugelassen.  
Das Ladeabteil muss starre Metallwände mit 
einer für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck ausreichenden Widerstandsfähigkeit 
haben. Die Wände müssen ausreichend hoch 
sein, damit sie den Containersack vollständig 
aufnehmen können. Unter der Vorausset-
zung, dass der Containersack einen ähnli-
chen Schutz  
ietet. 
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Fortsetzung 
 
Ergänzende Vorschrif-
ten für Güter der Klas-
se 9 
 
Beförderung von  
Asbest 
 
UN 2212 und UN 2590 

Nicht vorhanden Die in den Absätzen b) (iii), (iv) und (v) der 
Sondervorschrift 678 aufgeführten mit freiem 
Asbest kontaminierten Gegenstände aus be-
schädigten Bauwerken oder Gebäuden sowie 
mit freiem Asbest kontaminierten Baustellen-
abfälle, die bei abgerissenen oder renovierten 
Bauwerken oder Gebäuden anfallen, sind in 
einem Containersack, der in einen zweiten 
Containersack desselben Typs eingesetzt ist, 
zu befördern. Die Gesamtmasse des enthal-
tenen Abfalls darf 7 Tonnen nicht überschrei-
ten.  
In jedem Fall darf die Höchstmasse des Ab-
falls das vom Hersteller des Containersacks 
angegebene Fassungsvermögen nicht über-
schreiten. 
 

7.5.11 
 
Zusätzliche Vorschrif-
ten für bestimmte Klas-
sen oder Güter  
 
Betrifft organische Per-
oxide und Asbest 

Nicht vorhanden Neue CV29 wird hinzugefügt 
 
Betrifft die UN-Nummern 3101 bis 3110 Or-
ganische Peroxide 
 
Text der CV 29: 
 
Die Versandstücke müssen aufrecht stehen. 
 

Nicht vorhanden Neue CV38 wird hinzugefügt 
 
Betrifft die UN 2212 ASBEST, AMPHIBOL 
(Amosit, Tremolit, Aktinolith, Anthophyllit, 
Krokydolith)  
und 
UN 2590 ASBEST, CHRYSOTIL 
 
Text der CV 38 
 
Die Ladeabteile dürfen keine scharfen Innen-
kanten (Innenstufen usw.) haben, die die 
Containersäcke beim Entladen aufreißen 
könnten. Sie müssen vor jedem Ladevorgang 
kontrolliert werden.  
Die Containersäcke müssen für die Beförde-
rung vor jedem Befüllungsvorgang in die La-
deabteile eingesetzt werden. Der äußere Be-
standteil des Containersacks muss so ausge-
richtet werden, dass der Schlitten des Reiß-
verschlusses in geschlossenem Zustand an 
der Vorderseite des Ladeabteils ist. Nach 
dem Befüllen müssen die Containersäcke 
gemäß den Anweisungen des Herstellers ver-
schlossen werden.  
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Fortsetzung  
 
7.5.11 
 
CV 38 

Nicht vorhanden Nach dem Beladen dürfen die Containersäcke 
nicht angehoben oder von einem Ladeabteil 
in ein anderes Ladeabteil umgeladen werden. 
In ein und dasselbe Ladeabteil dürfen nicht 
mehrere gefüllte Containersäcke verladen 
werden.  
Nach jedem Befüllungsvorgang und nach 
dem Verschließen müssen die äußeren Ober-
flächen der Containersäcke dekontaminiert 
werden.  
Das Entladen von Containersäcken, die in 
abnehmbaren Ladeabteilen befördert wer-
den, erfolgt, wenn das Ladeabteil auf dem 
Boden steht.  
Es ist zulässig, Containersäcke, die mit freiem 
Asbest kontaminierte Abfälle aus Straßen-
bauarbeiten oder Böden enthalten, durch Kip-
pen des Ladeabteils zu entladen, sofern ein 
gemeinsam zwischen dem Beförderer und 
dem Empfänger vereinbartes Entladeprotokoll 
eingehalten wird, um zu verhindern, dass die 
Containersäcke beim Entladen reißen. Das 
Protokoll muss sicherstellen, dass die Contai-
nersäcke während des Entladevorgangs nicht 
herunterfallen oder reißen. 
 

 

Teil 8 – Vorschriften für die Fahrzeugbesatzungen, die Ausrüstung,  
den Betrieb der Fahrzeuge und die Dokumentation 

 
8.1.2.1 
 
Begleitpapiere 

Einleitungssatz lautet: 
 
Außer den nach anderen Vor-
schriften erforderlichen Papieren 
müssen folgende Papiere in der 
Beförderungseinheit mitgeführt 
werden: 

… 

Geänderter Text lautet: 
 
Außer den nach anderen Vorschriften erfor-
derlichen Papieren müssen folgende Papiere 
in der Führerkabine der Beförderungseinheit 
mitgeführt werden 

8.1.2.2 
 
Begleitpapiere 

Einleitungssatz lautet: 
 
Falls die Vorschriften des ADR 
dies vorsehen, müssen in der Be-
förderungseinheit auch mitgeführt 
werden: 
… 

Geänderter Text lautet: 
 
Falls die Vorschriften des ADR dies vorsehen, 
müssen in der Führerkabine der Beförde-
rungseinheit auch mitgeführt werden: 
… 
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Teil 9 – Vorschriften für den Bau und die Zulassung der Fahrzeuge 
 
9.1.3.3 
 
Zulassungsbescheini-
gung 

Nicht vorhanden Neuer Text wird hinzugefügt: 
 
Die Zulassungsbescheinigung darf zusätzli-
che Sicherheitsmerkmale, wie ein Holo-
gramm, UV-Druck, ein geätztes Profil oder 
einen Strichcode enthalten 
 
Die Vertragsparteien, die zusätzliche Sicher-
heitsmerkmale in die Zulassungsbescheini-
gung aufgenommen haben, müssen dem 
Sekretariat der UNECE ein Muster jeder nati-
onalen Bescheinigung, die in Übereinstim-
mung mit diesem Abschnitt zur Ausstellung 
vorgesehen ist, zur Verfügung stellen. Die 
Vertragsparteien müssen zusätzlich erläu-
ternde Bemerkungen einreichen, mit denen 
die Überprüfung der Konformität der Beschei-
nigungen gegenüber den zur Verfügung ge-
stellten Mustern ermöglicht wird. Das Sekre-
tariat muss diese Informationen auf seiner 
Website zugänglich machen. 

9.2.1.1 
 
Übereinstimmung mit 
den Vorschriften dieses 
Kapitels 
 

Zeile zu 9.2.2.8  
 
Batterietrennschalter 
 
 

Neuer Begriff: 
 
Spannungsfreischaltung von Stromkreisen 

9.2.1.1 
 
Tabelle mit Anforde-
rungen an Fahrzeuge 
 

Zeile zu 9.2.4  
 
Verhütung von Feuergefahren 
 
 

Neue Überschrift : 
 
Antriebssystem des Fahrzeugs 
 
In der Tabelle wird beim Typ AT ein Kreuz 
gesetzt für diesen neuen Bereich des An-
triebssystems 
 
Die Tabelle wird neu strukturiert bzgl. der 
Antriebssysteme. Eine Gegenüberstellung 
kann daher nicht sinnvoll gestaltet wer-
den. 
Am Ende dieses Teils werden die Ände-
rungen diesbezüglich so abgedruckt, wie 
sie im BGBL erscheinen werden. 

9.2.2.2.2 
 
Elektrische Ausrüstung 
 
Leitungen 
 
Zusätzlicher Schutz 

Erster Unterabsatz lautet: 
 
Die hinter der Führerkabine und in 
den Anhängern verlegten Kabel 
müssen zusätzlich geschützt sein, 
um eine unbeabsichtigte Zündung 
oder einen unbeabsichtigten 
Kurzschluss bei einem Stoß oder 
einer Verformung zu minimieren 
 

Geänderter erster Unterabsatz lautet: 
 
Die hinter der Führerkabine und in den Anhä-
ngern verlegten Kabel müssen zusätzlich ge-
schützt sein, um das Risiko einer unbeab-
sichtigten Zündung oder eines unbeab-
sichtigten Kurschlusses bei einem Stoß 
oder einer Verformung zu minimieren 

9.2.2.8 
 

Bisheriger Text lautet: 
 

Geänderter Text: 
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Elektrische Ausrüstung 
 
Batterietrennschalter 
 

9.2.2.8 Spannungsfreischaltung 
von Stromkreisen  
 
9.2.2.8.1 

Ein Schalter zur Unterbrechung 
der Stromkreise muss so nahe wie 
in der Praxis möglich an der Batte-
rie angebracht sein. Wenn ein 
einpoliger Schalter zur Unterbre-
chung verwendet wird, muss die-
ser an der spannungsführenden 
Leitung und nicht an der Masselei-
tung angebracht sein 
 

9.2.2.8 Spannungsfreischaltung von 
Stromkreisen  
 
9.2.2.8.1  
Einrichtungen, welche die Spannungsfrei-
schaltung der Stromkreise für alle Span-
nungsbereiche ermöglichen, müssen so nahe 
wie möglich an den Energiequellen ange-
bracht sein. Falls die Einrichtung nur eine Lei-
tung der Energiequelle unterbricht, muss die-
se die spannungsführende Leitung unterbre-
chen 
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Fortsetzung  
 
9.2.2.8 

9.2.2.8.2  
Eine Betätigungseinrichtung für 
das Ein- und Ausschalten des 
Schalters muss sich in der Füh-
rerkabine befinden. Sie muss für 
den Fahrer leicht zugänglich und 
deutlich gekennzeichnet sein. Sie 
muss entweder durch eine 
Schutzabdeckung, durch eine 
zweifach zu betätigende Einrich-
tung oder durch eine andere ge-
eignete Vorrichtung gegen unbe-
absichtigte Betätigung geschützt 
sein. Zusätzliche Betätigungsein-
richtungen dürfen eingebaut sein, 
sofern sie deutlich gekennzeichnet 
und gegen unbeabsichtigte Betä-
tigung geschützt sind. Wenn die 
Betätigungseinrichtung(en) 
elektrisch betrieben wird (werden), 
unterliegen ihre Stromkreise den 
Vorschriften des Unterabschnitts 
9.2.2.9.  
 
9.2.2.8.3  
Der Schalter muss die Stromkrei-
se innerhalb von 10 Sekunden 
nach Aktivieren der Betätigungs-
einrichtung unterbrechen.  
 
9.2.2.8.4  
Der Schalter muss ein Gehäuse 
der Schutzart IP 65 gemäß Norm 
IEC 60529 haben.  
 
9.2.2.8.5  
Die elektrischen Anschlüsse am 
Schalter müssen der Schutzart IP 
54 gemäß Norm IEC 60529 ent-
sprechen. Dies ist jedoch nicht 
erforderlich, wenn sich die An-
schlüsse in einem Gehäuse befin-
den, das auch der Batteriekasten 
sein kann. In diesem Fall genügt 
es, diese Anschlüsse gegen Kurz-
schluss zu schützen, z. B. mit ei-
ner Gummikappe 

9.2.2.8.2  
In der Führerkabine muss eine Steuereinrich-
tung zur Erleichterung des Abschaltens ein-
gebaut sein. Sie muss für den Fahrer leicht 
zugänglich und deutlich gekennzeichnet sein. 
Sie muss entweder durch eine Schutzabde-
ckung, durch eine zweifach zu betätigende 
Einrichtung oder durch eine andere geeignete 
Vorrichtung gegen unbeabsichtigte Betäti-
gung geschützt sein. Zusätzliche Betäti-
gungseinrichtungen dürfen eingebaut sein, 
sofern sie deutlich gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigte Betätigung geschützt sind. 
Wenn die Steuereinrichtungen elektrisch be-
trieben werden, unterliegen ihre Stromkreise 
den Vorschriften des Unterabschnitts 9.2.2.9.  
 
9.2.2.8.3  
Einrichtungen, welche die Spannungsfrei-
schaltung der Stromkreise ermöglichen, müs-
sen so ausgelegt sein, dass sie bedient wer-
den können, wenn sich das Fahrzeug im Still-
stand befindet. Die Spannungsfreischaltung 
muss innerhalb von 30 Sekunden nach Akti-
vieren der Steuereinrichtung abgeschlossen 
sein. 
 
9.2.2.8.4  
Die Einrichtung muss so eingebaut sein, dass 
die Schutzart IP65 gemäß der Norm IEC 
60529 erfüllt wird. 
 
9.2.2.8.5 Kabelanschlüsse an der Einrichtung  
Systeme mit einer Spannung von mehr als 25 
V Wechselstrom oder 60 V Gleichstrom und 
Systeme, die unter den Anwendungsbereich 
der UN-Regelung Nr. 1005) fallen, müssen 
den Vorschriften der genannten Regelung 
entsprechen.  
Systeme mit einer Spannung von bis zu 25 V 
Wechselstrom oder 60 V Gleichstrom müssen 
der Schutzart IP54 gemäß der Norm IEC 
60529 entsprechen. Dies gilt jedoch nicht, 
wenn sich diese Anschlüsse in einem Gehäu-
se befinden, das auch der Batteriekasten sein 
kann. In diesem Fall genügt es, die Anschlüs-
se gegen Kurzschluss zu isolieren, zum Bei-
spiel durch eine Gummikappe.  
___  
5) UN-Reglung Nr. 100 (Einheitliche Bedin-
gungen für die Genehmigung der Fahrzeuge 
hinsichtlich der besonderen Anforderungen 
an den Elektroantrieb). 
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 ADR 2023 ADR 2025 

9.2.2.9.1 
 
Dauerstromkreise 

Absatz a) lautet: 
 
a) Die Teile der elektrischen Anla-
ge, einschließlich der Leitungen, 
die unter Spannung bleiben müs-
sen, wenn der Batterietrenn-
schalter geöffnet ist, müssen zur 
Verwendung innerhalb einer Ge-
fahrenzone geeignet sein. Diese 
Ausrüstung muss den allgemeinen 
Vorschriften der Norm IEC 60079 
Teile 0 und 148) und den zusätzli-
chen anwendbaren Vorschriften 
der Norm IEC 60079 Teil 1, 2, 5, 
6, 7, 11, 15, 18, 26 oder 28 genü-
gen 
 
 

Geänderter Text lautet nun: 
 
a) Die Teile der elektrischen Anlage, ein-
schließlich der Leitungen, die unter Spannung 
bleiben müssen, wenn die Einrichtung zur 
Spannungsfreischaltung der Stromkreise 
aktiviert ist, müssen zur Verwendung inner-
halb einer Gefahrenzone geeignet sein. Diese 
Ausrüstung muss den allgemeinen Vorschrif-
ten der Norm IEC 60079 Teile 0 und 148) und 
den zusätzlichen anwendbaren Vorschriften 
der Norm IEC 60079 Teil 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 
18, 26 oder 28 genügen 

9.2.2.9.2 
 
Dauerstromkreise 

Bisheriger Text lautet: 
 
Die nicht über den Batte-
rietrennschalter geführten An-
schlüsse für die elektrische Aus-
rüstung, die dauernd unter Span-
nung bleiben muss, wenn der 
Batterietrennschalter geöffnet 
ist, müssen durch eine geeignete 
Einrichtung, wie eine Sicherung, 
einen Schutzschalter oder eine 
Sicherheitsbarriere (Strombegren-
zer) gegen Überhitzung geschützt 
sein. 

Geänderter Text lautet nun: 
 
Die nicht über die Einrichtung zur Span-
nungsfreischaltung der Stromkreise ge-
führten Anschlüsse für die elektrische Ausrüs-
tung, die dauernd unter Spannung bleiben 
muss, wenn die Einrichtung zur Span-
nungsfreischaltung der Stromkreise akti-
viert ist, müssen durch eine geeignete Ein-
richtung, wie eine Sicherung, einen Schutz-
schalter oder eine Sicherheitsbarriere 
(Strombegrenzer) gegen Überhitzung ge-
schützt sein. 

9.7.5.1 
 
Stabilität der Tankfahr-
zeuge 

Bisheriger Text lautet: 
 
Die Breite über alles der Auf-
standsfläche am Boden (Entfer-
nung zwischen den äußeren Be-
rührungspunkten des rechten und 
des linken Reifens derselben Ach-
se mit dem Boden) der Achse mit 
der größten Breite muss mindes-
tens 90 % der Höhe des Schwer-
punkts des beladenen Tankfahr-
zeugs betragen. Bei Sattelmotor-
fahrzeugen darf die Achslast des 
Sattelanhängers 60 % der nomi-
nalen Gesamtmasse des belade-
nen Sattelmotorfahrzeugs nicht 
übersteigen. 
 

Geänderter Text lautet nun: 
 
Die Gesamtbreite der Aufstandsfläche der 
Aufstandsfläche am Boden (Entfernung zwi-
schen den äußeren Berührungspunkten des 
rechten und des linken Reifens derselben 
Achse mit dem Boden) der Achse mit der 
größten Breite muss mindestens 90 % der 
Höhe des Schwerpunkts des beladenen 
Tankfahrzeugs betragen. Bei Sattelmotor-
fahrzeugen darf die Achslast des Sattelanhä-
ngers 60 % der nominalen Gesamtmasse des 
beladenen Sattelmotorfahrzeugs nicht über-
steigen. 

9.7.8 
 
Elektrische Ausrüstung 

Überschrift lautet: 
 
Elektrische Ausrüstung 
 

Geänderte Überschrift lautet nun: 
 
Elektrische Ausrüstung von FL-Fahrzeugen 
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Fundstelle / Inhalt ADR 2023 ADR 2025 

9.7.8.3 
 
Elektrische Ausrüstung 

Bisheriger Text lautet: 
 
Die dauernd unter Spannung ste-
hende elektrische Ausrüstung, 
einschließlich der Leitungen, die 
sich außerhalb der Zonen 0 und 1 
befindet, muss den für die Zone 1 
bezüglich der elektrischen Ausrüs-
tung im Allgemeinen geltenden 
Vorschriften oder den für die Zone 
2 gemäß Norm IEC 60079 Teil 14 
geltenden Vorschriften für die 
elektrische Ausrüstung in der Füh-
rerkabine genügen. Sie muss den 
Vorschriften entsprechen, die ge-
mäß den zu befördernden Stoffen 
für das elektrische Gerät der be-
treffenden Gruppe gelte. 

Geänderter Text lautet nun: 
 
Die dauernd unter Spannung stehende elekt-

rische Ausrüstung von FL-Fahrzeugen, ein-
schließlich der Leitungen, die sich außerhalb 
der Zonen 0 und 1 befindet, muss den für die 
Zone 1 bezüglich der elektrischen Ausrüstung 
im Allgemeinen geltenden Vorschriften oder 
den für die Zone 2 gemäß Norm IEC 60079 
Teil 14 geltenden Vorschriften für die elektri-
sche Ausrüstung in der Führerkabine genü-
gen. Sie muss den Vorschriften entsprechen, 
die gemäß den zu befördernden Stoffen für 
das elektrische Gerät der betreffenden Grup-
pe gelte. 

9.8.4 
 
Ergänzende Vorschrif-
ten für vollständige 
oder vervollständigte 
MEMU 
 
Stabilität der MEMU 

Bisheriger Text lautet: 
 
Die Breite über alles der Auf-
standsfläche am Boden (Entfer-
nung zwischen den äußeren Be-
rührungspunkten des rechten und 
des linken Reifens derselben Ach-
se mit dem Boden) muss mindes-
tens 90 % der Höhe des Schwer-
punkts des beladenen Tankfahr-
zeugs betragen. Bei Sattelmotor-
fahrzeugen darf die Achslast des 
Sattelanhängers 60 % der nomi-
nalen Gesamtmasse des belade-
nen Sattelmotorfahrzeugs nicht 
übersteigen. 

Geänderter Text lautet nun: 
 
Die Gesamtbreite der Aufstandsfläche am 
Boden (Entfernung zwischen den äußeren 
Berührungspunkten des rechten und des lin-
ken Reifens derselben Achse mit dem Boden) 

„der Achse mit der größten Breite“ muss 
mindestens 90 % der Höhe des Schwer-
punkts des beladenen Tankfahrzeugs betra-
gen. Bei Sattelmotorfahrzeugen darf die 
Achslast des Sattelanhängers 60 % der no-
minalen Gesamtmasse des beladenen Sat-
telmotorfahrzeugs nicht übersteigen. 
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Änderungen zur Tabelle der Anforderungen an Fahrzeuge in 9.2.1.1: 
 
– In der Zeile für "9.2.4", in der zweiten Spalte "Verhütung von Feuergefahren" ändern in: 
"Antriebssystem des Fahrzeugs". 
– In der Zeile für "9.2.4.3", in der ersten Spalte "9.2.4.3" ändern in: 
"9.2.4.2". 
– In der Zeile für "9.2.4.2" (bisherige Zeile für "9.2.4.3"), in der Spalte "AT" einfügen: "Xh)". 
– In der Zeile für "9.2.4.2" (bisherige Zeile für "9.2.4.3"), in der Spalte "BEMERKUNGEN" einfü-
gen: 
"h) Gilt für nach dem 31. Dezember 2026 erstmalig zum Verkehr zugelassene Kraftfahrzeuge, die an-
dere Kraftstoffe als Wasserstoff verwenden 
 
Die Zeilen für "9.2.4.4" bis "9.2.4.7" wie folgt ersetzen: 
 

 
 

– Die Zeilen "9.2.4.8", "9.2.4.8.1", "9.2.8.4.2", "9.2.4.8.5", "9.2.4.8.3", "9.2.4.8.4" und "9.2.4.8.6" 
werden zu den Zeilen "9.2.5", "9.2.5.1", "9.2.5.2", "9.2.5.5", "9.2.5.3", "9.2.5.4" und "9.2.5.6". 
– Die Bemerkung h) wird zu Bemerkung j). 
 
– Die Zeilen "9.2.5", "9.2.6" und "9.2.7" werden zu den Zeilen "9.2.6", "9.2.7" und "9.2.8". 
– Die Bemerkungen i) und j) werden zu den Bemerkungen k) und l). 
 
9.2.2.1 Im zweiten Unterabsatz streichen: 
mit Ausnahme des elektrischen Antriebssystems, das den technischen Vorschriften der UN-Regelung 
Nr. 1005), mindestens in der durch die Änderungsserie 03 geänderten Fassung entspricht, 
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Neuer 3. Unterabsatz 
 
"Das elektrische Antriebssystem und die mit ihm galvanisch verbundenen Hochspannungskomponen-
ten, die den technischen Vorschriften der UN-Regelung Nr. 1005), mindestens in der durch die Ände-
rungsserie 03 geänderten Fassung entsprechen, müssen nicht den Vorschriften der Unterabschnitte 
9.2.2.2 bis 9.2.2.7 genügen." 
 
 
In 9.2.2.3 (Sicherungen und Schutzschalter) wird hinzugefügt. 
 
"– von der Starterbatterie zur elektrischen Lenkanlage 
 
9.2.3.1.1 
 
Neuer Hinweis: 
 
Anhänger mit Rekuperationsbremsen oder einem elektrischen Antriebssystem sind nicht zugelassen. 
 
9.2.4 (neu):  
Antriebssystem des Fahrzeugs 
 
9.2.4.1 (Neu): 
Hybridfahrzeuge, die mit einem Verbrennungsmotor und einem elektrischen Antriebssystem ausge-
rüstet sind, müssen den anwendbaren Vorschriften der Unterabschnitte 9.2.4.2 bis 9.2.4.5 entspre-
chen. 
 
 
In der Folge werden u.a. die Anforderungen für mit Wasserstoff betrieben Brennstoffzellen-
fahrzeuge sowie für wiederaufladbare elektrisches Energiespeichersysteme (REESS) be-
schrieben 
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Neue UN-Nummern in der Gefahrguttabelle (Tabelle A): 
 

 


